
Markt Sulzbach a. Main mit den Ortsteilen Dornau und Soden

Nr. 09 28. Februar 2025 

Sulzbach Helau! Rathaussturm 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Närrinnen und Narren,

am Rosenmontag, 03.03.2025 sind alle Faschings-
freunde herzlich eingeladen, sich um 10.30 Uhr am um 10.30 Uhr am um 10.30 Uhr
Rathaus einzufi nden. Die Seniorinnen und Senioren 
von NOVITA und 2 Kinderturngruppen vom SV Sulz-
bach werden versuchen das Rathaus zu stürmen und 
den Goldenen Schlüssel zu erlangen.

Für einen kleinen Umtrunk und Imbiss ist gesorgt. 

Mit einem dreifachen Sulzbach Helau!

Markus Krebs  
Erster Bürgermeister



Sulzbach Helau!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Faschingszeit erreicht seinen Höhe-
punkt! Auch in Sulzbach sind einige Faschingsveran-
staltungen geplant:

Am Samstag, 01.03.2025, findet um 20.00 Uhr die „Mexikanische 
Nacht“ in der Main-Spessart-Halle statt (Veranstalter ist der Musik-
verein Edelweiß).

Am Sonntag, 02.03.2025, findet ab 14.00 Uhr wieder der beliebte 
Kinderfaschingsball in der Main-Spessart-Halle statt (Veranstalter 
ist der Vereinsring Sulzbach)

Am Faschingsdienstag, 04.03.2025, findet ab 13.30 Uhr der traditi-
onelle Faschingszug mit anschließendem Faschingstreiben statt. 
Achtung: Geänderte Streckenführung. Bitte beteiligen Sie sich dabei 
mit Humor und guter Laune. (Veranstalter ist der Vereinsring Sulz-
bach).

Am Faschingsdienstag, 04.03.2025, findet im Anschluss an den Fa-
schingszug auch wieder die After-Train-Party statt (Veranstalter ist 
die Kegelgesellschaft Gut Holz). 

Zum Abschluss der Faschingstage findet am Aschermittwoch, den 
05.03.2025, der „Politische Aschermittwoch“ des CSU-Ortsverband 
um 19.00 Uhr im SV-Sportheim „Mainblick“ und das „Fischessen“ der 
UWG Sulzbach-Soden-Dornau ab 18.30 Uhr im Gasthaus zur Gemüt-
lichkeit statt.

Alle Veranstalter freuen Sich auf zahlreiche
Närrinnen und Narren.
Mit einem dreifachen Sulzbach Helau!

Markus Krebs	 Tobias Bischoff
Erster Bürgermeister	� 1. Vorsitzender 
		�  des Vereinsrings Sulzbach
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Sozialkreis Sulzbach lädt herzlich zu seinem 
 

Faschings-Stöberbasar 
an diesem Samstag, 01.03.2025 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
im Hof der Hinteren Dorfstraße 3 ein.

Es erwarten Sie: Flohmarktartikel aus dem reichhaltigen Fundus, Romane 
und Kinderbücher, Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele (alle auf Voll-
ständigkeit überprüft). Schönes, Seltenes und Interessantes…

Auch ist in dieser Zeit die Kleiderkiste mit Second-Hand-Kleidung geöffnet.

Einfach mal vorbeischauen und entdecken - gerne verkleidet und mit guter 
Laune.
Wer als Kamel verkleidet kommt, erhält eine kleine Überraschung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Markus Krebs 				    Roland Schwarzkopf, Anton Helbig
Erster Bürgermeister			   Sozialkreis Sulzbach

Öffnungszeiten des Rathauses und
Marktgemeindewerke an Fasching

Am Rosenmontag, 03.03.2025, bleibt das Rathaus aufgrund des Rathaus-
sturms für den Publikumsverkehr geschlossen.

Ebenfalls ganztägig geschlossen sind das Rathaus und der gemeindliche 
Bauhof am Faschingsdienstag, 04.03.2025

Für den Bereitschaftsdienst der Marktgemeindewerke gelten die ansonsten 
üblichen Regelungen außerhalb der Dienstzeit (siehe unter der Rubrik „Be-
reitschaftsdienste bei Störungen“ in diesem Amtsblatt).

Wir bitten um Beachtung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Markus Krebs
Erster Bürgermeister
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45 Jahre Partnerschaft
Sulzbach a.Main – Urrugne

Gastfamilien gesucht!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Partnerschaft zwischen dem Markt Sulzbach a.Main und der 
französischen Partnergemeinde Urrugne besteht in diesem Jahr 
45 Jahre.

Aus diesem Anlass besuchen uns in der Zeit von Donnerstag 
24. April bis Montag 28. April 2025 ca. 70 Personen aus dem 
französischen Baskenland, um das offizielle Jubiläum mit uns 
feierlich zu begehen. 

Da wir aktuell leider noch nicht für alle Gäste eine Unter-
kunft in einer Gastfamilie sicherstellen können, bitten wir 
dringend um Ihre Mithilfe.

Falls Sie ein oder mehrere Zimmer oder ggf. eine Wohnung für 
den oben genannten Zeitraum zur Verfügung stellen können 
und Interesse an einer freundschaftlichen Begegnung mit un-
seren baskischen Gästen haben, dann freuen wir uns über Ihre 
Nachricht an folgende Adresse: rathaus@sulzbach-main.de

Bitte geben Sie diese Information auch in Ihren Familien, 
Freundeskreisen und Vereinen weiter. 
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Markus Krebs
Erster Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen 
des Marktes Sulzbach

Markt Sulzbach a. Main
Landkreis Miltenberg

NIEDERSCHRIFT
über die öffentliche 

SITZUNG DES GRUNDSTÜCKS-, BAU- UND UMWELTAUSSCHUSSES
am 13.02.2025 um 19:30 Uhr

im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4)

1  Aufstellung des Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ –
     Ergebnis der öffentlichen Auslegung;
 a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange;
 b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger);
 c) Satzungsbeschluss
Der entsprechend der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffe-
nen Behörden und Träger öffentlicher Belange vom Marktgemeinderat am 12.12.2024 gebilligte 
Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ mit Begrün-
dung wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.01.2025 bis einschließlich 03.02.2025 
öffentlich ausgelegt. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung informiert und in der Zeit 
vom 23.12.2024 bis einschließlich 03.02.2025 am Verfahren beteiligt.
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden vom Büro PlanerFM wie folgt beurteilt und 
die entsprechenden Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung ein-
gearbeitet.
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange;
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden folgende Behörden und sonstige von der Planung 
berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Äußerung zu der Planung gebeten.
01. Regierung von Unterfranken,
02. Regionaler Planungsverband,
03. Landratsamt Miltenberg – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht,
04. Landratsamt Miltenberg – Natur- und Landschaftsschutz,
05. Landratsamt Miltenberg – Immissionsschutz,
06. Landratsamt Miltenberg – Bodenschutz,
07. Landratsamt Miltenberg – Wasserschutz,
08. Landratsamt Miltenberg – Denkmalschutz
09. Landratsamt Miltenberg – Brandschutz,
10. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange,
11. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg,
12. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege,
13. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
14. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt,
15. Amt für ländliche Entwicklung,
16. PLEdoc GmbH Ferngas Netzgesellschaft mbH,
17. Bayernwerk Netz GmbH,
18. Deutsche Telekom Technik GmbH,
19. Tennet TSO GmbH,
20. Vodafone Hessen GmbH & Co. KG,
21. Stadt Aschaffenburg,
22. Gemeinde Leidersbach.
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme ab-
gegeben und in ihren Stellungnahmen der Planung zugestimmt bzw. nur Anregungen oder Hinreise 
vorgebracht, die erst im Rahmen der konkreten Objektplanung zu beachten sind:
01. Regierung von Unterfranken,
02. Regionaler Planungsverband,
03. Landratsamt Miltenberg – Bodenschutz,
04. Landratsamt Miltenberg – Wasserschutz,
05. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg,
06. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege,
07. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
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am 13.02.2025 um 19:30 Uhr 

 
im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4) 

 
 
1 Aufstellung des Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ - 

Ergebnis der öffentlichen Auslegung; 
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger 
 öffentlicher Belange; 
b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger); 
c) Satzungsbeschluss 
 

Der entsprechend der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange vom Marktgemeinderat 
am 12.12.2024 gebilligte Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ mit Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.01.2025 bis einschließlich 03.02.2025 öffentlich ausgelegt. 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung informiert und in 
der Zeit vom 23.12.2024 bis einschließlich 03.02.2025 am Verfahren beteiligt. 
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden vom Büro PlanerFM wie folgt 
beurteilt und die entsprechenden Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes 
und die Begründung eingearbeitet. 
 
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange; 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden folgende Behörden und sonstige von 
der Planung berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Äußerung zu der 
Planung gebeten. 
01. Regierung von Unterfranken, 
02. Regionaler Planungsverband, 
03. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
04. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
05. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
06. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
07. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
08. Landratsamt Miltenberg - Denkmalschutz 
09. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz, 
10. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange, 
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08. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt,
09. Amt für ländliche Entwicklung,
10. PLEdoc GmbH Ferngas Netzgesellschaft mbH,
11. Bayernwerk Netz GmbH,
12. Deutsche Telekom Technik GmbH,
13. Tennet TSO GmbH,
14. Vodafone Hessen GmbH & Co. KG,
15. Stadt Aschaffenburg,
16. Gemeinde Leidersbach.
Stellungnahmen, die zu behandeln sind, haben abgegeben:
01. Landratsamt Miltenberg – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht,
02. Landratsamt Miltenberg – Natur- und Landschaftsschutz,
03. Landratsamt Miltenberg – Immissionsschutz,
04. Landratsamt Miltenberg – Denkmalschutz,
05. Landratsamt Miltenberg – Brandschutz,
06. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange.
1. Landratsamt Miltenberg – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
    mit Schreiben vom 28.01.2025
Aus bauleitplanerischer und bauordnungsrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit der Planung 
sofern noch Folgendes beachtet wird:
Rechtsgrundlagen
Bei der Auflistung der Rechtsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass die Bayerische Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B) zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) 
und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist.
Bauweise
Ziff. 3 der textlichen Festsetzungen nimmt Bezug auf die Baugrenzen, zitiert werden die §§ 22 
(Bauweise) und 23 (Baugrenzen) BauNVO. Da keine Bauweise festgesetzt wird, muss § 22 BauN-
VO nicht genannt werden.
Beurteilung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Rechtsgrundlagen
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.
Bauweise
Der § 22 (Bauweise) wird gestrichen.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
keine
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

2. Landratsamt Miltenberg – Natur- und Landschaftsschutz 
    mit Schreiben vom 28.01.2025
Zu dem Vorhaben wurde zuletzt mit Schreiben des Landratsamtes vom 3. September 2024 na-
turschutzrechtlich und -fachlich Stellung genommen. Darin wurden die folgenden erforderlichen 
Unterlagen nachgefordert:
• Artenschutzrechtliche Potentialanalyse,
• Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung,
• Eingrünungsplanung (ggf. kombiniert mit Ausgleichsplanung),
• Umweltbericht.
Nach Abstimmung des Prüfungsumfangs wurden die geforderten Unterlagen zwischenzeitlich 
nachgereicht. Zwischen der unteren Naturschutzbehörde und dem Planungsbüro wurde abge-
stimmt, dass bei Erhalt der im Bebauungsplan dargestellten Gehölzfläche folgende Erleichterun-
gen möglich sind:
• Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung ist ausreichend / saP entfällt.
• Lediglich das ausgewiesene Baufenster wird als Eingriffsfläche bilanziert.

 
 
Rechtsgrundlagen 
Bei der Auflistung der Rechtsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass die 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B) zuletzt durch die §§ 12 und 13 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist. 
 
Bauweise 
Ziff. 3 der textlichen Festsetzungen nimmt Bezug auf die Baugrenzen, zitiert werden 
die §§ 22 (Bauweise) und 23 (Baugrenzen) BauNVO. Da keine Bauweise festgesetzt 
wird, muss § 22 BauNVO nicht genannt werden. 
 
Beurteilung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Rechtsgrundlagen 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 
 
Bauweise 
Der § 22 (Bauweise) wird gestrichen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
2. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz  
 mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Zu dem Vorhaben wurde zuletzt mit Schreiben des Landratsamtes vom 3. 
September 2024 naturschutzrechtlich und -fachlich Stellung genommen. Darin 
wurden die folgenden erforderlichen Unterlagen nachgefordert: 

• Artenschutzrechtliche Potentialanalyse, 
• Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, 
• Eingrünungsplanung (ggf. kombiniert mit Ausgleichsplanung), 
• Umweltbericht. 

 
Nach Abstimmung des Prüfungsumfangs wurden die geforderten Unterlagen 
zwischenzeitlich nachgereicht. Zwischen der unteren Naturschutzbehörde und dem 
Planungsbüro wurde abgestimmt, dass bei Erhalt der im Bebauungsplan 
dargestellten Gehölzfläche folgende Erleichterungen möglich sind: 

• Artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung ist ausreichend / saP entfällt. 
• Lediglich das ausgewiesene Baufenster wird als Eingriffsfläche bilanziert. 
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Diese Erleichterungen wurden bei der Erstellung der nachgereichten Unterlagen berücksichtigt. 
Allerdings wurden im Bebauungsplan Maßnahmen im Falle eines Eingriffs in den Gehölz- und 
Baumbestand festgelegt. Diesen kann aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht zugestimmt werden, 
da die hierfür erforderlichen Untersuchungen (saP) und Berechnungen (Eingriffs- und Ausgleichs-
flächen-bilanzierung) nicht durchgeführt wurden.
Aus dem Umweltbericht geht hervor, dass nach Abzug des Planungsfaktors von 20 % ein Kompen-
sationsbedarf von 8.719,52 Wertpunkten (WP) erforderlich ist. Hiervon werden 4.620 WP auf der 
internen Ausgleichsfläche mit dem Zielbiotop K 132 „Artenreiche Säume und Staudenfluren frischer 
bis mäßig trockener Standorte“ erbracht. Die restlichen 4.099,52 WP werden von dem Ökokonto 
nach BNatSchG der Gemeinde Sulzbach abgebucht.
Es wird vorgeschlagen, die notwendigen 4.099,52 WP von der Ökokontofläche mit der ÖFK-Lfd-
Nr. 1011462 und der Flurstücksnummer 10177/7 Gemarkung Sulzbach abzubuchen. Auf dieser 
Fläche mit 12.295 m² wurden bei der Anlage des Ökokontos 60.246 WP anerkannt. Bei den 60.246 
WP ist bereits der „Timelag“ sowie die gesetzliche Verpflichtung (Art. 9 BayWaldG Art. i.V.m. Art 
14 BayWaldG Abs. 1 Nr. 1) mit einbezogen. Für das Vorhaben B-Plan Aufstellung „Sondergebiet 
Fotovoltaikanlage Heidelöser“ sind bereits 16.080 WP, welche zu dem Zeitpunkt der Berechnung 
einer Fläche von 3.216 m² entsprachen, vorgemerkt. Auf der verbleibenden Fläche von 9.079 m² 
kommt eine Verzinsung 3 % für zwei Jahre hinzu, sodass die verbleibende Fläche aktuell 47.156 
WP aufweist. Dementsprechend sind für die benötigten 4.099,52 WP 790 m² dem Vorhaben zuzu-
ordnen und abzubuchen (siehe Anlage).
Neben der Eingriffsregelung sind bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben zudem die 
Auswirkungen auf europarechtlich geschützte und national gleichgestellte Arten zu prüfen, ein-
schlägig sind die §§ 44 - 47 des BNatSchG. Für Vorhaben gelten nach Maßgabe von § 44 Abs. 
5 S. 2-5 BNatSchG eingegrenzte Verbote. Es wurde eine artenschutzrechtliche Potentialanalyse 
durchgeführt. Das Ergebnis ist im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag enthalten. Zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Konflikte wurden die Maßnahmen V 01 – V 06 festgelegt.
Hinweis:
Bei der Umsetzung von Punkt 4.1.2 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ist auf die Wahl 
standortgeeigneter Baum- und Straucharten aus der Artenliste 1 zu achten.
Widersprüchliche Festsetzungen im B-Plan:
Seitens der unteren Naturschutzbehörde (UNB) wurde zugestimmt, dass eine artenschutzrecht-
liche Potentialabschätzung ausreichend ist, sofern in die mit Gehölzen bewachsene Fläche nicht 
eingegriffen wird und diese als zu erhalten festgesetzt wird. Des Weiteren wurde abgestimmt, dass 
als Eingriffsfläche das ausgewiesene Baufenster zu bilanzieren ist, sofern in die mit Gehölzen be-
wachsene Fläche nicht eingegriffen wird und diese als zu erhalten festgesetzt wird.
In den Textlichen Festsetzungen des B-Plans „Freizeitanlage Kolbensteinmauer“ wird diese Fläche 
als „Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)“ festgelegt. Gleichzeitig werden 
bereits Auflagen formuliert für den Fall des Eingriffs „4.5 Maßnahmen im Falle eines Eingriffs in den 
Gehölz- und Baumbestand“. Im Falle eines Eingriffs in den Gehölz- und Baumbestand außerhalb 
des Baufensters ist jedoch eine vollständige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung für diese Fläche notwendig. Entsprechende Kompensationsmaßnah-
men und Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von artenschutzrechtlichen Konflikten 
können erst dann in Abstimmung mit der UNB formuliert werden. Die textlichen Festsetzungen des 
B-Plans sind dahingehend anzupassen.
Hinweis:
Der UNB Miltenberg ist bekannt, dass in dem Gehölz- und Baumbestand geschützte Ameisennes-
ter liegen.
Unstimmigkeiten in den Unterlagen:
Bei Durchsicht der Genehmigungsunterlagen ist aufgefallen, dass der mitgesendete Bestandsplan –  
Vegetation und Nutzung und der Bestandsplan – Vegetation und Nutzung im Umweltbericht nicht 
übereinstimmen. Darüber hinaus steht im Umweltbericht unter Punkt 2.2 „Ist zu ergänzen“ und bei 
Punkt 4 am Ende „Ist zu klären“. Nach Rücksprache mit Herrn Starke vom Planungsbüro IBU ist 
der Bestandsplan Vegetation und Nutzung vom 8. November 2024 der letzte und aktuelle Stand. 
Bezüglich der Passagen unter Punkt 2.2 „Ist zu ergänzen“ und bei Punkt 4 am Ende „Ist zu klären“ 
ist dort lediglich einzufügen, dass die restlichen 4.099.52 WP vom Ökokonto der Gemeinde Sulz-
bach abgebucht werden, so wie es unter Punkt 4.7.2 im B-Plan steht.
Ergebnis:
Mit dem Vorhaben besteht unter folgenden Auflagen aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher 
Sicht Einverständnis:
1.  Wie oben ausgeführt, wurde nach Absprache zwischen der unteren Naturschutzbehörde und 

dem Planungsbüro abgestimmt, dass bei Erhalt der im Bebauungsplan dargestellten Gehölzflä-
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che Erleichterungen (artenschutzrechtliche Potentialabschätzung ist ausreichend/saP entfällt; 
Bilanzierung lediglich des Baufensters als Eingriffsfläche) möglich sind.

     Es werden jedoch im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen für den Fall eines Eingriffs in den 
Gehölz- und Baumbestand. Tatsächlich ist ein Eingriff aber nicht möglich, da die entsprechende 
artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchgeführt wurde und eine Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung nicht erfolgt ist. Eine Ergänzung der textlichen Festsetzungen, dass die entsprechenden 
Untersuchungen bzw. Bilanzierung dann nachzuholen sind, wenn ein entsprechender Eingriff 
erfolgt, ist rechtlich nicht möglich.

    Wir empfehlen daher, entweder die saP sowie die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nachzu-
holen oder die Festsetzungen unter Ziff. 4.5 „Maßnahmen im Fall eines Eingriffs in den Gehölz- 
und Baumbestand“ zu entfernen bzw. zu überarbeiten.

2.  Die im Umweltbericht und artenschutzrechtlichen Fachbeitrag enthaltenen Maßnahmen zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Maßnahmen V 01 - V 04) sind einzuhalten und 
umzusetzen.

3. Zu Punkt 4.5 Maßnahmen im Falle eines Eingriffs in den Gehölz- und Baumbestand:
4.  Die Maßnahme V01 Bauzeitenregelung sowie V05 Kontrolle bei Rückbauarbeiten und Baumfäl-

lungen sind unter Punkt 4.4 Maßnahmen zur Vermeidung aufzunehmen.
5. Die Maßnahmen V06, C01 und K01 sind aus den textlichen Festsetzungen zu entfernen.
6. Die Esskastanie (Castanea sativa) ist von der Gehölzauswahlliste zu streichen.
7. Der Kompensationsbedarf von 8.719,52 WP ist wie folgt zu erbringen:
 a.   4.620 WP sind gem. B-Plan (Punkt 4.7.1) als interne Ausgleichsfläche mit dem Zielbiotop K 132 

„Artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte“ zu erbringen.
 b.  4.009,52 WP sind als externer Ausgleich durch die Gemeinde Sulzbach von ihrem Ökokonto 

abzubuchen. Der Markt Sulzbach stimmt der Abbuchung der benötigten 4.099,52 WP als 
Ausgleich für den B-Plan von ihrem Ökokonto zu. Dazu werden von der vorgeschlagenen 
Ökokontofläche mit der ÖFK-Lfd-Nr. 1011462, die eine Gesamtgröße von 12.295 m² aufweist 
und auf dem Flurstück 10177/7 Gemarkung Sulzbach liegt, die benötigten 790 m², die den 
4.099,52 WP entsprechen, dem Vorhaben zugeordnet und abgebucht (Anlage 1).

 c. Die zugeordnete externe Ausgleichsfläche des Ökokontos ist im B-Plan darzustellen.
 d.  Die untere Naturschutzbehörde ist über die Rechtskraft des Bebauungsplans in Kenntnis zu 

setzen, damit eine Abbuchung der Ökopunkte vorgenommen werden kann.
Beurteilung:
Den Anregungen wird gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Um klarzustellen, dass keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen werden dürfen, wird 
folgender Satz ergänzt.
Eingriffe in den Gehölzbestand der Randeingrünung (Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b und 
Abs. 6 BauGB) sind unzulässig.
Bei Pflanzungen wird die Wahl standortgeeigneter Baum- und Straucharten beachtet.
Widersprüchliche Festsetzungen im B-Plan:
Um klarzustellen, dass keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen werden dürfen, wird 
folgender Satz ergänzt.
Eingriffe in den Gehölzbestand der Randeingrünung (Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b und 
Abs. 6 BauGB) sind unzulässig.
Unstimmigkeiten in den Unterlagen:
Der Umweltbericht wird aktualisiert.
Ergebnis:
Zu 1. Die interne Abstimmung wird beachtet.
Um klarzustellen, dass keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen werden dürfen, wird 
folgender Satz ergänzt.
Eingriffe in den Gehölzbestand der Randeingrünung (Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b und 
Abs. 6 BauGB) sind unzulässig.
Zu 2. Die Maßnahmen werden beachtet. Sie wurden alle in den Bebauungsplan aufgenommen.
Zu 3. Es werden keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen.
Zu 4. Die Maßnahmen V01 und V05 werden von Ziffer 4.5 nach 4.4 verschoben.
Zu 5. Die Maßnahmen werden gestrichen.
Zu 6. Die Esskastanie wird gestrichen.
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Zu 7. 
Zu a. Kenntnisnahme und Beachtung
Zu b. Kenntnisnahme
Zu c. Die zugeordnete Ausgleichsfläche aus dem Ökokonto wird im Bebauungsplan ergänzt.
Zu d.  Die untere Naturschutzbehörde wird benachrichtigt, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig 

geworden ist.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
Plan und Begründung werden wie oben beschrieben angepasst.
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

3. Landratsamt Miltenberg – Immissionsschutz mit Schreiben vom 28.01.2025
Zu der geplanten Bebauungsplanaufstellung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Miltenberg 
vom 3. September 2024 vom Immissionsschutz eine Stellungnahme abgegeben.
In der genannten Stellungnahme wurde dargelegt, dass bei Großveranstaltungen mit Musikauf-
führungen die Einhaltung des Immissionsrichtwertes auch für seltene Ereignisse von 55 dB(A) für 
die Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bzw. 7.00 Uhr) an den kritischen Immissionsorten nicht zu 
erwarten ist.
Da diese Veranstaltungen nur am Freitag oder Samstag bis in die Nachtzeit hineinreichen sollen, 
wurde die Möglichkeit genannt, dass bei einer Beurteilung nach der LAI-Freizeitlärmrichtlinie eine 
Verschiebung des Beginns der Nachtzeit um 2 Stunden bis 24:00 Uhr in Betracht gezogen werden 
kann. In diesem Fall sollten mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:
• Veranstaltungen und Musikaufführungen müssen spätestens um 24.00 Uhr enden.
•  Die Anzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen darf 18 pro Kalender-

jahr nicht überschreiten.
•  Die Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit der zu erwartenden Immissionen ist schriftlich nachvoll-

ziehbar zu begründen.
•  Damit die Immissionsschutzbehörde die Geräuschbelastung der Umgebung durch die Veranstal-

tung beurteilen kann, ist der Veranstalter zu verpflichten, entsprechende Unterlagen vorzulegen. 
Ggf. kann dafür eine Schallimmissionsprognose erforderlich sein.

•  Eine Verschiebung des Beginns der Nachtzeit ist auf Abende vor Samstagen sowie vor Sonn- und 
Feiertagen zu beschränken.

•  Die Veranstaltungen sollen auf einen längeren Zeitraum verteilt werden und an nicht mehr als 
zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden.

•  Es empfiehlt sich, den Veranstalter zur Eigenüberwachung zu verpflichten. Dies kann z. B. durch 
Überwachungsmessungen oder durch Einpegelungen oder den Einsatz von Schallpegelbegren-
zern erfolgen. Die durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumentieren.

•  Der Veranstalter ist verpflichtet, die Nachbarschaft im Einwirkungsbereich rechtzeitig, d.h. in der 
Regel mindestens 14 Tage vorher über Art, Dauer und Ende der Veranstaltung zu unterrichten. 
Für exponierte Standorte mit saisonbedingter Mehrbelastung kann ein kontinuierlicher Einbin-
dungsprozess von Anwohnern geboten sein. Bei einer Vielzahl potentieller Veranstaltungsorte ist 
die Entwicklung einer kommunalen Veranstaltungskonzeption empfehlenswert.

•  Bühne und Beschallungstechnik sind so auszurichten und auszuwählen, dass die Belastung der 
Nachbarschaft minimiert wird. Insbesondere ist auf eine Reduzierung der abgestrahlten tiefen 
Frequenzanteile hinzuwirken (z. B. durch kardioide Aufstellung der Basslautsprecher als Array 
oder Minimierung einzelner nicht relevanter Terzen).

•  Vom Veranstalter ist ein Ansprechpartner für Anfragen bzw. Beschwerden zu benennen und incl. 
Telefonnummer öffentlich bekannt zu geben. Die telefonische Erreichbarkeit des Ansprechpart-
ners ist für den gesamten Veranstaltungszeitraum zu gewährleisten.

•  An- und Abfahrtswege sowie Parkplätze sind durch betriebliche und organisatorische Maßnah-
men des Betreibers so zu gestalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf 
ein Mindestmaß beschränkt werden.

Die Begründung zum Bebauungsplan und der Bebauungsplan sollten entsprechend geändert werden.
Die oben genannte Voraussetzung, dass die Anzahl der Tage (24 Stunden-Zeitraum) mit seltenen 
Veranstaltungen 18 pro Kalenderjahr nicht überschreiten darf, gilt für alle (seltenen) Veranstaltun-
gen im Einwirkungsbereich des Freizeitgeländes.

 
 
Um klarzustellen, dass keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen werden 
dürfen, wird folgender Satz ergänzt. 
 
Eingriffe in den Gehölzbestand der Randeingrünung (Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
und 25b und Abs. 6 BauGB) sind unzulässig. 
 
Zu 2. Die Maßnahmen werden beachtet. Sie wurden alle in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Zu 3. Es werden keine Eingriffe in die Randeingrünung vorgenommen. 
 
Zu 4. Die Maßnahmen V01 und V05 werden von Ziffer 4.5 nach 4.4 verschoben. 
 
Zu 5. Die Maßnahmen werden gestrichen. 
 
Zu 6. Die Esskastanie wird gestrichen. 
 
Zu 7. 
Zu a. Kenntnisnahme und Beachtung 
 
Zu b. Kenntnisnahme 
 
Zu c. Die zugeordnete Ausgleichsfläche aus dem Ökokonto wird im Bebauungsplan 
ergänzt. 
 
Zu d. Die untere Naturschutzbehörde wird benachrichtigt, wenn der Bebauungsplan 
rechtskräftig geworden ist. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Plan und Begründung werden wie oben beschrieben angepasst. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
3. Landratsamt Miltenberg – Immissionsschutz mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Zu der geplanten Bebauungsplanaufstellung wurde mit Schreiben des 
Landratsamtes Miltenberg vom 3. September 2024 vom Immissionsschutz eine 
Stellungnahme abgegeben. 
 
In der genannten Stellungnahme wurde dargelegt, dass bei Großveranstaltungen mit 
Musikaufführungen die Einhaltung des Immissionsrichtwertes auch für seltene 
Ereignisse von 55 dB(A) für die Nachtzeit (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bzw. 7.00 Uhr) an 
den kritischen Immissionsorten nicht zu erwarten ist. 
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Werden von dem geplanten Freizeitgelände alle 18 Tage beansprucht (wie in den Hinweisen und 
der Begründung des Bebauungsplanes ausgeführt) so verbleibt, z.B. für das Gelände des Sport-
vereines 1925, keine Möglichkeit ein seltenes Ereignis, z.B. für eine Jubiläumsfeier, in Anspruch zu 
nehmen. Deshalb sollte im Bebauungsplan nur die notwendige Anzahl von seltenen Ereignissen 
(z.B. 10 Tage pro Kalenderjahr) genannt werden.
Werden die in den Hinweisen und der Begründung zum Bebauungsplan genannten Vorausset-
zungen für größere Veranstaltungen mit Musikaufführungen entsprechend verbindlich geregelt, so 
bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben.
Beurteilung:
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme genannten Bedingungen für die Durchführung von Großveranstaltungen 
wurden unter Hinweise Ziffer 6.2 in Plan und Begründung aufgenommen.
Die Begrenzung der Veranstaltungszahl wird nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Sie wird 
für entbehrlich gehalten.
In den letzten Jahren wurde nur alle zwei Jahre eine Großveranstaltung über drei Tagen durchge-
führt. Auch wenn diese Veranstaltung jährlich erfolgen sollte, wird die maximal zulässige Zahl nicht 
erreicht, sodass für den Sportverein 1925 noch Kapazitäten verbleiben.
Im Übrigen bedarf jede Großveranstaltung der Genehmigung durch den Markt Sulzbach und es 
ist nicht beabsichtigt, eine deutlich erhöhte Anzahl an Großveranstaltungen zuzulassen, um die 
Akzeptanz in der Nachbarschaft erhalten zu können.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
Keine
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

4. Landratsamt Miltenberg – Denkmalschutz mit Schreiben vom 28.01.2025
Gegen das Vorhaben bestehen aus denkmalschutzrechtlicher Sicht keine Einwände.
Wir bitten, den in Klammern genannten Art. 8 BayDSchG zu entfernen. Er wird durch den nach-
folgenden Verweis auf Art. 7 BayDSchG gegenstandslos. Aus Klarstellungsgründen bitten wir, den 
Hinweis C1 wie folgt zu ergänzen:
In der Nähe des neuen Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ befinden sich zwei 
bekannte Bodendenkmäler. Daher sind in dessen Geltungsbereich ebenfalls Bodendenkmäler zu 
vermuten. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denk-
malrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
Beurteilung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Rechtsgrundlage wird entfernt.
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Der Gemeinde sind die im Nahbereich 
befindlichen Bodendenkmäler bekannt. Eine Ergänzung des Textes wird deshalb für entbehrlich 
gehalten.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
Keine
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

5. Landratsamt Miltenberg – Brandschutz mit Schreiben vom 28.01.2025
Es sollten Müllbehälter aus Metall am Grillplatz zur Verfügung gestellt werden.

 
 
Werden von dem geplanten Freizeitgelände alle 18 Tage beansprucht (wie in den 
Hinweisen und der Begründung des Bebauungsplanes ausgeführt) so verbleibt, z.B. 
für das Gelände des Sportvereines 1925, keine Möglichkeit ein seltenes Ereignis, 
z.B. für eine Jubiläumsfeier, in Anspruch zu nehmen. Deshalb sollte im 
Bebauungsplan nur die notwendige Anzahl von seltenen Ereignissen (z.B. 10 Tage 
pro Kalenderjahr) genannt werden. 
Werden die in den Hinweisen und der Begründung zum Bebauungsplan genannten 
Voraussetzungen für größere Veranstaltungen mit Musikaufführungen entsprechend 
verbindlich geregelt, so bestehen aus hiesiger Sicht keine Bedenken gegen das 
geplante Vorhaben. 
 
Beurteilung: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die in der Stellungnahme genannten Bedingungen für die Durchführung von 
Großveranstaltungen wurden unter Hinweise Ziffer 6.2 in Plan und Begründung 
aufgenommen. 
 
Die Begrenzung der Veranstaltungszahl wird nicht in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Sie wird für entbehrlich gehalten. 
In den letzten Jahren wurde nur alle zwei Jahre eine Großveranstaltung über drei 
Tagen durchgeführt. Auch wenn diese Veranstaltung jährlich erfolgen sollte, wird die 
maximal zulässige Zahl nicht erreicht, sodass für den Sportverein 1925 noch 
Kapazitäten verbleiben. 
Im Übrigen bedarf jede Großveranstaltung der Genehmigung durch den Markt 
Sulzbach und es ist nicht beabsichtigt, eine deutlich erhöhte Anzahl an 
Großveranstaltungen zuzulassen, um die Akzeptanz in der Nachbarschaft erhalten 
zu können. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
4. Landratsamt Miltenberg - Denkmalschutz mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus denkmalschutzrechtlicher Sicht keine Einwände. 
 
Wir bitten, den in Klammern genannten Art. 8 BayDSchG zu entfernen. Er wird durch 
den nachfolgenden Verweis auf Art. 7 BayDSchG gegenstandslos. Aus 
Klarstellungsgründen bitten wir, den Hinweis C1 wie folgt zu ergänzen: 

 
 
In der Nähe des neuen Bebauungsplanes "Freizeitgelände Kolbensteinmauer" 
befinden sich zwei bekannte Bodendenkmäler. Daher sind in dessen 
Geltungsbereich ebenfalls Bodendenkmäler zu vermuten. Für Bodeneingriffe 
jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche 
Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen ist. 
 
Beurteilung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Rechtsgrundlage wird entfernt. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Der Gemeinde sind die im 
Nahbereich befindlichen Bodendenkmäler bekannt. Eine Ergänzung des Textes wird 
deshalb für entbehrlich gehalten. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
Keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  
 
 
5. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Es sollten Müllbehälter aus Metall am Grillplatz zur Verfügung gestellt werden. 
Zufahrt und Aufstellflächen für Feuerwehr und Rettungsdienst sind besonders bei 
Großveranstaltungen relevant, jedoch auch bei normaler Frequentierung ist ein 
Einsatz nicht auszuschließen und sollte daher nicht völlig außer Acht gelassen 
werden. 
Von Seiten des abwehrenden Brandschutzes werden derzeit keine weiteren 
Anforderungen gestellt. Vorangegangene Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit. 
 
Beurteilung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf die 
nachgelagerte Ausführung von Baumaßnahmen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
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Zufahrt und Aufstellflächen für Feuerwehr und Rettungsdienst sind besonders bei Großveranstal-
tungen relevant, jedoch auch bei normaler Frequentierung ist ein Einsatz nicht auszuschließen und 
sollte daher nicht völlig außer Acht gelassen werden.
Von Seiten des abwehrenden Brandschutzes werden derzeit keine weiteren Anforderungen ge-
stellt. Vorangegangene Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit.
Beurteilung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf die nachgelagerte Aus-
führung von Baumaßnahmen.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
keine
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

6. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange 
    mit Schreiben vom 28.01.2025
Das Gesundheitsamt hat die von Ihnen vorgelegten Antragsunterlagen auf B-Plan-Aufstellung 
„Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in Sulzbach geprüft und ist unter Beachtung nachstehender 
Bedingungen und Auflagen mit dieser einverstanden:
•  Es gilt als selbstverständlich, dass eventuell baulich genutzte Grundstücke über eine ordnungsge-

mäße Trinkwasserversorgung verfügen. Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser in aus-
reichender Menge mit ausreichendem Druck ist sicherzustellen.

•  Bei der Fläche gilt ebenso als selbstverständlich, dass der Anschluss an eine ordnungsgemäße, 
geregelte Abwasserbeseitigungsanlage erfolgt.

Beurteilung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf die nachgelagerte Aus-
führung von Baumaßnahmen.
Auswirkungen auf den Bebauungsplan:
keine
Beschlussvorschlag:
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

Abschließender Hinweis des Landratsamtes:
Da sich unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen sowie der immissions-
schutzrechtlichen Stellungnahmen eine Änderung der Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Ände-
rung der Festsetzungen ergeben kann, empfehlen wir eine nochmalige verkürzte Auslegung der 
Unterlagen nach § 4a Abs. 3 BauGB.
Beschlussvorschlag:
Da der Punkt zum Naturschutz einvernehmlich geregelt wurde, ergibt sich keine Notwendigkeit, 
den Bebauungsplan erneut auszulegen.
Eine Begrenzung der Zahl an Großveranstaltungen wird nicht vorgenommen. Da sich dadurch der 
Bebauungsplanentwurf nicht ändert, ergibt sich auch hier keine Notwendigkeit, den Bebauungs-
plan erneut auszulegen.
Abstimmungsergebnis:

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
6. Landratsamt Miltenberg - Gesundheitliche Belange  
 mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Das Gesundheitsamt hat die von Ihnen vorgelegten Antragsunterlagen auf B-Plan-
Aufstellung „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in Sulzbach geprüft und ist unter 
Beachtung nachstehender Bedingungen und Auflagen mit dieser einverstanden: 
 
• Es gilt als selbstverständlich, dass eventuell baulich genutzte Grundstücke über 

eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung verfügen. Die Versorgung mit 
einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge mit ausreichendem Druck ist 
sicherzustellen. 

 
• Bei der Fläche gilt ebenso als selbstverständlich, dass der Anschluss an eine 

ordnungsgemäße, geregelte Abwasserbeseitigungsanlage erfolgt. 
 
Beurteilung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf die 
nachgelagerte Ausführung von Baumaßnahmen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
Abschließender Hinweis des Landratsamtes: 
Da sich unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen sowie der 
immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen eine Änderung der 
Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Änderung der Festsetzungen ergeben kann, 
empfehlen wir eine nochmalige verkürzte Auslegung der Unterlagen nach § 4a Abs. 
3 BauGB. 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 
6. Landratsamt Miltenberg - Gesundheitliche Belange  
 mit Schreiben vom 28.01.2025 
 
Das Gesundheitsamt hat die von Ihnen vorgelegten Antragsunterlagen auf B-Plan-
Aufstellung „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in Sulzbach geprüft und ist unter 
Beachtung nachstehender Bedingungen und Auflagen mit dieser einverstanden: 
 
• Es gilt als selbstverständlich, dass eventuell baulich genutzte Grundstücke über 

eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung verfügen. Die Versorgung mit 
einwandfreiem Trinkwasser in ausreichender Menge mit ausreichendem Druck ist 
sicherzustellen. 

 
• Bei der Fläche gilt ebenso als selbstverständlich, dass der Anschluss an eine 

ordnungsgemäße, geregelte Abwasserbeseitigungsanlage erfolgt. 
 
Beurteilung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Bebauungsplan, sondern auf die 
nachgelagerte Ausführung von Baumaßnahmen. 
 
Auswirkungen auf den Bebauungsplan: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beurteilung des Büro PlanerFM wird vollinhaltlich zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
Abschließender Hinweis des Landratsamtes: 
Da sich unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen sowie der 
immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen eine Änderung der 
Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Änderung der Festsetzungen ergeben kann, 
empfehlen wir eine nochmalige verkürzte Auslegung der Unterlagen nach § 4a Abs. 
3 BauGB. 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Da der Punkt zum Naturschutz einvernehmlich geregelt wurde, ergibt sich keine 
Notwendigkeit, den Bebauungsplan erneut auszulegen. 
Eine Begrenzung der Zahl an Großveranstaltungen wird nicht vorgenommen. Da sich 
dadurch der Bebauungsplanentwurf nicht ändert, ergibt sich auch hier keine 
Notwendigkeit, den Bebauungsplan erneut auszulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger); 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ist keine Stellungnahme eingegangen. 
 
c) Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bebauungsplan „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in der Fassung vom 
27.02.2025 wird unter Beachtung des Art. 49 GO als Satzung beschlossen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan „Freizeitgelände 
Kolbensteinmauer“ dem Landratsamt Miltenberg zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
2 Änderung des Bebauungsplanes "Höhfeld"; 

Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Anordnung der öffentlichen 
Auslegung 
 

Mit Beschluss vom 24.10.2024 hatte der Marktgemeinderat dem Antrag auf 
Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ hinsichtlich der zulässigen Dachform und 
Dachneigung zugestimmt und das Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines 
Entwurfs zur Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ beauftragt. Hierbei sollten 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes gänzlich auf die aktuellen städtebaulichen 
Gegebenheiten hin überprüft werden. 
 
Des Weiteren soll in diesem Zusammenhang auf dem noch unbebauten Bereich 
Ecke Spessartstraße/Schafbrückenweg eine zeitgemäße Wohnbebauung für drei bis 
vier Wohngrundstücke ermöglicht werden. Da zur Erschließung der Grundstücke 
eine interne Erschließungsstraße erforderlich ist, wird in diesem Teilgebiet auch der 
zeichnerische Teil des Bebauungsplanes geändert. 
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b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger);
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ist keine Stellungnahme eingegangen.
c) Satzungsbeschluss
Beschlussvorschlag:
Der Bebauungsplan „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in der Fassung vom 27.02.2025 wird un-
ter Beachtung des Art. 49 GO als Satzung beschlossen.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ dem 
Landratsamt Miltenberg zur Genehmigung vorzulegen.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
2     Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“;
       Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Anordnung der öffentlichen Auslegung
Mit Beschluss vom 24.10.2024 hatte der Marktgemeinderat dem Antrag auf Änderung des Bebau-
ungsplanes „Höhfeld“ hinsichtlich der zulässigen Dachform und Dachneigung zugestimmt und das 
Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Änderung des Bebauungsplanes „Höh-
feld“ beauftragt. Hierbei sollten die Festsetzungen des Bebauungsplanes gänzlich auf die aktuellen 
städtebaulichen Gegebenheiten hin überprüft werden.
Des Weiteren soll in diesem Zusammenhang auf dem noch unbebauten Bereich Ecke Spessart-
straße/Schafbrückenweg eine zeitgemäße Wohnbebauung für drei bis vier Wohngrundstücke er-
möglicht werden. Da zur Erschließung der Grundstücke eine interne Erschließungsstraße erfor-
derlich ist, wird in diesem Teilgebiet auch der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes geändert.
Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB erfolgen. Es 
wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB auf eine Umweltprüfung verzichtet.
Die vom Büro PlanerFM ausgearbeiteten Unterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes wurden 
im Ratsinformationssystem bereitgestellt.
Herr Matthiesen vom Büro PlanerFM stellt anhand einer Präsentation mit Gegenüberstellung der 
bisherigen und den geplanten neuen Festsetzungen den Bebauungsplanentwurf vor und geht auf 
Fragen aus dem Gremium ein.
Beschlussvorschlag:
Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ mit Begründung in der Fassung vom 
27.02.2025 wird gebilligt und zur öffentlichen Auslegung angeordnet. Gleichzeitig mit der öffentli-
chen Auslegung erfolgt die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
3     Behandlung der vorliegenden Bauanträge
3.1   Bauantrag über Tektur zu B-233-2024-1 (hier: Errichtung einer Einfriedung), Kurmainzer 

Ring 59 + 61 („Kita Kurmainzer Ring“)
Beantragt wird eine Tektur zum ursprünglichen genehmigten Bauantrag B-233-2024-1 (hier: Errich-
tung einer Einfriedung). 
Die Errichtung einer Einfriedung bis zu einer Höhe von 2m ist grundsätzlich nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 
7 lit. a BayBO verfahrensfrei.
Es werden zwei Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kita Kurmainzer 
Ring“ beantragt:
•  Die straßenseitige Einfriedung soll als massiv ausgebildeter Sockel mit Zaunelementen aus Me-

tall in einer Höhe von 1,50 m ausgebildet werden. Zudem soll der Zaun hinterpflanzt werden. 
Im Bebauungsplan gilt die Festsetzung, dass die Einfriedung zur Straße hin höchstens 1 m und 
Hecken höchstens 1,50 m sein dürfen. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Da der Punkt zum Naturschutz einvernehmlich geregelt wurde, ergibt sich keine 
Notwendigkeit, den Bebauungsplan erneut auszulegen. 
Eine Begrenzung der Zahl an Großveranstaltungen wird nicht vorgenommen. Da sich 
dadurch der Bebauungsplanentwurf nicht ändert, ergibt sich auch hier keine 
Notwendigkeit, den Bebauungsplan erneut auszulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger); 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit ist keine Stellungnahme eingegangen. 
 
c) Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bebauungsplan „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ in der Fassung vom 
27.02.2025 wird unter Beachtung des Art. 49 GO als Satzung beschlossen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan „Freizeitgelände 
Kolbensteinmauer“ dem Landratsamt Miltenberg zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
---------------------------------------------- 

 
2 Änderung des Bebauungsplanes "Höhfeld"; 

Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Anordnung der öffentlichen 
Auslegung 
 

Mit Beschluss vom 24.10.2024 hatte der Marktgemeinderat dem Antrag auf 
Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ hinsichtlich der zulässigen Dachform und 
Dachneigung zugestimmt und das Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines 
Entwurfs zur Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ beauftragt. Hierbei sollten 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes gänzlich auf die aktuellen städtebaulichen 
Gegebenheiten hin überprüft werden. 
 
Des Weiteren soll in diesem Zusammenhang auf dem noch unbebauten Bereich 
Ecke Spessartstraße/Schafbrückenweg eine zeitgemäße Wohnbebauung für drei bis 
vier Wohngrundstücke ermöglicht werden. Da zur Erschließung der Grundstücke 
eine interne Erschließungsstraße erforderlich ist, wird in diesem Teilgebiet auch der 
zeichnerische Teil des Bebauungsplanes geändert. 

 
 
Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
erfolgen. Es wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB auf eine Umweltprüfung verzichtet. 
 
Die vom Büro PlanerFM ausgearbeiteten Unterlagen zur Änderung des 
Bebauungsplanes wurden im Ratsinformationssystem bereitgestellt. 
 
Herr Matthiesen vom Büro PlanerFM stellt anhand einer Präsentation mit 
Gegenüberstellung der bisherigen und den geplanten neuen Festsetzungen den 
Bebauungsplanentwurf vor und geht auf Fragen aus dem Gremium ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes „Höhfeld“ mit Begründung in der 
Fassung vom 27.02.2025 wird gebilligt und zur öffentlichen Auslegung angeordnet. 
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung erfolgt die Beteiligung der von der 
Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
 

---------------------------------------------- 
 
 
3 Behandlung der vorliegenden Bauanträge 

 
3.1 Bauantrag über Tektur zu B-233-2024-1 (hier: Errichtung einer 

Einfriedung), Kurmainzer Ring 59 + 61 ("Kita Kurmainzer Ring") 
 

Beantragt wird eine Tektur zum ursprünglichen genehmigten Bauantrag B-233-2024-
1 (hier: Errichtung einer Einfriedung).  
Die Errichtung einer Einfriedung bis zu einer Höhe von 2m ist grundsätzlich nach Art. 
57 Abs. 1 Nr. 7 lit. a BayBO verfahrensfrei. 
 
Es werden zwei Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kita 
Kurmainzer Ring“ beantragt: 
 
• Die straßenseitige Einfriedung soll als massiv ausgebildeter Sockel mit 

Zaunelementen aus Metall in einer Höhe von 1,50 m ausgebildet werden. Zudem 
soll der Zaun hinterpflanzt werden. Im Bebauungsplan gilt die Festsetzung, dass 
die Einfriedung zur Straße hin höchstens 1 m und Hecken höchstens 1,50 m sein 
dürfen.  

 
• Als Sichtschutz soll zum Kindergarten eine helle natursteinverblendete 

geschlossene Mauer von 2 m errichtet werden. Im Bebauungsplan gilt die 
Festsetzung, dass seitliche Einfriedungen 2 m sein dürfen, allerdings Mauern und 
geschlossene Wände nicht zulässig sind. 
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•  Als Sichtschutz soll zum Kindergarten eine helle natursteinverblendete geschlossene Mauer von 
2 m errichtet werden. Im Bebauungsplan gilt die Festsetzung, dass seitliche Einfriedungen 2 m 
sein dürfen, allerdings Mauern und geschlossene Wände nicht zulässig sind.

Beschluss:
Für das geplante Bauvorhaben und die damit verbundenen Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
4      Bekanntgabe der im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens laufenden Bau-

vorlagen
Seit der letzten BA-Sitzung wurde kein Bauantrag im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsver-
fahrens behandelt

----------------------------------------------
5     Bekanntgabe von erteilten isolierten Befreiungen
5.1  Errichtung einer Einfriedung, Kübler Ring 65a („Nördlich des Friedhofs“)
Mit Schreiben vom 19.01.2025 beantragte Herr Georg Rakitzo eine Befreiung von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Nördlich des Friedhofs“ für die Errichtung einer Einfriedung auf dem 
Grundstück mit der Fl.-Nr. 7050, Gemarkung Sulzbach.
Die Errichtung einer Einfriedung ist gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 lit. a BayBO verfahrensfrei.
Mit Bescheid vom 11.02.2025 wurde die Befreiung wegen Überschreitung der Höhe der Einfrie-
dung (hier: 1,40 m anstatt 1,10 m) erteilt.

----------------------------------------------
6     Gestaltungssatzung für den Markt Sulzbach a. Main;
       Novellierung der Gestaltungssatzung mit Kommunalem und 
       Energetischem Förderprogramm
Der Entwurf zur Novellierung der Gestaltungssatzung mit Kommunalem und Energetischen För-
derprogramm wurde im Ratsinformationssystem bereitgestellt.
Die Gründe, Ziele und Themenschwerpunkte der Novellierung wurden in vorhergehenden Gremi-
ensitzungen seitens des Städteplaners bereits hingehend erläutert.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 29.10.2024 eine entsprechende Förderung 
bewilligt.
Beschlussvorschlag:
Der Novellierung der Gestaltungssatzung mit den Richtlinien zum Kommunalen und Energetischen 
Förderprogramm im Sanierungsgebiet des Marktes Sulzbach a. Main in der Fassung vom Februar 
2025 wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
7     Freizeitanlage Kolbensteinmauer;
       Errichtung einer Beachvolleyballanlage – Vorlage der Planung und weitere Beratung
Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB (vormals Trölenberg + Vogt PartG mbB) hat 
einen Entwurf für das geplante Beachvolleyballfeld erarbeitet und vorgelegt.
Der Planentwurf wurde im Ratsinformationssystem bereitgestellt.

 
 
Beschluss: 
Für das geplante Bauvorhaben und die damit verbundenen Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
---------------------------------------------- 

 
4 Bekanntgabe der im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens 

laufenden Bauvorlagen 
 

Seit der letzten BA-Sitzung wurde kein Bauantrag im Rahmen des 
Genehmigungsfreistellungsverfahrens behandelt 
 

---------------------------------------------- 
 
5 Bekanntgabe von erteilten isolierten Befreiungen 

 
5.1 Errichtung einer Einfriedung, Kübler Ring 65a ("Nördlich des Friedhofs") 

 
Mit Schreiben vom 19.01.2025 beantragte Herr Georg Rakitzo eine Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Nördlich des Friedhofs“ für die Errichtung 
einer Einfriedung auf dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 7050, Gemarkung Sulzbach. 
 
Die Errichtung einer Einfriedung ist gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 lit. a BayBO 
verfahrensfrei. 
 
Mit Bescheid vom 11.02.2025 wurde die Befreiung wegen Überschreitung der Höhe 
der Einfriedung (hier: 1,40 m anstatt 1,10 m) erteilt. 
 

---------------------------------------------- 
 
6 Gestaltungssatzung für den Markt Sulzbach a. Main; 

Novellierung der Gestaltungssatzung mit Kommunalem und 
Energetischem Förderprogramm 
 

Der Entwurf zur Novellierung der Gestaltungssatzung mit Kommunalem und 
Energetischen Förderprogramm wurde im Ratsinformationssystem bereitgestellt. 
 
Die Gründe, Ziele und Themenschwerpunkte der Novellierung wurden in 
vorhergehenden Gremiensitzungen seitens des Städteplaners bereits hingehend 
erläutert. 
 
Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 29.10.2024 eine 
entsprechende Förderung bewilligt. 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Novellierung der Gestaltungssatzung mit den Richtlinien zum Kommunalen und 
Energetischen Förderprogramm im Sanierungsgebiet des Marktes Sulzbach a. Main 
in der Fassung vom Februar 2025 wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
---------------------------------------------- 

 
7 Freizeitanlage Kolbensteinmauer; 

Errichtung einer Beachvolleyballanlage - Vorlage der Planung und 
weitere Beratung 
 

Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB (vormals Trölenberg + Vogt 
PartG mbB) hat einen Entwurf für das geplante Beachvolleyballfeld erarbeitet und 
vorgelegt. 
Der Planentwurf wurde im Ratsinformationssystem bereitgestellt. 
 
Beschluss: 
Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit der Verwaltung auf Grundlage des Planungsentwurfes vom 3. 
Februar 2025 einen Bauantrag für die geplante Beachvolleyballanlage zu erarbeiten. 
Der Bauantrag soll dann nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens (Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“) im Genehmigungs-
freistellungsverfahren eingereicht und behandelt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
---------------------------------------------- 

 
8 Berichte des Bürgermeisters 

 
8.1 Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden 

genutzten privaten Fläche 
 

Die Arbeiten zur Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden 
genutzten privaten Fläche wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Grundstück 
wurde in einen einwandfreien ursprünglichen Zustand versetzt. Die Abnahme seitens 
der Grundstückseigentümer ist erfolgt. 
 
Die hierfür angefallenen Kosten werden von der Deutsche Glasfaser übernommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Novellierung der Gestaltungssatzung mit den Richtlinien zum Kommunalen und 
Energetischen Förderprogramm im Sanierungsgebiet des Marktes Sulzbach a. Main 
in der Fassung vom Februar 2025 wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
---------------------------------------------- 

 
7 Freizeitanlage Kolbensteinmauer; 

Errichtung einer Beachvolleyballanlage - Vorlage der Planung und 
weitere Beratung 
 

Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB (vormals Trölenberg + Vogt 
PartG mbB) hat einen Entwurf für das geplante Beachvolleyballfeld erarbeitet und 
vorgelegt. 
Der Planentwurf wurde im Ratsinformationssystem bereitgestellt. 
 
Beschluss: 
Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB wird ermächtigt, in 
Abstimmung mit der Verwaltung auf Grundlage des Planungsentwurfes vom 3. 
Februar 2025 einen Bauantrag für die geplante Beachvolleyballanlage zu erarbeiten. 
Der Bauantrag soll dann nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens (Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“) im Genehmigungs-
freistellungsverfahren eingereicht und behandelt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8  Anwesend: 8 
Nein: 0  Persönlich beteiligt:  

 
---------------------------------------------- 

 
8 Berichte des Bürgermeisters 

 
8.1 Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden 

genutzten privaten Fläche 
 

Die Arbeiten zur Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden 
genutzten privaten Fläche wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Grundstück 
wurde in einen einwandfreien ursprünglichen Zustand versetzt. Die Abnahme seitens 
der Grundstückseigentümer ist erfolgt. 
 
Die hierfür angefallenen Kosten werden von der Deutsche Glasfaser übernommen. 
 

Beschluss:
Das Landschaftsarchitekturbüro Topoverde PartG mbB wird ermächtigt, in Abstimmung mit der 
Verwaltung auf Grundlage des Planungsentwurfes vom 3. Februar 2025 einen Bauantrag für die 
geplante Beachvolleyballanlage zu erarbeiten.
Der Bauantrag soll dann nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens (Aufstellung des Bebauungs-
planes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“) im Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht 
und behandelt werden.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
8     Berichte des Bürgermeisters
8.1   Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden genutzten privaten 

Fläche
Die Arbeiten zur Räumung der als Lagerplatz für den Glasfaserausbau im OT Soden genutzten 
privaten Fläche wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Grundstück wurde in einen einwand-
freien ursprünglichen Zustand versetzt. Die Abnahme seitens der Grundstückseigentümer ist er-
folgt.
Die hierfür angefallenen Kosten werden von der Deutsche Glasfaser übernommen.
8.2  Nachwahl von 3 neuen Feldgeschworenen für den Ortsteil Sulzbach
Der Verwaltung gegenüber haben 3 Personen ihr Interesse an der Ausübung der Feldgeschworen-
entätigkeit bekundet.
Die Feldgeschworenen des Ortsteils Sulzbach haben daraufhin unter Berücksichtigung der aktu-
ellen alters- und gesundheitlich bedingten Gegebenheiten in einer Nachwahl alle 3 Interessenten 
zu neuen Feldgeschworenen gewählt. Über die entsprechende Zustimmung seitens des Marktge-
meinderates soll in der nächsten MGR-Sitzung am 27.02.2025 entschieden werden.

----------------------------------------------
Nach Abschluss dieses TOPs schließt der Vorsitzende die öffentliche Sitzung und bedankt sich bei 
den anwesenden Ausschussmitgliedern für die Mitarbeit.
Markus Krebs       Hubert Schmitt
Vorsitzender       Schriftführer
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Markt Sulzbach a. Main
Landkreis Miltenberg

NIEDERSCHRIFT

über die öffentliche 
SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES

(vorbehaltlich der Genehmigung durch den Marktgemeinderat)

am 30.01.2025 um 19:30 Uhr
im Saal der Braunwarthsmühle

Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die Presse und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest.
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 12.12.2024
Beschluss:
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------

2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung
Beschluss:
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------

3 Städtebauförderung: Umbau und Sanierung des „Schohe-Hauses“;
      Vorstellung der aktuellen Planungen durch die Architekten stahl.lehrmann und SZplan
Bürgermeister Krebs begrüßt Herrn Stahl von stahl.lehrmann und Herrn Stoesser von SZplan als 
Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt und übergibt das Wort.
Herr Stahl stellt die aktuelle Gebäudeplanung sowie Raumaufteilung vor. Insbesondere der Neu-
bau mit Oberlichtern als künftige Bücherei sowie die Möglichkeit zur separaten Nutzung des Mehr-
zweckraums durch die Gestaltung des Eingangsfoyers wird detailliert erläutert. Die Technikräume 
sollen im Dachgeschoss des Vorderge-bäudes untergebracht werden; der Keller entfällt für jegliche 
Nutzung durch das HQ100-Szenario.
Für die Gestaltung der Außenfassade des neuen Anbaus stellt Herr Stahl mehrere Varianten mit 
verschiedenen Materialien vor. In Bezug auf das alte Vordergebäude rät er, die ehemalige Fassa-
denoptik zu ermitteln und die beiden verbundenen Gebäudeteile aufeinander abzustimmen.
Die vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 4 Millionen Euro (ohne Außenanlagen). Der 
nächste Schritt ist die genaue Kostenermittlung auf Grund der aktuellen Planung.

 
 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  G R U N D S T Ü C K S - ,  B A U -  U N D  
U M W E L T A U S S C H U S S E S  

 
am 13.02.2025 um 19:30 Uhr 

 
im Haus der Begegnung (Spessartstr. 4) 

 
 
1 Aufstellung des Bebauungsplanes „Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ - 

Ergebnis der öffentlichen Auslegung; 
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger 
 öffentlicher Belange; 
b) Behandlung der Stellungnahmen sonstiger Beteiligter (Bürger); 
c) Satzungsbeschluss 
 

Der entsprechend der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange vom Marktgemeinderat 
am 12.12.2024 gebilligte Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Freizeitgelände Kolbensteinmauer“ mit Begründung wurde gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.01.2025 bis einschließlich 03.02.2025 öffentlich ausgelegt. 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung informiert und in 
der Zeit vom 23.12.2024 bis einschließlich 03.02.2025 am Verfahren beteiligt. 
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden vom Büro PlanerFM wie folgt 
beurteilt und die entsprechenden Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes 
und die Begründung eingearbeitet. 
 
a) Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange; 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung wurden folgende Behörden und sonstige von 
der Planung berührten Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Äußerung zu der 
Planung gebeten. 
01. Regierung von Unterfranken, 
02. Regionaler Planungsverband, 
03. Landratsamt Miltenberg - Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
04. Landratsamt Miltenberg - Natur- und Landschaftsschutz, 
05. Landratsamt Miltenberg - Immissionsschutz, 
06. Landratsamt Miltenberg - Bodenschutz, 
07. Landratsamt Miltenberg - Wasserschutz, 
08. Landratsamt Miltenberg - Denkmalschutz 
09. Landratsamt Miltenberg - Brandschutz, 
10. Landratsamt Miltenberg – Gesundheitliche Belange, 

 

Markt Sulzbach a. Main 
Landkreis Miltenberg 

 
 
 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche  
 

S I T Z U N G  D E S  M A R K T G E M E I N D E R A T E S  
(vorbehaltlich der Genehmigung durch den Marktgemeinderat) 

 
am 30.01.2025 um 19:30 Uhr 

 
im Saal der Braunwarthsmühle 

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Zuhörer, die 
Presse und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
1 Genehmigen der öffentlichen Niederschrift vom 12.12.2024 

 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2024 wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
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---------------------------------------------- 
 
 
2 Beschlussfassung über die Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung 

 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung der heutigen nichtöffentlichen Sitzung wird genehmigt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 19 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 

---------------------------------------------- 
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herumgeleitet. 
 
Auch hier ist die Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen; schätzungsweise belau-
fen sich die Kosten auf ca. 1 Millionen Euro. 

 
 
Neben kritischen Äußerungen bezüglich der hohen Kosten des Projekts wurden fol-
gende Fragen aus dem Gremium gestellt und beantwortet: 
 

• Wie bleibt der Baumbestand erhalten? 
Soweit wie möglich wird der Baumbestand erhalten. Der Fichtenbestand ist 
problematisch, da die Höhe der Bäume eine Gefahr darstellt. Auf dem Plan sind 
Bäume, die erhalten bleiben sollen entsprechend eingezeichnet (hell schraf-
fierte Kreise). 
 

• Warum ist die Terrassenfläche auf der Nordseite angebracht? 
Es war ausdrücklicher Wunsch der Senioren auf Grund der klimatischen Bedin-
gungen. Die Aussicht der Nordseite auf den Bachverlauf ist einladend. 
 

• Kann eine kleine Mauer als Sitzgelegenheit vor dem Schohe-Anwesen geplant 
werden? 
Die aktuell ausgewiesene Grünfläche kann mit einer Sitzgelegenheit überplant 
werden. Dies soll der Planungsausschuss nochmals prüfen. 
 

• Kann die Fassade mit Solarpanelen verkleidet werden? 
Grundsätzlich kann dies umgesetzt werden. Die Variante soll mitgenommen 
und die Kosten hierfür ermittelt werden. 

 
• Kann der neue Anbau mit großen Glaselementen offen gestaltet werden? 

Der Vorschlag kann aufgenommen werden. Hier ist eine genaue Abstimmung 
mit der späteren Nutzung bzw. der Funktion der späteren Räumlichkeiten sinn-
voll. 

 
3 Städtebauförderung: Umbau und Sanierung des "Schohe-Hauses"; 

Vorstellung der aktuellen Planungen durch die Architekten stahl.lehr-
mann und SZplan 
 

Bürgermeister Krebs begrüßt Herrn Stahl von stahl.lehrmann und Herrn Stoesser von 
SZplan als Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt und übergibt das Wort. 
 
Herr Stahl stellt die aktuelle Gebäudeplanung sowie Raumaufteilung vor. Insbeson-
dere der Neubau mit Oberlichtern als künftige Bücherei sowie die Möglichkeit zur se-
paraten Nutzung des Mehrzweckraums durch die Gestaltung des Eingangsfoyers wird 
detailliert erläutert. Die Technikräume sollen im Dachgeschoss des Vordergebäudes 
untergebracht werden; der Keller entfällt für jegliche Nutzung durch das HQ100-Sze-
nario. 
 
Für die Gestaltung der Außenfassade des neuen Anbaus stellt Herr Stahl mehrere Va-
rianten mit verschiedenen Materialien vor. In Bezug auf das alte Vordergebäude rät er, 
die ehemalige Fassadenoptik zu ermitteln und die beiden verbundenen Gebäudeteile 
aufeinander abzustimmen. 
 
Die vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 4 Millionen Euro (ohne Außenan-
lagen). Der nächste Schritt ist die genaue Kostenermittlung auf Grund der aktuellen 
Planung. 
 

 
 
Die Freiflächenplanung wird von Herrn Stoesser präsentiert. Besonders die Haltestelle 
für Kleinbusse sowie die Verbesserung der Fahrradwege hebt er hervor. Im Zentrum 
der Planung liegt die Freilegung des Baches mit Aufweitung des Ufers mit verschiede-
nen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen; ebenso ist eine große Freifläche für Veranstal-
tungen vorgesehen. Der Durchgangsradverkehr wird um das Erholungsgebiet 

Die Freiflächenplanung wird von Herrn Stoesser präsentiert. Besonders die Haltestelle für Klein-
busse sowie die Verbesserung der Fahrradwege hebt er hervor. Im Zentrum der Planung liegt die 
Freilegung des Baches mit Aufweitung des Ufers mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten zum Verwei-
len; ebenso ist eine große Freifläche für Veranstaltungen vorgesehen. Der Durchgangsradverkehr 
wird um das Erholungsgebiet herumgeleitet.
Auch hier ist die Kostenermittlung noch nicht abgeschlossen; schätzungsweise belaufen sich die 
Kosten auf ca. 1 Millionen Euro.
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Neben kritischen Äußerungen bezüglich der hohen Kosten des Projekts wurden folgende Fragen 
aus dem Gremium gestellt und beantwortet:
• Wie bleibt der Baumbestand erhalten?
   Soweit wie möglich wird der Baumbestand erhalten. Der Fichtenbestand ist problematisch, da 

die Höhe der Bäume eine Gefahr darstellt. Auf dem Plan sind Bäume, die erhalten bleiben sollen 
entsprechend eingezeichnet (hell schraffierte Kreise).

• Warum ist die Terrassenfläche auf der Nordseite angebracht?
   Es war ausdrücklicher Wunsch der Senioren auf Grund der klimatischen Bedin-gungen. Die Aus-

sicht der Nordseite auf den Bachverlauf ist einladend.
• Kann eine kleine Mauer als Sitzgelegenheit vor dem Schohe-Anwesen ge-plant werden?
   Die aktuell ausgewiesene Grünfläche kann mit einer Sitzgelegenheit überplant werden. Dies soll 

der Planungsausschuss nochmals prüfen.
• Kann die Fassade mit Solarpanelen verkleidet werden?
   Grundsätzlich kann dies umgesetzt werden. Die Variante soll mitgenommen und die Kosten hier-

für ermittelt werden.
• Kann der neue Anbau mit großen Glaselementen offen gestaltet werden?
   Der Vorschlag kann aufgenommen werden. Hier ist eine genaue Abstimmung mit der späteren 

Nutzung bzw. der Funktion der späteren Räumlichkeiten sinnvoll.
•  Kann im westlichen Teil ein Fußweg geplant werden? Hier besteht die Gefahr der Entstehung 

eines Trampelpfades.
   Die großzügige Freifläche wurde ausdrücklich für Veranstaltungen gewünscht und entsprechend 

eingeplant.
•  Kann der Radweg im westlichen Kurvenbereich angepasst werden? Auch hier besteht die Gefahr 

eines Trampelpfades.
  Die Grünplanung kann leicht nach hinten versetzt werden, um diese Option zu unterbinden.
• Wie erfolgt die Einbindung des Objekts in die Umgebung?
   Städtebaulich bildet es mit den umliegenden Gebäuden ein stimmiges Ensem-ble. Eine Abgren-

zung zu den seitlichen Gärten ist nicht notwendig, da sich die-se an die Parkanlage anschließen.
• Sind die Wege bzw. der Belag rollator- bzw. kinderwagengerecht?
  Ja, der Belag wird entsprechend gewählt.
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Stahl und Herrn Stoesser für die Vorstellung.
Die Finanzierung des gesamten Projekts basiert auf staatlichen Fördermitteln (Förderung von bis 
zu 80 % der förderfähigen Kosten). Das Projekt spricht mit der Umsetzung des Radweges, den 
innerörtlichen Parkplätzen und dem Zugang zur Braunwartsmühle ein breites Spektrum in der Be-
völkerung an. Die Höhe der Förderung könnte in den nächsten Jahren aufgrund der gesamtpoli-
tischen Situation verändert werden. Ein solches Projekt ist für die Marktgemeinde nur mit dieser 
Förderkulisse möglich. Dies muss in der Abwägung, wann das Projekt umgesetzt wird, berücksich-
tigt werden. 
Beschluss 1:
Der Marktgemeinderat stimmt der Planung zum Schohe-Haus zu. Die Verwaltung wird gebeten den 
Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:

Beschluss 2:
Der Marktgemeinderat stimmt der Freiflächenplanung zum Schohe Haus zu. Die Verwaltung wird 
gebeten den Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
4 Solarpark „Heidelöser“;
     Vorstellung durch die Energiegenossenschaft Untermain

 
 

• Kann im westlichen Teil ein Fußweg geplant werden? Hier besteht die Gefahr 
der Entstehung eines Trampelpfades. 
Die großzügige Freifläche wurde ausdrücklich für Veranstaltungen gewünscht 
und entsprechend eingeplant. 
 

• Kann der Radweg im westlichen Kurvenbereich angepasst werden? Auch hier 
besteht die Gefahr eines Trampelpfades. 
Die Grünplanung kann leicht nach hinten versetzt werden, um diese Option zu 
unterbinden. 

 
• Wie erfolgt die Einbindung des Objekts in die Umgebung? 

Städtebaulich bildet es mit den umliegenden Gebäuden ein stimmiges Ensem-
ble. Eine Abgrenzung zu den seitlichen Gärten ist nicht notwendig, da sich 
diese an die Parkanlage anschließen. 

 
• Sind die Wege bzw. der Belag rollator- bzw. kinderwagengerecht? 

Ja, der Belag wird entsprechend gewählt. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Stahl und Herrn Stoesser für die Vorstellung. 
 
Die Finanzierung des gesamten Projekts basiert auf staatlichen Fördermitteln (Förde-
rung von bis zu 80 % der förderfähigen Kosten). Das Projekt spricht mit der Umset-
zung des Radweges, den innerörtlichen Parkplätzen und dem Zugang zur Braunwarts-
mühle ein breites Spektrum in der Bevölkerung an. Die Höhe der Förderung könnte in 
den nächsten Jahren aufgrund der gesamtpolitischen Situation verändert werden. Ein 
solches Projekt ist für die Marktgemeinde nur mit dieser Förderkulisse möglich. Dies 
muss in der Abwägung, wann das Projekt umgesetzt wird, berücksichtigt werden.  
 
 
Beschluss 1: 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der Planung zum Schohe-Haus zu. Die Verwaltung wird 
gebeten den Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung festzusetzen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 20 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
Beschluss 2: 
 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der Freiflächenplanung zum Schohe Haus zu. Die Ver-
waltung wird gebeten den Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung 
festzusetzen. 
 
 
 
 
 

 
 

• Kann im westlichen Teil ein Fußweg geplant werden? Hier besteht die Gefahr 
der Entstehung eines Trampelpfades. 
Die großzügige Freifläche wurde ausdrücklich für Veranstaltungen gewünscht 
und entsprechend eingeplant. 
 

• Kann der Radweg im westlichen Kurvenbereich angepasst werden? Auch hier 
besteht die Gefahr eines Trampelpfades. 
Die Grünplanung kann leicht nach hinten versetzt werden, um diese Option zu 
unterbinden. 

 
• Wie erfolgt die Einbindung des Objekts in die Umgebung? 

Städtebaulich bildet es mit den umliegenden Gebäuden ein stimmiges Ensem-
ble. Eine Abgrenzung zu den seitlichen Gärten ist nicht notwendig, da sich 
diese an die Parkanlage anschließen. 

 
• Sind die Wege bzw. der Belag rollator- bzw. kinderwagengerecht? 

Ja, der Belag wird entsprechend gewählt. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Stahl und Herrn Stoesser für die Vorstellung. 
 
Die Finanzierung des gesamten Projekts basiert auf staatlichen Fördermitteln (Förde-
rung von bis zu 80 % der förderfähigen Kosten). Das Projekt spricht mit der Umset-
zung des Radweges, den innerörtlichen Parkplätzen und dem Zugang zur Braunwarts-
mühle ein breites Spektrum in der Bevölkerung an. Die Höhe der Förderung könnte in 
den nächsten Jahren aufgrund der gesamtpolitischen Situation verändert werden. Ein 
solches Projekt ist für die Marktgemeinde nur mit dieser Förderkulisse möglich. Dies 
muss in der Abwägung, wann das Projekt umgesetzt wird, berücksichtigt werden.  
 
 
Beschluss 1: 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der Planung zum Schohe-Haus zu. Die Verwaltung wird 
gebeten den Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung festzusetzen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 19  Anwesend: 20 
Nein: 1  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
Beschluss 2: 
 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der Freiflächenplanung zum Schohe Haus zu. Die Ver-
waltung wird gebeten den Realisierungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung 
festzusetzen. 
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Die Energiegenossenschaft Untermain (EGU), vertreten von Karlheinz Paulus und Seán Kervick, 
stellt das Solarpotential der Erddeponie „Heidelöser“ sowie das weitere Verfahren zur Umsetzung 
des Projektes vor.
Aktuell sinken die Preise auf dem Strommarkt, sodass der Betrieb mit einer Vergütung von 0,04 – 
0,05 € nicht rentabel für den Bau der Anlage ist. Eine Möglichkeit zur Umsetzung des Projektes ist 
eine Abnahme durch Direktabnahmevertrag (PPA); dies ist nur mit einem Zweitanbieter möglich, da 
die Stromlieferung von einem Solarpark schwankt.
Zusätzlich beeinflussen mögliche politische sowie gesetzliche Änderungen den Markt negativ. Die-
se sind möglicherweise abzuwarten, um die Rentabilität des Projektes neu zu bewerten.
Der Vorsitzende bedankt sich für die Vorstellung und verabschiedet die Gäste.
Das Gremium war sich ohne Beschlussfassung einig, die Bundestagswahl am 23.02.2025 sowie 
die weitere Entwicklung am Markt abzuwarten.

----------------------------------------------
5 Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Grüne Lunge“ in zwei 
     Teilbereichen (Fl.-Nr. 500/5, Bahnhofstraße 1 und Bahnhofstraße 4);
      Billigung des Bebauungsplanvorentwurfes und Anordnung der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit sowie der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange

Vorberaten im BA am 16.01.2025.
Beschluss:
Der Vorentwurf zur Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Grüne Lunge“ mit Be-
gründung in der Fassung vom 30.01.2025 wird gebilligt und zur früh-zeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
angeordnet.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
6 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
     Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Ober der Bergstraße“
Vorberaten im BA am 16.01.2025.
Beschluss:
Dem Antrag vom 02.12.2024 auf Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Berg-straße“ hinsicht-
lich der zulässigen Dachform und Dachneigung wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Än-
derung des Bebauungsplanes „Ober der Bergstraße“ zu beauftragen. In diesem Zusammenhang 
sollten die Festsetzungen gänzlich auf die aktuellen städte-baulichen Gegebenheiten hin überprüft 
werden.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
7 Wasserleitungs- und Kanalsanierung mit Straßenbau (BA VII) in der Sodentalstraße;
      Fördermöglichkeiten und -voraussetzungen unter Berücksichtigung der Entwurfspla-

nung – Sachstandsbericht und weitere Beratung
Vorberaten im BA am 16.01.2025.
Beschluss:
Das Ing.-Büro Jung wird ermächtigt, den Förderantrag inkl. der erforderlichen An-tragsunterlagen 
gemäß der von den Fachbehörden vorgegebenen Variante (mit langer Engstelle) für den Ausbau 
der Sodentalstraße BA VII zu erstellen, damit dieser zeitnah bei der Regierung von Unterfranken 
eingereicht werden kann.
Von Seiten der Verwaltung wird, sobald alle erforderlichen Stellungnahmen der Fachbehörden vor-
liegen, eine Sachstandsmitteilung an die Bauausschussmitglieder gegeben. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
6 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplans "Ober der Bergstraße" 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Dem Antrag vom 02.12.2024 auf Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Berg-
straße“ hinsichtlich der zulässigen Dachform und Dachneigung wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfs zur Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Bergstraße“ zu beauftragen. In 
diesem Zusammenhang sollten die Festsetzungen gänzlich auf die aktuellen städtebau-
lichen Gegebenheiten hin überprüft werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
7 Wasserleitungs- und Kanalsanierung mit Straßenbau (BA VII) in der 

Sodentalstraße; 
Fördermöglichkeiten und -voraussetzungen unter Berücksichtigung der 
Entwurfsplanung - Sachstandsbericht und weitere Beratung 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Das Ing.-Büro Jung wird ermächtigt, den Förderantrag inkl. der erforderlichen Antrags-
unterlagen gemäß der von den Fachbehörden vorgegebenen Variante (mit langer Eng-
stelle) für den Ausbau der Sodentalstraße BA VII zu erstellen, damit dieser zeitnah bei 
der Regierung von Unterfranken eingereicht werden kann. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird, sobald alle erforderlichen Stellungnahmen der Fach-
behörden vorliegen, eine Sachstandsmitteilung an die Bauausschussmitglieder gege-
ben. Die Ausschreibung soll nach Möglichkeit dann im Spätherbst 2025 über das IB 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
6 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplans "Ober der Bergstraße" 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Dem Antrag vom 02.12.2024 auf Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Berg-
straße“ hinsichtlich der zulässigen Dachform und Dachneigung wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, das Büro PlanerFM mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfs zur Änderung des Bebauungsplanes „Ober der Bergstraße“ zu beauftragen. In 
diesem Zusammenhang sollten die Festsetzungen gänzlich auf die aktuellen städtebau-
lichen Gegebenheiten hin überprüft werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
7 Wasserleitungs- und Kanalsanierung mit Straßenbau (BA VII) in der 

Sodentalstraße; 
Fördermöglichkeiten und -voraussetzungen unter Berücksichtigung der 
Entwurfsplanung - Sachstandsbericht und weitere Beratung 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Das Ing.-Büro Jung wird ermächtigt, den Förderantrag inkl. der erforderlichen Antrags-
unterlagen gemäß der von den Fachbehörden vorgegebenen Variante (mit langer Eng-
stelle) für den Ausbau der Sodentalstraße BA VII zu erstellen, damit dieser zeitnah bei 
der Regierung von Unterfranken eingereicht werden kann. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird, sobald alle erforderlichen Stellungnahmen der Fach-
behörden vorliegen, eine Sachstandsmitteilung an die Bauausschussmitglieder gege-
ben. Die Ausschreibung soll nach Möglichkeit dann im Spätherbst 2025 über das IB 



19

Die Ausschreibung soll nach Möglichkeit dann im Spätherbst 2025 über das IB Jung erfolgen.
Der Baustart soll unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse möglichst im 1. Quartal 2026 er-
folgen.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
8 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG);
     Widmung der Stichstraße zur Kindertagesstätte „An der Waldwiese“ (Kurmainzer Ring)
Vorberaten im BA am 16.01.2025.
Beschluss:
Gemäß Art. 47 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 BayStrWG wird die neu hergestellte Stichstraße zur Kindertages-
stätte „An der Waldwiese“ mit Wirkung zum 01.02.2025 zum Bestandteil der Ortsstraße Kurmainzer 
Ring gewidmet.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
9 Bundestagswahl am 23.02.2025;
     Festlegung der Stimmbezirke und Abstimmungsräume
Zur Abwicklung der Bundestagswahl am 23.02.2025 werden in Sulzbach folgende Stimmbezirke 
und Abstimmungsräume vorgeschlagen:

 
Jung erfolgen. 
 
Der Baustart soll unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse möglichst im 1. Quar-
tal 2026 erfolgen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 20 
Nein: 2  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 

Widmung der Stichstraße zur Kindertagesstätte "An der Waldwiese" 
(Kurmainzer Ring) 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Gemäß Art. 47 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 BayStrWG wird die neu hergestellte Stichstraße zur 
Kindertagesstätte „An der Waldwiese“ mit Wirkung zum 01.02.2025 zum Bestandteil der 
Ortsstraße Kurmainzer Ring gewidmet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Bundestagswahl am 23.02.2025; 

Festlegung der Stimmbezirke und Abstimmungsräume 
 

Zur Abwicklung der Bundestagswahl am 23.02.2025 werden in Sulzbach folgende 
Stimmbezirke und Abstimmungsräume vorgeschlagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jung erfolgen. 
 
Der Baustart soll unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse möglichst im 1. Quar-
tal 2026 erfolgen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 18  Anwesend: 20 
Nein: 2  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
8 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 

Widmung der Stichstraße zur Kindertagesstätte "An der Waldwiese" 
(Kurmainzer Ring) 
 

Vorberaten im BA am 16.01.2025. 
 
 
Beschluss: 
Gemäß Art. 47 Abs. 2 i.V.m. Art. 6 BayStrWG wird die neu hergestellte Stichstraße zur 
Kindertagesstätte „An der Waldwiese“ mit Wirkung zum 01.02.2025 zum Bestandteil der 
Ortsstraße Kurmainzer Ring gewidmet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
9 Bundestagswahl am 23.02.2025; 

Festlegung der Stimmbezirke und Abstimmungsräume 
 

Zur Abwicklung der Bundestagswahl am 23.02.2025 werden in Sulzbach folgende 
Stimmbezirke und Abstimmungsräume vorgeschlagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abgrenzung der Stimmbezirke/des Briefwahlvorstands, Unterbrin-
gung der Abstimmungsräume am Wahltag  
 

Stimmbezirk Abgrenzung Wahlraum 
 
 
 

Stimmbezirk I 
 

Alte Kleinwallstädter Straße, Am Weiher, An der 
Geeb, Bergweg, Berliner Ring, Breslauer Straße, 
Brunnengasse, Danziger Straße, Egerländer 
Straße, Franz-Schüßler-Straße, Friedenstraße, 
Hauptstraße, Hintere Dorfstraße, Höfchen, Jä-
gersgarten, Jahnstraße, Karlsbader Straße, 
Kirchgasse, Kleewiesenweg, Königsberger 
Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schuma-
cher-Straße, Märzbrückenweg, Mühlbachstraße, 
Mühlweg, Pfortengasse, Pommernstraße, Schle-
sierstraße, Sudetenstraße, Wachenbachweg, 
Wiesenstraße 

Haus der Begeg-
nung 
Spessartstraße 4 
(Untergeschoss) 
 
 

 
 

Stimmbezirk II 
 

Asternweg, Blumenstraße, Breiter Weg, Buchen-
mühle, Dornauer Weg, Dürerstraße, Fliederweg, 
Flurweg, Goethestraße, Grünewaldstraße, Höh-
feldstraße, Höhwaldweg, Hollerweg, Kurmainzer 
Ring, Nelkenweg, Prof.-Dr.-Dölger-Straße, Rain-
weg, Rosenweg, Schafbrückenweg, Schiller-
straße, Schulstraße, Spessartstraße, Südring, 
Tulpenweg  

Haus der Begeg-
nung 
Spessartstraße 4 
(Obergeschoss) 
 

 
 
 

Stimmbezirk III 
 

Agathastraße, Akazienweg, Alexandrastraße, 
Am Altenbach, Am Sportplatz, Am Spottenberg, 
Amselweg, Annastraße, Bahnhofstraße, Drossel-
weg, Elisenstraße, Eulenweg, Fasanenweg, Fin-
kenweg, Friedhofstraße, Hasenhecke, Helenen-
straße, Im Hag, Im Steinetz, Industriestraße, 
Karolinenstraße, Kübler Ring, Lerchenweg, Lui-
senstraße, Margarethenstraße, Marienstraße, 
Meisenweg, Niedernberger Straße, Ober der 
Steinhohle, Renatastraße, Ritastraße, Schwal-
benring, Steinhohle, Theodor-Heuss-Straße, 
Theresienstraße 

Braunwarthsmühle 
Friedhofstr. 7 
 
 

 
 

Stimmbezirk IV 
 

 
 
Gesamter Ortsteil Soden 

Bürgerhaus Soden 
Sodentalstr. 106 
 
 

 
 

Stimmbezirk V  
 

 
 
Gesamter Ortsteil Dornau 

Bürgerhaus Dornau 
Kleinwallstädter Str. 
10 
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Abgrenzung der Stimmbezirke/des Briefwahlvorstands, Unterbrin-
gung der Abstimmungsräume am Wahltag  
 

Stimmbezirk Abgrenzung Wahlraum 
 
 
 

Stimmbezirk I 
 

Alte Kleinwallstädter Straße, Am Weiher, An der 
Geeb, Bergweg, Berliner Ring, Breslauer Straße, 
Brunnengasse, Danziger Straße, Egerländer 
Straße, Franz-Schüßler-Straße, Friedenstraße, 
Hauptstraße, Hintere Dorfstraße, Höfchen, Jä-
gersgarten, Jahnstraße, Karlsbader Straße, 
Kirchgasse, Kleewiesenweg, Königsberger 
Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schuma-
cher-Straße, Märzbrückenweg, Mühlbachstraße, 
Mühlweg, Pfortengasse, Pommernstraße, Schle-
sierstraße, Sudetenstraße, Wachenbachweg, 
Wiesenstraße 

Haus der Begeg-
nung 
Spessartstraße 4 
(Untergeschoss) 
 
 

 
 

Stimmbezirk II 
 

Asternweg, Blumenstraße, Breiter Weg, Buchen-
mühle, Dornauer Weg, Dürerstraße, Fliederweg, 
Flurweg, Goethestraße, Grünewaldstraße, Höh-
feldstraße, Höhwaldweg, Hollerweg, Kurmainzer 
Ring, Nelkenweg, Prof.-Dr.-Dölger-Straße, Rain-
weg, Rosenweg, Schafbrückenweg, Schiller-
straße, Schulstraße, Spessartstraße, Südring, 
Tulpenweg  

Haus der Begeg-
nung 
Spessartstraße 4 
(Obergeschoss) 
 

 
 
 

Stimmbezirk III 
 

Agathastraße, Akazienweg, Alexandrastraße, 
Am Altenbach, Am Sportplatz, Am Spottenberg, 
Amselweg, Annastraße, Bahnhofstraße, Drossel-
weg, Elisenstraße, Eulenweg, Fasanenweg, Fin-
kenweg, Friedhofstraße, Hasenhecke, Helenen-
straße, Im Hag, Im Steinetz, Industriestraße, 
Karolinenstraße, Kübler Ring, Lerchenweg, Lui-
senstraße, Margarethenstraße, Marienstraße, 
Meisenweg, Niedernberger Straße, Ober der 
Steinhohle, Renatastraße, Ritastraße, Schwal-
benring, Steinhohle, Theodor-Heuss-Straße, 
Theresienstraße 

Braunwarthsmühle 
Friedhofstr. 7 
 
 

 
 

Stimmbezirk IV 
 

 
 
Gesamter Ortsteil Soden 

Bürgerhaus Soden 
Sodentalstr. 106 
 
 

 
 

Stimmbezirk V  
 

 
 
Gesamter Ortsteil Dornau 

Bürgerhaus Dornau 
Kleinwallstädter Str. 
10 
 
 

 
 
 

Briefwahlvor-
stand XI 

 

 
Für Stimmbezirk I und IV 

Rathaus 
Hauptstraße 36  
(Zimmer 16, Bau-
amt) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XII 

 
 
Für Stimmbezirk II und V 

 
Rathaus  
Hauptstraße 36 
(Zimmer Nr. 20) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XIII 

 
 
Für Stimmbezirk III 

 
Rathaus 
Hauptstraße 36 
(Aufenthaltsraum) 
 

 
Aus den Reihen des Gremiums wird die Verlegung des Wahllokals aus der Sporthalle 
in das Haus der Begegnung als nachteilig angesehen. Dies wird seitens der Verwal-
tung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Die Stimmbezirke und Abstimmungsräume werden wie im Sachverhalt angegeben 
festgelegt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10 Entsendung von Mitarbeitern in den Vorstand des St. Johanniszweigver-

eins Sulzbach e.V. 
 

Am 05. Februar 2025 findet die Jahreshauptversammlung des St. Johanniszweigvereins Sulz-
bach a.Main e.V. statt. Bei dieser Mitgliederversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt.  
 
Um eine Situation, wie sie derzeit entstanden ist, zukünftig zu vermeiden, ist es notwendig, 
dass die Marktgemeinde und der Verein enger zusammenrücken. Die Verwaltung muss zu je-
dem Zeitpunkt die finanzielle Situation kennen. 

20
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Aus den Reihen des Gremiums wird die Verlegung des Wahllokals aus der Sporthalle in das Haus 
der Begegnung als nachteilig angesehen. Dies wird seitens der Verwaltung zur Kenntnis genommen.
Beschluss:
Die Stimmbezirke und Abstimmungsräume werden wie im Sachverhalt angegeben festgelegt.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
10  Entsendung von Mitarbeitern in den Vorstand 
      des St. Johanniszweigvereins Sulzbach e.V.
Am 05. Februar 2025 findet die Jahreshauptversammlung des St. Johanniszweigvereins Sulzbach 
a.Main e.V. statt. Bei dieser Mitgliederversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt. 
Um eine Situation, wie sie derzeit entstanden ist, zukünftig zu vermeiden, ist es notwendig, dass 
die Marktgemeinde und der Verein enger zusammenrücken. Die Verwaltung muss zu jedem Zeit-
punkt die finanzielle Situation kennen.
Aufgrund der Satzung des Vereins können Vorstandsämter nur an natürliche Personen vergeben 
werden, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. 
Die Stellungnahme bezüglich der Kindergartensituation wird auf Antrag des MGR an dieser Stelle 
verlesen; die Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt vom 31.01.2025.
Beschluss:
Die Marktgemeinde entsendet Bürgermeister Markus Krebs und Lorena Twardon als Kandidaten 
für den Vorstand des St. Johanniszweigvereins.
Abstimmungsergebnis:

----------------------------------------------
11     Berichte des Bürgermeisters

----------------------------------------------
11.1  Räumung Lagerplatz für Glasfaserausbau in Soden
Der Vorsitzende informiert den Marktgemeinderat über die zeitnahe Räumung des Lagerplatzes 
für den Glasfaserausbau in Soden. Die Deutsche Glasfaser übernimmt die Kosten hierfür ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht.
Für den weiteren Ausbau wird nach wie vor eine Firma für die Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Glasfaser gesucht.

----------------------------------------------
11.2  Familientreff
Der 1. Familientreff am 25.01.2025 in Form eines Spielenachmittags war mit 35 Teil-nehmern ein 
großer Erfolg. Es wird regelmäßig projektbezogene Familientreffs geben; der nächste Termin ist 
am 08.03.2025.

----------------------------------------------
11.3  Windenergie-Projekte auf dem gemeindefreien Gebiet "Hohe Wart";
         Aktueller Sachstand
Bezüglich möglicher Windenergie-Projekte auf dem gemeindefreien Gebiet „Hohe Wart“ innerhalb 
des geplanten Vorranggebiets W27 ist eine Abstimmung aller Vertragskommunen auf Grund des 
interkommunalen Vertrags erforderlich. Der Gemeinderat der Gemeinde Bessenbach hat in seiner 
Sitzung vom 28.01.2025 die weitere Projektentwicklung abgelehnt. Somit sind keine Windenergie-
Projekte auf dem außermärkischen Gebiet umsetzbar und eine Beschlussfassung zur Abstimmung 
seitens des Marktgemeinderates derzeit entfällt.
Das REW überprüft die Rentabilität einer Analyse der restlichen Standorte. Der Marktgemeinderat 
wird über das weitere Vorgehen informiert.

 
 
 

Briefwahlvor-
stand XI 

 

 
Für Stimmbezirk I und IV 

Rathaus 
Hauptstraße 36  
(Zimmer 16, Bau-
amt) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XII 

 
 
Für Stimmbezirk II und V 

 
Rathaus  
Hauptstraße 36 
(Zimmer Nr. 20) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XIII 

 
 
Für Stimmbezirk III 

 
Rathaus 
Hauptstraße 36 
(Aufenthaltsraum) 
 

 
Aus den Reihen des Gremiums wird die Verlegung des Wahllokals aus der Sporthalle 
in das Haus der Begegnung als nachteilig angesehen. Dies wird seitens der Verwal-
tung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Die Stimmbezirke und Abstimmungsräume werden wie im Sachverhalt angegeben 
festgelegt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10 Entsendung von Mitarbeitern in den Vorstand des St. Johanniszweigver-

eins Sulzbach e.V. 
 

Am 05. Februar 2025 findet die Jahreshauptversammlung des St. Johanniszweigvereins Sulz-
bach a.Main e.V. statt. Bei dieser Mitgliederversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt.  
 
Um eine Situation, wie sie derzeit entstanden ist, zukünftig zu vermeiden, ist es notwendig, 
dass die Marktgemeinde und der Verein enger zusammenrücken. Die Verwaltung muss zu je-
dem Zeitpunkt die finanzielle Situation kennen. 

 
 
 

Briefwahlvor-
stand XI 

 

 
Für Stimmbezirk I und IV 

Rathaus 
Hauptstraße 36  
(Zimmer 16, Bau-
amt) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XII 

 
 
Für Stimmbezirk II und V 

 
Rathaus  
Hauptstraße 36 
(Zimmer Nr. 20) 

 
 

Briefwahlvor-
stand XIII 

 
 
Für Stimmbezirk III 

 
Rathaus 
Hauptstraße 36 
(Aufenthaltsraum) 
 

 
Aus den Reihen des Gremiums wird die Verlegung des Wahllokals aus der Sporthalle 
in das Haus der Begegnung als nachteilig angesehen. Dies wird seitens der Verwal-
tung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschluss: 
Die Stimmbezirke und Abstimmungsräume werden wie im Sachverhalt angegeben 
festgelegt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 20  Anwesend: 20 
Nein: 0  Persönlich beteiligt: 0 

 
 
 

---------------------------------------------- 
 
 
10 Entsendung von Mitarbeitern in den Vorstand des St. Johanniszweigver-

eins Sulzbach e.V. 
 

Am 05. Februar 2025 findet die Jahreshauptversammlung des St. Johanniszweigvereins Sulz-
bach a.Main e.V. statt. Bei dieser Mitgliederversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt.  
 
Um eine Situation, wie sie derzeit entstanden ist, zukünftig zu vermeiden, ist es notwendig, 
dass die Marktgemeinde und der Verein enger zusammenrücken. Die Verwaltung muss zu je-
dem Zeitpunkt die finanzielle Situation kennen. 
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11.4  Ehrenamtliche Seniorenberatung/Beratung für pflegende Angehörige;
         Fallzahlen für das Jahr 2024
Im Rahmen der ehrenamtlichen Seniorenberatung/Beratung für pflegende Angehörige durch Herrn 
Harald Wengerter wurden im Jahr 2024 insgesamt 159 Beratungsgespräche durchgeführt. Der 
Zeitaufwand inklusive Vor- und Nachbereitung beträgt ca. 6 - 7 Stunden pro Woche. Bürgermeister 
Krebs bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement von Herrn Wengerter.

----------------------------------------------
12     Wünsche und Anträge der Mitglieder des Marktgemeinderates

----------------------------------------------
12.1  Antje Hennemann wg. Straßenmarkierungen und -beschriftungen
Antje Hennemann beantragt die Überprüfung und Ausbesserung der Straßenmarkierungen und - 
beschriftungen; insbesondere der Hinweis auf Zone 30. 
Das Anliegen wird an den Bauhof weitergegeben.

----------------------------------------------
12.2  Petra Warmuth wg. Informationen zum Bedarfsbus
Petra Warmuth wünscht sich bezüglich des Bedarfsbusses der Linie 63 ausführliche Informationen 
im Amtsblatt; insbesondere auf den Fahrplan sowie die Nutzung der erforderlichen Apps soll hinge-
wiesen werden. Bürgermeister Krebs nimmt die Anregung auf.

----------------------------------------------
Zum Schluss bedankt sich der Vorsitzende bei den Marktgemeinderäten für die Mitarbeit und 
schließt die öffentliche Sitzung um 21:22 Uhr.
Markus Krebs       Christina Hartlaub
Vorsitzender       Schriftführer

Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Ratten durch den Markt 
Sulzbach a.Main
Bei der Bekämpfung von Ratten werden aktu-
ell in den Schächten Köder ausgelegt. Werden 
an den Ködern Fraßspuren erkannt, werden an 
den betreffenden Stellen so lange Köder nach-
gelegt, bis erkennbar kein Rattenbefall mehr 
vorliegt. Die Köder enthalten einen nach dem 
Tierschutzgesetz zugelassenen Wirkstoff.
Neben der flächendeckenden Bekämpfung 
werden auch Einzelmeldungen aufgegriffen. In 
diesen Fällen wird nach Überprüfung der Ge-
gebenheiten kurzfristig eine kleinräumige Be-
kämpfungsmaßnahme eingeleitet. Allerdings 
verbleibt die Bekämpfung auf den Grundstü-
cken und in den dortigen Kanälen die Aufgabe 
der jeweiligen Grundstückseigentümer.
Sollten tote Ratten aufgefunden werden, sind 
diese mit Schutzhandschuhen zu entsorgen. 
Auch der Kot der Ratten kann Infektionen aus-
lösen und es sind Schutzmasken zu tragen.
Eine Gefahr für Haustiere besteht durch den 
Verzehr von infizierten Ratten, so sollte dar-
auf geachtet werden, dass Hunde und Katzen 
möglichst keine Ratten fressen. Durch Köder 
vergiftete Ratten gefährden die Haustiere 
nicht. Trotzdem sollten die Tiere von Köderstel-
len ferngehalten werden.
Ziel der Maßnahmen ist die Population der 
Nagetiere zu begrenzen – eine Ausrottung ist 
kaum möglich.

Hinweise zum Verhalten zur 
Eindämmung von Ratten
Der Markt Sulzbach a.Main führt zur Bekämp-
fung von Schadnagern in absehbarer Zeit wie-
der Maßnahmen durch. Hier ist die Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung ebenfalls erforderlich!
Grundsätzlich sollten alle Bürger folgende Ver-
haltensregen berücksichtigen, damit sich diese 
Tiere nicht unkontrolliert vermehren:
•	� Speise- und Nahrungsmittelreste sollten auf 

keinen Fall über die Toilette oder den Aus-
guss entsorgt werden, da diese den Ratten 
in der Kanalisation und den Rohrsystemen 
als Nahrungsquelle dienen.

•	 �Überquellende Komposthaufen mit organi-
schen Abfällen im Garten sind ebenfalls eine 
gute Nahrungsquelle. Es sollte kein gekoch-
tes Essen auf den Kompost geworfen werden

•	� Tierfutter von Haustieren wie Hund, Katze, 
Vogel und anderen Tieren schmeckt auch 
Ratten. Diese sollten immer verschlossen 
gelagert und Futternäpfe nach dem Füttern 
gereinigt werden.

•	� Türen zum Garten oder Hof sowie Keller-
fenster sollten geschlossen gehalten wer-
den. Kellerfenster können zusätzlich eng-
maschig vergittert werden.

•	� Fallen aufstellen; diese sind im Handel er-
hältlich.

Damit die Bekämpfung erfolgreich ist, sollte sie 
mindestens 8 Wochen konsequent andauern.
Ziel der Maßnahmen ist die Population der 
Nagetiere zu begrenzen – eine Ausrottung ist 
kaum möglich.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Elektrifizierung und Ausbau 
der Maintalbahn Befliegung der 
Bahnstrecke Aschaffenburg-
Miltenberg
Innerhalb der kommenden 14 Tage wird die 
Deutsche Bahn Multikopterbefliegungen ab-
schnittsweise entlang der Bahnstrecke Aschaf-
fenburg-Miltenberg vornehmen. Mithilfe dieser 
werden erste Vermessungsdaten (Orthofotos, 
3D Punktewolken) als Grundlage für die Pla-
nung des Projektes zur Elektrifizierung und 
dem Ausbau der Maintalbahn erhoben. Perso-
nen werden in dem verwendeten System vor 
der Weiterverarbeitung automatisiert unkennt-
lich gemacht. Sollten Sie weitgehende Fragen 
zur Datenerhebung haben, wenden Sie sich 
gern an datenschutz.db-ec@db-eco.com.

Sparkassen-Baupreis 2025
für gelungene Baumaßnahmen
Bereits zum neunten Mal schreibt die Gemein-
nützige Stiftung der Sparkasse den Sparkas-
sen-Baupreis aus. Damit werden Neubau-, 
Sanierungs- oder kommunale Bauprojekte im 
Landkreis Miltenberg ausgezeichnet, die vor 
allem im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz 
und Energie mit pfiffigen Lösungen aufwarten.
Ebenfalls im Fokus stehen Maßnahmen, die in 
besonderer Weise dem Erhalt von Baudenkmä-
lern und der Belebung der Ortskerne dienen.
Für die Preisträger des Wettbewerbs hat die 
Sparkassen-Stiftung Preisgelder in Höhe von ins-
gesamt 11.000 Euro ausgesetzt. Zusätzlich zum 
Preis der Fachjury werden ein Publikumspreis 
sowie ein Sonderpreis „Nachhaltigkeit“ vergeben.
Informationen und den Bewerbungsbogen 
zum Sparkassen-Preis für besonders gelun-
gene Baumaßnahmen gibt es im Internet unter 
www.s-abmil.de/baupreis.
Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 
31. März 2025 eingereicht werden.

Unsere aktuellen Empfehlungen:
Kinderbuch ab 3 Jahren
Frida, die kleine Waldhexe – Flunkertrick 
und Schummelei helfen nicht bei Zauberei 
von Jutta Langreuter
Frida, die kleine Waldhexe, freut sich auf das 
Treffen mit dem geheimnisvollen Wettertroll. 
Gemeinsam mit den großen Hexen und Zau-
berer Barrack wollen sie den Frostzauber ma-
chen, damit es allen Tieren und der Natur auch 
im nächsten Jahr wieder gutgehen wird. Aber 

– oh Schreck! Frida hat ihren Stein aus dem 
Flüsterbach verloren, den sie für den Zauber 
mitgebracht hat. Was soll sie nur tun? Vielleicht 
merkt der Troll es gar nicht, wenn sie ihm einen 
anderen Stein gibt. Doch Frida entschließt sich, 
dem Wettertroll lieber die Wahrheit zu sagen. 
	 Quelle: www.arena-verlag.de
CD-Tipp für Kids ab 3 Jahren
Leo Lausemaus – Folge 18: 
Der tolle Büchertag
Vier Geschichten von Leo: Du hörst, wie Leo 
einen tollen Büchertag mit seinen Freunden 
verbringt und wie seine Schwester lernt aufs 
Töpfchen zu gehen. Außerdem begleitest du 
Leo und seinen Freund Hugo beim Sport und 
erfährst, mit wem Leo eine Brieffreundschaft 
beginnt.
	 Quelle: KIDDINX
Jugendbuch ab 14 Jahren
Cold Case Academy – Ein tödliches Rätsel 
von Jennifer Lynn Barnes
Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen 
lesen wie ein Buch – absolut nichts bleibt ihr 
verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser 
junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet, beim 
FBI zu sein, und sie zu einem Gespräch ein-
lädt, hält sie das zunächst für einen schlechten 
Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat 
sie zur Anwärterin für einen Platz in der »Cold 
Case Academy« gemacht. Und so findet sich 
Cassie kurz darauf in einem Eliteausbildungs-
programm für junge Profiler wieder – unter lau-
ter ähnlich Hochbegabten, wie sie selbst eine 
ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Ge-
heimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle 
in tödliche Gefahr bringen.
	 Quelle: www.cbt.de
Roman 
Bad Boss von Vi Keeland
Bei einem Jobinterview trifft Evie Vaughn offi-
ziell das erste Mal auf Merrick Crawford. Den 
Mann, den sie kurz zuvor nur mit Unterwäsche 
bekleidet angeschrien hat, weil er in ihre Um-
kleide geplatzt war. Zu ihrer Überraschung be-
kommt sie die Stelle als Stresstherapeutin bei 
Crawford Investment trotzdem. Dabei verfügt 
sie nicht einmal über die nötige Berufserfah-
rung. Schnell wird klar: Man hatte ihren höchst 
attraktiven und knallharten neuen Boss quasi 
genötigt, die Stelle zu besetzen. Und er hat 
Evie ausgewählt, um sie mangels Qualifikatio-
nen rasch wieder loszuwerden. 
	 Quelle: www.penguin.de
Online erreichen Sie uns auf verschiedenen 
Wegen:
* �Über die Homepage mit umfangreichen In-

formationen zu unserer Bücherei unter www.
bücherei-sulzbach-main.de,

* �über den Onlinekatalog unter www.bibkat.de/
sulzbach-main, der unser gesamtes Medien-
angebot auflistet und Recherchen ermöglicht,

* �über die Onleihe www.leo-nord.de, die Ihnen 
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über 27.000 e-Medien (Bücher, Hörbücher, 
Hörspiele, Zeitschriften) zum Lesen bzw. Hö-
ren auf e-Book-Reader, Tablet, Smartphone 
oder Computer bietet

* �und schließlich über unsere Facebook-Seite 
www.facebook.de/buecherei.sulzbach mit ak-
tuellen Infos zur Bücherei.

Kontakt:
63834 Sulzbach, Hauptstraße 13
(Kirchplatz, gegenüber Eingang Anna-Kirche)
Tel.: 06028 / 210 50 57 
E-Mail: info@buecherei-sulzbach.de
Öffnungszeiten:
	 Sonntag	 10:00 - 12:00 Uhr
	 Dienstag  	 09:30 - 12:00 Uhr
	 Donnerstag	 16:00 - 19:00 Uhr

M. TRAUTMANN
63834 Sulzbach • Jahnstr. 23 • Telefon 0 60 28 / 13 37

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

Kornwegerstraße 37 | 81375 München 
Tel.: 089-74 16 04 10 | info@delphinschutz.org 

www.delphinschutz.org
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RATHAUS (Vermittlung) 06028/9712-0
Telefax 3590

1. Bürgermeister
Stellvertretung

Markus Krebs
Anja Dissler
Norbert Elbert

Zi.-Nr. 17 9712-13

Büro des Bürgermeisters,  
Kulturreferat

Gabriele Liebmann 
Tanja Schmitt Zi.-Nr. 18 9712-12 

9712-21
Geschäftsleitung
Stellvertretung

Alexander Limbach
Christina Hartlaub

Zi.-Nr. 19
Zi.-Nr. 20

9712-28
9712-36

Bürgerservicebüro, An- und Abmeldungen 
von Hunden, Ausweise, Einwohnermeldeamt, 
Abfallbeseitigung, Fundamt, Gewerbeamt

Andrea Leimeister 
Melissa Grasse 
Birgit Reuß 
Sabine Bauer

Zi.-Nr.   1
9712-14
9712-26 
9712-29

Standesamt,  Rentenangelegenheiten,  
Wahlamt, Friedhofswesen Michael Fäth Zi.-Nr.   2 9712-15

Kasse  
Wasser- und Kanalgebühren

Sigrid Elbert 
Silke Weis Zi.-Nr.   6 9712-20 

9712-16
Vermietung von Main-Spessart-Halle/
Bürgerhäuser/Grillplatz Nina Mörchel Zi.-Nr. 7 9712-27

Auszubildende Lorena Twardon
Max Stahl

Zi.-Nr. 7 
Zi.-Nr. 20

9712-37 
9712-51

EDV Systembetreuung, Feuerwehrwesen, 
Forstverwaltung, Gaststättenrecht, Schadensfälle Felix Berninger Zi.-Nr.  20 9712-19

Grund-, Gewerbe- u. Hundesteuer, 
Kompostieranlage, Windelcontainer

Lara Sommer
Sabine Hildenbeutel Zi.-Nr.   8 9712-17

9712-40
Kämmerei, Finanz- und Personalverwaltung Antonia Müller Zi.-Nr.   9 9712-24
Leitung Bauamt Hubert Schmitt Zi.-Nr.   15 9712-25

Bau- und Grundstücksverwaltung  
Straßenverkehrsrecht

Theresa Schäfer 
Birgit Maidhof 
Björn Heck 
Heike Reis

Zi.-Nr. 16

9712-22 
9712-34 
9712-11 
9712-35

BAUHOF / WASSERVERSORGUNG
Betriebsleiter Thomas Stein
Büro: Marion Sauerwein

9704-13 
9704-11

MAIN-SPESSART-HALLE  
Hausmeister Christian Dobler

5880 
0151-70675126

BRAUNWARTHSMÜHLE  
Hausmeister Thomas Bilz

998315 
0171-8024240

HAUS DER BEGEGNUNG  
Hausmeister Josef Schmitt

9793476 
6505

BÜRGERHAUS OT SODEN  
Hausmeister Stefan Till

4813 
8315

BÜRGERHAUS OT DORNAU  
Hausmeisterin Margarethe Pschewieslik

997678 
21313

Öffnungszeiten des Rathauses Sulzbach a. Main:
Montag – Freitag 8.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr und  

Mittwoch von 14.00 - 18.00 Uhr. Um Terminreservierung wird gebeten. 
Tel. 06028/9712-0 (Durchwahl-Nummern der Sachbearbeiter/innen siehe Innenteil) 

E-Mail: rathaus@sulzbach-main.de, Internet: www.sulzbach-main.de, 
Facebook: Markt Sulzbach a.Main, Instagram: markt_sulzbach

Gemeindeverwaltung
Bauhof und Bürgerhäuser
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(alle Angaben ohne Gewähr)
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST:
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist er-
reichbar unter der Rufnummer 116117. Unter 
dieser Rufnummer erreichen Sie den Haus-
besuchsdienst und bekommen Informationen, 
wenn Sie nicht wissen an wen und wohin Sie 
sich wenden sollen. Eine Anmeldung in einer 
der Bereitschaftspraxen ist nicht nötig. Die Öff-
nungszeiten der Bereitschaftspraxen sind:
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Aschaffenburg:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
		                        8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  13:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
			        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
an der Helios Klinik in Erlenbach:
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
		                        9:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
		                         18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Bereitschaftspraxis 
am Klinikum Main-Spessart in Lohr:
Samstag, Sonntag und Feiertag:   
		                         9:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:  16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:   
		                        18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen 
oder Verletzungen bleibt nach wie vor die in-
tegrierte Leitstelle zuständig, erreichbar unter 
der Nummer 112.
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Rufnummern der Ärzte in Sulzbach:
Allgemeinärzte
Dr. med. F. Prentner und
Dr. med. J. Burmeister (ang.)
	 Breiter Weg 18  � Tel. 1533
D. Klement, F. Stoffner, S. Kayser, 
Dr. M. Hock, Mühlbachstr. 2    � Tel. 8091
Kinder- und Jugendmedizin
Dr. med. Carmen Blum, Dornauer Weg 17
				              Tel. 123910
Zahnärzte
DentalEck Sulzbach Elke Bittner
Bahnhofstr. 43	                             Tel. 5300
Julia Heyde, Breiter Weg 16 A  � Tel. 995055
Frank Zweyrohn und Dr. Katja Zweyrohn, 
Hauptstr. 11	                       Tel./Fax 1543
Tierärzte
Amtl. Fachassistent: Hubert Klimmer, Mömling-
talring 81, 63785 Obernburg, Tel.: 06022/5260 
bzw. 0175/2610575 hubert.klimmer@t-online.de

Allgemeinärzte Samstag, 01.03., und Sonntag, 02.03.2025:
	 Katarzyna Horbaczewska
	 Hauptstr. 15a, 63897 Miltenberg,
	 Tel.-Nr.: 09371 / 33 66
(Sa., So., Feiertag: 10 – 12 / 18 – 19 Uhr)
Zahnschmerzen am Wochenende?
www.notdienst-zahn.de

Zahnärzte

Tierärzte
Den aktuellen Rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte für den Landkreis Miltenberg erfah-
ren Sie direkt bei Ihrem Haustierarzt.
Rufbereitschaft: An Wochenenden von Freitag 
19 Uhr bis Montag 7 Uhr. An Feiertagen von 
19 Uhr am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden 
Werktages.  Das Landratsamt Miltenberg weist 
darauf hin, dass für die ordentliche Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung sowie Trichinen-
probenentnahme in den Gemeinden Niedern-
berg, Leidersbach u. Sulzbach einschl. aller 
Ortsteile der amtliche Tierarzt
Amtl. Fachassistent Hubert Klimmer, 
Mömlingtalring 81, 63785 Obernburg, 
Tel.: 06022/5260 bzw. 0175/2610575
hubert.klimmer@t-online.de
zuständig ist. Ferner wird daran erinnert, dass 
auch bei Hausschlachtungen die Anmeldung 
zur Fleischuntersuchung zwingend vorge-
schrieben ist. Die Schlachttieruntersuchung 
kann bei Hausschlachtungen nur dann un-
terbleiben, wenn das Tier uneingeschränkt 
gesund ist. Bei Hausschlachtungen aus be-
sonderem Anlass (z.B. Notschlachtungen) ist 
dagegen eine Anmeldung zur Schlachttierun-
tersuchung Pflicht.

Notfallfax 
für Hörgeschädigte
Behinderte, Gehörlose und Sprachbehinderte 
können schnelle Hilfe per Notfallfax erfahren. 
Im Ernstfall können Menschen aus dem ge-
nannten Personenkreis ein Fax an die Feuer-
wehr-Einsatzzentrale schicken, die dann sofort 
Schritte zur Hilfe einleitet. Die Notfallfax-Nr. 
lautet: 112 (vorwahlfrei). Das Fax läuft direkt 
über die Notrufleitung in der Feuerwehr-Ein-
satzzentrale beim Amt für Brand- und Katas-
trophenschutz in der Stadt Aschaffenburg auf  
und wird dort entsprechend bearbeitet. Das 
Notfall-Faxformular erhalten Sie im Rathaus 
Sulzbach a. Main, Bürgerservicebüro, Zimmer 
2. Es kann auch im Internet unter

http://www.landkreis-miltenberg.de/Gesundheit-
Soziales/Notfalldienste/Notfallfax.aspx 

heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Bereitschaftsdienste
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Rufnummer der Apotheke:
	 Maintal-Apotheke, Inh.: Herr Helge Killinger
	 Bahnhofstr. 14, Telefon 6608
	 www.Maintal-Apo.de
01.03.: Römer-Apotheke, Niedernberg,
	 Grosswallstaedter Str. 22,
	 Tel.: 06028 74 46
02.03.: Post-Apotheke, Großostheim,
	 Bachstr. 50, Tel.: 06026 52 22
03.03.: Elisabeth-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Josef-Dinges-Straße 4-6,
	 Tel.: 06021 584 46 66
04.03.: Markt-Apotheke, Kleinwallstadt,
	 Faehrstr. 2, Tel.: 06022 212 25
05.03.: Josef-Apotheke, Leidersbach,
	 Hauptstr. 198, Tel.: 06028 53 86
06.03.: Römer-Apotheke, Obernburg,
	 Römerstr. 43, Tel.: 06022 45 00
07.03.: Linden-Apotheke, Erlenbach,
	 Lindenstr. 29, Tel.: 09372 82 28

Geöffnet von 8.00 Uhr früh bis 8.00 Uhr des 
darauffolgenden Tages.

- alle Angaben ohne Gewähr -

Apotheken

Sozialstation
CARITAS-Sozialstation Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778375
TAGESPFLEGE Sulzbach
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/9778866

Feuerwehr u. Rettungsdienst� 112
Feuerwehr Sulzbach a. Main u. OT Dornau:
1. Kommandant Thomas Schüßler    2399433
2. Kommandant Eric Töpfer	� 0151/70189112
Gerätehaus Sulzbach a. Main              406555
Gerätehaus OT Dornau	                  997681
Feuerwehr OT Soden
1. Kommandant Chr. Sperlich    0170/4359942
2. Kommandant Mario Frank  0151/12791029
Gerätehaus	                                 995095
Rathaus	                                                 9712-0
Bauhof/Werke		                     9704-0

Rettungspunkte Forst
Integrierte Leitstelle		        112

Telefonseelsorge
0800/1110111, 0800/1110222
Anonym, rund um die Uhr.

Offene Jugendarbeit

Bereitschaftsdienst 
bei Störungen
Stromversorgung Bayernwerk		
		                                    0941/28003366

Außerhalb der Dienstzeit
Trinkwasserversorgung (AMME)
		                                     0160/96314460
Abwasserentsorgung (AMME)
		                                        0160/96314441
Gasversorgung	                      0180/2192081

Umwelt-Ecke

Abfuhrtermine Sulzbach a. Main mit den 
Ortsteilen Soden und Dornau
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um 6 Uhr be-
reitgestellt sein. Sollten die Mülltonnen etc. nicht 
abgefahren werden, bitte die Angelegenheit te-
lefonisch mit dem Landratsamt (Servicestelle 
Abfallwirtschaft, Tel. 0800/0412412) klären.
Bei der Abfuhr der gelben Säcke ist die Firma 
REMONDIS GmbH (Tel.: 0800 1223255) zu-
ständig.

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Müllabfuhr
Manchmal parken Fahrzeuge so, dass die 
Müllfahrzeuge nur schwer oder überhaupt
nicht mehr durchfahren können. Bitte parken 
Sie vorausschauend, um eine problemlose Ab-
fuhr zu ermöglichen.
Braune Biotonne und Gelber Sack:
Dienstag, 04.03.2025
Braune Biotonne und Blaue Papiertonne:
Dienstag, 18.03.2025
Problemabfall 2025:
03.05.2025 – 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Parkplatz an der Main-Spessart-Halle Sulzbach

Kinder- und Jugendtreff
Sulzbach/Soden geschlossen
Aufgrund der aktuellen Personalsituation blei-
ben die Kinder- und Jugendtreffs Sulzbach/
Soden bis auf Weiteres geschlossen. 
Wir bitten um Verständnis.
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26.07.2025 – 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr
Parkplatz an der Main-Spessart-Halle Sulzbach
25.10.2025 – 13.15 Uhr bis 15.15 Uhr
Parkplatz an der Main-Spessart-Halle Sulzbach
04.11.2025 – 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr
Parkplatz an der Kirche Soden
08.04.2025 – 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr 
Parkplatz an der Kirche Dornau
Sammelbox Energiesparlampen/Tonerbehälter
im Rathaus – Ebene 1.
Batteriesammelbehälter
Sulzbach a. Main
Hintere Dorfstr./Rathaus - neben Glascontainer
Herigoyen-Volksschule - neben Fahrradständer.
Dornau
Neuer Parkplatz an der Bushaltestelle.
Soden
BH Soden - neben Glascontainer.
Altholz-, Altschrott-, Elektronikschrott-, 
Sperrmüllabholung
Anmeldung der Abholung:
-	 Angabe der Objektnummer zwingend 
	 erforderlich
-	 Telefonisch während der Servicezeiten des 	
	 Landratsamtes: 0800 0412412
-	 Online rund um die Uhr: 
	 www.landkreis-miltenberg.de unter der 
	 Rubrik „Energie, Natur & Umwelt, Abfall-
	 wirtschaft“
-	 Per Postkarte: erhältlich auf der Gemeinde-	
	 verwaltung (Bürgerservicebüro)
Die Anmeldung von Sperrmüll-Express ist ge-
gen Extragebühr möglich und erfolgt innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Eingang der Gebühr.
Standorte Glascontainer
Hintere Dorfstraße - Rathaus
Schafbrücke
Grill- und Festplatz
Industriestraße
Main-Spessart-Halle - Kurmainzer Ring
Blumenstraße
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Bürgerhaus OT Dornau
Bürgerhaus OT Soden 
Festplatz OT Soden
Das Einwerfen von Altglas ist nur werktags von 
7.00 bis 20.00 Uhr erlaubt. Sonn- und Feier-
tage sowie die Nachtruhe von 22.00 bis 6.00 
Uhr sind überall gesetzlich geschützt.
Wenn Sie mit dem Auto kommen, parken Sie 
bitte so, dass der Verkehr nicht behindert wird. 
Bitte werfen Sie die Flaschen so ein, dass um 
den Container herum keine Scherben entste-
hen, und nehmen Sie die Kartons o.ä. wieder 
mit. 
Bitte beachten Sie, dass u.a. Flach- und Blei-
glas, feuerfestes Glas, Glühbirnen und Spiegel 
nicht in die Altglascontainer gehören.
Nähere Informationen unter 

www.was-passt-ins-altglas.de 
Die Benutzung von Glascontainern während der 
gesetzlichen Ruhezeiten kann als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt werden. Wer nachweislich 
sein Altglas während dieser Zeiten in einen Con-

tainer wirft, kann in drastischen Fällen mit einem 
Bußgeld von bis zu 500,00 € bestraft werden.
BRK-Altkleidercontainer
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Klei-
dung, Schuhe und Heimtextilien nur in ver-
schlossenen, dafür vorgesehenen oder 
reißfesten Säcken einwerfen. Idealerweise 
verwenden Sie die kostenfreien Sammelsäcke 
des Roten-Kreuzes (erhältlich im Rathaus). 
Die Säcke bitte nicht zu schwer beladen und 
fest verschließen, denn die Container werden 
per Hand geleert.
Standort Elektrokleingerätecontainer
Spessartstraße – Bauhof Wendehammer
Öffnungszeiten Kompostieranlage 
Freitags von 14 - 18 Uhr
Samstags von 10 - 16 Uhr
Müllumladestation Erlenbach:
Südstraße 2, 63906 Erlenbach a.Main
Die Müllumladestation Erlenbach ist zu den 
bekannten Öffnungszeiten für gewerbliche 
Anlieferungen geöffnet. Für private Anliefe-
rungen ist eine Voranmeldung erforderlich.
Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi.: 08:00 – 16:00 Uhr 
Do., Fr.:        08:00 – 18:00 Uhr (April – Oktober)
Sa.:             08:00 – 14:00 Uhr 
Für private Anlieferungen ist eine Voran-
meldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 
https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-mil-
tenberg. Sie benötigen für die Anmeldung  Ihre 
aktuelle Objektnummer.  Nach erfolgreicher An-
meldung wird eine Terminbestätigung versandt, 
welche bitte bei der Anlieferung mitgebracht und 
abgegeben wird. Diese Anmeldebestätigung er-
setzt den bisherigen Anlieferschein.
Sollte eine Online-Anmeldung mangels EDV-
Ausstattung nicht möglich sein, ist eine tel. An-
meldung in der Zeit von Montag - Freitag, 8 bis 
12 Uhr unter 09371 501-392 möglich. 
An-, Ab- und Ummeldungen Mülltonnen 
oder Container
Landratsamt Miltenberg Tel.-Nr. 09371/501-
260, -261, -262, -263, -373, -381

Allgemeine Fragen zur Abfallentsorgung:
Rufen Sie an: Tel.: 09371 501 380, -384, - 385
E-Mail abfallwirtschaft@lra-mil.de
Vieles können Sie über die Abfall-App des 
landratsamtes Miltenberg erledigen:
Umweltbeauftragte:
Frau Johanna Leisner
Herr Patrick Komorowski
umweltbeauftragte@sulzbach-main.de
Trinkwasserqualität
Gesamthärte (dH) = 8,9
Härtebereich (Waschmittelgesetz) = mittel
Markt Sulzbach a.Main 
-Finanzverwaltung-
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Telefon: 06028/ 996994 
Kita Sonnenhügel (Am Sportplatz 3) 
Annika Heidrich 
annika.heidrich@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.sonnenhuegel-sulzbach.de 
Telefon: 06028/ 2193350 oder 0162/8381132 
Kita Pusteblume (Sodentalstr. 92) 
Maike Janitzek
maike.janitzek@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.pusteblume-soden.de 
Telefon: 06028/6839 
Kita an der Waldwiese (Kurmainzerring 63) 
Fabian Appel 
fabian.appel@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.anderwaldwiese-sulzbach.de
Telefon: 06028/9985965 
Hinweis für die Krippe: Anmeldungen werden 
erst ab Geburt des Kindes entgegen genommen.

Seniorenbeirat
Schreck Andrea, 1. Vorsitzende	          
	 Tel. 406160; 0170/5442599 �
	 andrea.schreck-seniorenbeirat@t-online.de
Rothmann Brigitta, 2. Vorsitzende	              
	 Tel. 9769714; 0172/2527383 �
	 brigitta.rothmann@arcor.de
Weitz, Ursula Schriftführerin, Tel. 6858      
Mitglieder des Seniorenbeirates:              
Schadt Dagmar	 Mönnicke, Dieter    
Tel. 9793477	 Tel. 0175/5621836
Geis, Gudrun	 Mayer, Helmut
Tel. 0160/4217550	 Tel. 7913
Spielmann, Irene	 Ludwig, Nicole
Tel. 4694	 Tel. 2380202
Seniorenbegegnung, Tel. 9793477�
Seniorenbeauftragte:
Hansl Artur	 Heß Alexander
Sommer Alfred	 Schreck, Andrea

Seniorenberatung
Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung 
bürokratischer Probleme, z.B. bei Fragen zur 
Pflege, Förderungsmöglichkeiten, Anträge und 
Fragebögen, Versicherungen, Banken, Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfügung, Vererben 
und Schenkung, Betrug an Senioren u.v.m.
Telefonische Beratung, auf Wunsch auch bei 
Ihnen zu Hause – kostenlos und vertraulich.
Harald Wengerter, 
Tel. 0171/3 43 51 38, E-Mail: wengh@gmx.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 
von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Bitte nur nach vorheriger Anmeldung.

Seniorenbegegnung

Herbstlaub
Spessartstraße 4, 
Tel.: 06028/9793477
E-Mail: sb-sulzbach@web.de

St. Johanniszweigverein 
Sulzbach e.V
Kontakt Verwaltung 
kontakt@johanniszweigverein-sulzbach.de 
Telefon: 06028/2399178
St. Johanniszweigverein Sulzbach e.V. 
An der Geeb 12 + 13, 63834 Sulzbach am Main 
Haus für Kinder (An der Geeb 12+13) 
Julia Weber 
julia.weber@johanniszweigverein-sulzbach.de 
www.hausfuerkinder-sulzbach.de

Herigoyen-Volksschule Sulzbach 
Grund- und Mittelschule

OFFENE GANZTAGESSCHULE (OGS)
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach a. Main
Telefon: 06028-9918281 Fax: 06028-9996231
E-Mail: verwaltung@fhvs.info 
Homepage: www.fhvs.info
Leitung: Matthias Englert
E-Mail: englert@fhvs.info
Stellvertretende Leitung: Khiar Mahfoudh
E-Mail: mafoudh@fhvs.info
Verwaltung: Christiane Krause E-Mail: krau-
se@fhvs.info

Rektorin: Frau Katja Kuhn
Konrektorin: Frau Manuela Dittrich
Verwaltungsangestellte: Frau Cordula Hornung
Hausmeister: Herr Christian Dobler
Herigoyen Grund- und Mittelschule
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach a. Main
Tel. 06028-6488   Fax: 06028-994562
E-Mail: verwaltung@schule-sulzbach.de
Homepage: www.schule-sulzbach.de 

Anmeldung erforderlich 
bei folgenden Öffnungszeiten:
Montag – Freitag	�  07:00 Uhr – 08:00 Uhr
� kostenpflichtig
Montag – Donnerstag� 11:25 Uhr – 16:00 Uhr 
(Spätbetreuung bis 17:00 Uhr) � kostenfrei
Freitag		�   11:25 Uhr – 15:00 Uhr
                                                   kostenpflichtig
Ferienbetreuung	�  siehe Homepage
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Träger der OGS:
FÖRDERVEREIN DER HERIGOYEN
VOLKSSCHULE E. V.
Lindenstraße 3, 63834 Sulzbach a. Main
1. Vorsitzende Sabine Lemke
2. Vorsitzende Christiane Krause
Tel.: 06028-9918281   Fax.: 06028-9996231
E-Mail: lemke@fhvs.info
Homepage: www.fhvs.info
10. - 13.03.2025
Mo:	�Spätzle mit Rahmsoße und gemischter 

Salat, Stracciatellajoghurt 
Di: 	� Tomatensuppe, Quark-Grieß-Auflauf mit 

Vanillesoße 
Mi: 	�Backfisch mit Remoulade, Salzkartoffeln 

und Gurkensalat, Obst 
Do: �Geflügelschinkennudeln mit Tomatensalat, 

Süßes Gebäck 

Private Montessorischule Soden
 Grund- und Sekundarschule

Montessorischule

Schulleiterin: Eva Schröner
stellvertretende Schulleiterin: Barbara Sauer
Sekretariat: Alwine Seider
Montessori Förderverein 
Aschaffenburg-Miltenberg e.V.
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a.Main
Telefon: 06028-995194
E-Mail: 
hallo@montessorischule-aschaffenburg.de
Homepage: 
www.montessorischule-aschaffenburg.de 
OFFENE GANZTAGESSCHULE
Sodentalstraße 28, 63834 Sulzbach a. Main
E-Mail: 
Nicole.Stoehr@montessorischule-aschaffenburg.de

Sozialverband VdK
Immer mehr Menschen, auch Kinder und Ju-
gendliche, brauchen Rat und Hilfe bei Fragen 

Staudenweg 31, 63849 Leidersbach
Telefon: 06028/7431, Telefax: 06028/995530
E-Mail: sekretariat@vs-leidersbach.de

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach

Beratungsstellen
DORFHELFERINNENSTATION
	 MR Untermain e.V. Gerlinde Kampfmann
	 Kalmusstraße 4, 63825 Schöllkrippen
	 Tel.-Nr. 06024/1083
	 E-Mail: Mr-Untermain@t-online.de

der Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegever-
sicherung sowie der Sozialhilfe. Es ist schwer, 
bei einem Antrag, wofür auch immer, heute Er-
folg zu haben, aber noch schwerer, bei einem 
Widerspruch gegen einen ablehnenden Be-
scheid. Daher sollte man frühzeitig beim VdK 
um Unterstützung bitten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die 
Vdk Kreisgeschäftsstelle Tel. 09371/914310

___________

ALZHEIMER – DEMENZ
Kostenlose Beratungsstelle
für pflegende Angehörige:

Seniorenresidenz Wörth: 09372/982-0 
___________

Beratungsstelle für Senioren 
und pflegende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/6694920
Sprechzeiten: dienstags 15 - 17 Uhr und don-
nerstags 9 - 11 Uhr
Bahnstr. 22, Erlenbach, Tel. 09372/9400075
Sprechzeit: mittwochs 9 - 12 Uhr
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de
www.seniorenberatung-mil.de

___________

Beratungsangebot
der Deutschen Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung berät Sie 
kostenfrei bei Fragen zur Kontenklärung, Re-
habilitation, Rente sowie zur Altersvorsorge.
Die Beratungen erfolgen vorwiegend telefo-
nisch unter 06021/35200.
Umfangreichere Anliegen werden im Rahmen 
einer Präsenzberatung vor Ort in Ihrer Aus-
kunfts- und Beratungsstelle Aschaffenburg 
oder über eine Videoberatung geklärt.
Einen Videoberatungstermin können Sie di-
rekt unter 0921 607-2111 vereinbaren.
Zusätzlich bietet die Rentenversicherung in 
Miltenberg immer montags von 8.30 - 12.00 
Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr Sprechtage an.
Für eine Beratung ist zwingend eine Terminver-
einbarung per Mail an buergerservice@lra-mil.
de oder telefonisch unter 09371/501- 0 (Bürger-
service Landratsamt Miltenberg) erforderlich. 
Rentenanträge können nicht aufgenommen 
werden.
Bitte halten Sie bei jeglicher Kontaktaufnahme 
Ihre Versicherungsnummer bereit.
Zum Beratungstermin auf dem Sprechtag in Mil-
tenberg bringen Sie bitte einen gültigen Personal-
ausweis/Reisepass, die letzte Rentenauskunft so-
wie ggfls. zugrundeliegenden Schriftverkehr mit.
Bei Auskunft für einen Dritten wird eine Voll-
macht benötigt.
Beratungsstelle für seelische Gesundheit 
und Lebenskrisen in Miltenberg
Sozialpsychiatrischer Dienst
der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371/80325
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Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 – 15 Uhr
E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de
Tageszentrum für seelische Gesundheit 
und Artrio-Hofcafé
Bischoffstr. 6, Miltenberg, Tel. 09371-660188
E-Mail:
tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de

www.lebenshilfe-miltenberg.de
Die Offenen Hilfen organisieren Freizeitange-
bote für Menschen mit Behinderungen in allen 
Altersgruppen. Es gibt Sportgruppen, Tages-
ausflüge und Urlaubsreisen.
Im Beratungsdienst können Menschen mit Be-
hinderungen zu sozialrechtlichen Themen be-
raten werden.
•	 Inklusionsberatungsstelle Schule
Sprechstunde: Donnerstag 9 bis 12 Uhr, 
Telefon: 09371 501-567 oder 0152 24846922, 
E-Mail: inklusion@lra-mil.de
www.schulamt-miltenberg.de
Eltern, Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, 
Lehrpersonal und weitere Personen erhalten 
hier ein ergänzendes unabhängiges Angebot 
zu anderen Beratungs- und Fördereinrich-
tungen über optimale Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten unterschiedlicher Förderbe-
darfe, über Inklusion an Schulen, schulische 
Fördermöglichkeiten, Einschulung und rele-
vante rechtliche Aspekte.

Betreutes Wohnen
Bischoffstr. 8, Miltenberg, Tel. 09371-668400
Selbsthilfe bei Depressionen e.V.
Hilfe zur Selbsthilfe in Gesprächen
bei seelischen Problemen, Depressionen,
Panik, Ängsten, Burnout, psychosomatischen
Beschwerden und Erkrankungen.
Kontakt zu unseren Gruppen: Tel. 06021-23626
Wermbachstr. 13 (Eingang Freihofsgasse) in AB
Mo. - Do. 9.30 - 12.30 Uhr + Mi. 13.30 - 16.00 Uhr
www.redenundhandeln.de
Krisennetzwerk Unterfranken
Schnelle, qualifizierte Hilfe bei psychischen 
Notsituationen unter der gebührenfreien Tele-
fonnummer 0800/6553000. Ein Angebot des 
Bezirks Unterfranken im Rahmen der Krisen-
dienste Bayern www.krisendienste.bayern
Anlauf- und Beratungsstellen für Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung 
•	 EUTB Miltenberg 
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung 
Brückenstraße 17, Eingang Von-Stein-Straße, 
63897 Miltenberg, Telefon: 09371 9493487, 
E-Mail: eutb@awo-unterfranken.de
www.teilhabeberatung.de 
Die Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung (EUTB®) unterstützt in allen 
Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung oder Angehöri-
ge auf Augenhöhe unverbindlich und kostenfrei.
•	 Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V., 	
	 Offene Hilfen
Marienstraße 21, 63820 Elsenfeld, 
Telefon: 06022 26402-14, E-Mail: 
offene-hilfen@lebenshilfe-miltenberg.de

Postagentur
Öffnungszeiten 
Mo – Sa: 	  9:30 – 12:30 Uhr 
Mo, Di:	 14:00 – 17:00 Uhr
Fr:		 14:00 – 18:00 Uhr

Kreuzbund e.V.
Selbsthilfe und Helfergemeinschaft 
für Suchtkranke u. deren Angehörige.
Die Kreuzbundgruppe Elsenfeld bietet für Alko-
hol- u. Medikamentenabhängige/-gefährdete 
u. deren Angehörige Gruppengespräche an.
Wann? 	 Donnerstag v. 19.30  - 21.00 Uhr 
Wo?      	 im Caritas-Centrum,
            	 Hofstetterstr. 1 - 3, 63820 Elsenfeld
Kontakt-Telefon: 0162 9479192
E-Mail: 	 gruppe-elsenfeld@kreuzbund-
		  wuerzburg.de
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Sonntag, 02.03. 
10:00  Dornau  Familiengottesdienst
10:00  Soden  Messfeier
	 f. Alois Brand (1. Seelenamt)
	 f. Irene Schmitt (2. Seelenamt)
	 f. Wilhelm Schreck u. verst. Angeh.
	 f. Barbara Frieß und verst. Angeh.
	 f. Alois Neuberger
	 f. Elisabeth u. Josef Neuberger, verst. Eltern
	 u. Geschwister
	 f. Jakob u. Gertrud Schuck u. 
	 Marliese Schuck
	 f. Edmund Schuck u. verst. Angeh.
	 f. Leo Brand

Aschermittwoch, Fast- und Abstinenztag
Mittwoch, 05.03. 
11:00  Sulzbach  Schülergottesdienst 
	 zum Aschermittwoch mit Austeilung 
	 des Aschenkreuzes
18:00  Soden  Rosenkranz
18:30  Soden  Messfeier 
	 mit Austeilung d. Aschenkreuzes

Hl. Fridolin
Donnerstag, 06.03.
14:00  Sulzbach  Wortgottesfeier 
	 mit Spendung des Aschenkreuzes
	 in Seniorenstätte Herbstlaub
18:30  Dornau  Messfeier
Freitag, 07.03. 
10:00  Sulzbach  Krankenkommunion
Samstag, 08.03.
11:00  Dornau  Taufe 
	 von Simon Rickert und Ilay Zacharias

1. Fastensonntag
Samstag, 08.03. 
18:30  Soden  Messfeier
	 f. Hermann Friedrich, Franziska u. 
	 Paul Burger u. Eltern
Sonntag, 09.03. 
10:00  Dornau  Messfeier
	 f. Ernst Henrich, Georg u. Gretel Henrich,
	 Rudolf u. Rosa Spinnler, Josef u. Irmgard
	 Eckert
	 f. Franz-Josef u. Maria Wolfert, Anton u.
	 Elisabeth Spinnler, Heinrich u. Elisabeth
	 Eckert
10:00  Sulzbach  Wort-Gottes-Feier, 
	 musik. gestaltet vom Musikverein 
	 „Edelweiß“ (St. Margareta)
	 f. Bernward Baron (1. Seelenamt)
	 f. Elfriede Blank (3. Seelenamt)
	 f. Hedwig Seitz a. Jahrtg., Peter Seitz u. Ang.
	 f. Oskar u. Juliana Fries
Am Samstag, 01.03.2025  wird die französi-
sche Kapelle Kaskarot Banda aus St. Jean de 
Luz zu Fasching in Sulzbach zu Gast sein und 
den Gottesdienst um 18:30 Uhr musikalisch 
mitgestalten.
Am Faschingssonntag, 2. März lädt Gemein-
dereferent Rainer Kraus um 10 Uhr zu einem 
Familiengottesdienst unter dem Motto: 

Kath. Kirchennachrichten
für Sulzbach, Soden und Dornau

https://elsenfeld.bistum-wuerzburg.de/ 
	 gemeinden/pg-st-christophorus/
Pfarrbüro Sulzbach, Tel. 06028 / 991290
pfarrbuero@pg-sulzbach.de
Öffnungszeiten: 
	 Montag	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Mittwoch	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 08.30 - 12.00 Uhr
	 Donnerstag	 17.00 - 18.30 Uhr
Seelsorger:
Pfr. Arkadius Kycia
(arkadius.kycia@bistum-wuerzburg.de)
Diakon (nebenamtlich) Karl-Heinz Klameth 
(Karl-Heinz-Klameth@online.de)
Außerhalb der Öffnungszeiten sprechen Sie 
bitte auf das Band des Pfarrbüros.
Dieses wird regelmäßig abgehört.

Gottesdienstordnung
der Pfarreiengemeinschaft 

St. Christophorus
Samstag, 01.02. bis Sonntag, 09.03.2025

Samstag, 01.03.
10:00  Soden  Urnenbeisetzung 
	 von Alois Brand
Samstag, 01.03. 
8. Sonntag im Jahreskreis
18:30  Sulzbach  Messfeier, 
	 musik. mitgestaltet von Kaskarot Banda 
	 aus St. Jean de Luz/Frankreich
	 f. Helena Haden (2. Seelenamt)
	 f. Hilda u. Helmut Schneider (Legat)
	 f. Ernst u. Maria Schneider
	 f. Adolf u. Benjamin Stripp
	 f. Bernward Baron, best. v. 
	 Musikverein Sulzbach
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Mein Haus soll euch ein Zuhause sein, was 
habt ihr draus gemacht?“ Und natürlich geht 
es um Kinder, die zu Jesus kommen und seine 
Freundlichkeit erleben. 
Die Kinder der Chores und Chorleiterin Ulrike 
Matheis freuen sich auf Ihr und euer Kommen! 
Weiterhin freuen wir uns über neue Sänge-
rinnen und Sänger für den Kinderchor. Der 
Einstieg ist auch für das Musical jetzt noch 
möglich! Sie finden im Pfarrheim „Pia fidelis“ 
in Obernburg statt, immer freitags von 16.30-
17.30 Uhr. Infos und Anmeldung: Mail: uli.ma-
theis@web.de; Telefon: 06022 / 65 66 56.
WEG
Ein Stück des Weges liegt hinter dir,
ein anderes Stück hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst, dann nur,
um dich zu stärken,
nicht aber um aufzugeben.
	 Augustinus von Hippo

„Wer froh ist, ist ein König“ mit einer Faschings-
Mitmach-Predigt und fröhlichen Liedern nach 
Dornau ein. Wir freuen uns auf viele verkleide-
te Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
An Aschermittwoch sind alle Kindern, Schüler 
und Familien zu einem Gottesdienst mit Austei-
lung des Aschenkreuzes um 11.00 Uhr in die 
St. Anna-Kirche eingeladen. 
Um 18.30 Uhr feiern wir in Soden eine Mess-
feier mit Austeilung des Aschenkreuzes. Auch 
am Donnerstag, 23.02.2023 wird das Aschen-
kreuz nach dem Gottesdienst um 18.30 Uhr in 
Dornau verteilt.
Das Heft zur Feier eines Hausgottesdienstes 
in der Fastenzeit wird an den Schriftenstände 
ausliegen, ebenso die Fastenkästchen für Kin-
der und ein Impuls für Schüler.
Kinderfreizeit 2025 unter dem Motto Far-
benfroh und bunt – tauche ein in die Welt 
der Farben 
Das Team um die Kinderfreizeit wird für alle 
Kinder im Alter von 9 - 14 Jahre eine Kinder-
freizeit von 4. - 9. August 2025 in Neu-Aspach 
vorbereiten. Das Anmeldeformular findet ihr 
unter www.pg-sulzbach.de
Solibrot in der Fastenzeit: In der Fastenzeit, 
d.h. im Zeitraum zwischen 8. März und 13. Ap-
ril, wird in Sulzbach, Soden und Dornau nach 
den jeweiligen Wochenend-Gottesdiensten 
wieder das sogenannte „Solibrot“ verkauft. Von 
jedem verkauften Solibrot geht ein Spenden-
anteil an Misereor zur Hilfe für Bedürftige in 
Afrika, Asien und Lateinamerika.
NEU: In Sulzbach wird zusätzlich an den 
Sonntagen der Fastenzeit auch Solibrot in der 
Bücherei zu den Öffnungszeiten von 10.00 - 
12.00 Uhr verkauft.
Fundsache:
In Sulzbach in der Kirche wurde ein Hörgerät 
gefunden. Dieses kann im Pfarrbüro abgeholt 
werden.
Kirche in der Region
Vorankündigung KinderMusical „Gerempel 
im Tempel“ des Kinderchores PRO 
Herzlich lädt jetzt schon unser neuer Kin-
derchor des Pastoralen Raums Obernburg 
zur Aufführung des KinderMusicals „Gerempel 
im Tempel“ am Sonntag, 23.03.2025 um 17.00 
Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes d. Täufer 
nach Eisenbach ein. In der Geschichte geht 
es um Händler, Kinder, um umgeworfene Ti-
sche und Jesus. Dazu gibt es mitreißende und 
schwungvolle Lieder, aber auch ruhige und 
sehr innige Melodien sind dabei. 
Die Geschichte berichtet, dass Jesus im Tem-
pel beten will. Aber was findet er dort vor? 
Überall stehen Tische mit Waren zum Verkauf, 
die Händler rufen laut durcheinander und prei-
sen ihre Ware an. Das ist kein Ort zum Beten! 
Jesus wird wütend und wirft die Tische um. 
So heißt es in einem Lied dazu: „Mein Haus, 
spricht Gott, soll ein Bethaus sein, habt ihr das 
nicht bedacht? 

Sozialkreis 
Sulzbach

Faschings-Stöberbasar morgen
Am morgigen Samstag, den 1. März 2025, la-
den wir herzlich zu unserem Stöberbasar ein 
– diesmal in bunter Faschingsstimmung! Die 
Tore der Hinteren Dorfstraße 3 öffnen sich von 
10 bis 12 Uhr und laden alle Bücher- und Floh-
marktfans ein, nach schönen, seltenen und 
interessanten Schätzen zu stöbern. Kommt 
verkleidet und bringt gute Laune mit! Stöbert 
einfach mal vorbei. Achtung! Wer als Kamel 
verkleidet kommt, erhält eine kleine Überra-
schung.  
Kleiderkiste
Wie immer ist auch unsere Kleiderkiste wäh-
rend des Stöberbasars am Samstag von 
10 - 12 Uhr  geöffnet; die wöchentlichen Öff-
nungszeiten sind dienstags und freitags jeweils 
14 - 16 Uhr . Gerne nehmen wir gut erhaltene 
Kleidung an. Danke an alle Spender:innen! 
Flüchtlingshilfe
Vielleicht haben Sie einen gebrauchten Kühl-
schrank oder eine Waschmaschine, die Sie 
nicht mehr benötigen und uns spenden könn-
ten? Darüber hinaus wären wir dankbar für ein 
Einzelbett und einen Kleiderschrank.
Für Ihre Angebote wenden Sie sich bitte an: 
Bassam Almanawi, Tel. 0176 70 81 92 63 (oder 
per E-Mail an b.manawi@sozialkreis-sulzbach.
de).
Die Menschen am Dschabal
Wir bereiten derzeit einen Hilfstransport nach 
Marokko vor. Dafür packen wir Kleiderpakete, 
die wir zusammen mit weiteren Hilfsgütern von 
Sulzbach aus per Spedition auf den Weg brin-
gen möchten.
Konkret suchen wir Toilettenstühle für ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen. 
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Die sanitären Verhältnisse sind für diese Men-
schen sehr beschwerlich, insbesondere wenn 
sich Toiletten außerhalb der Gebäude befin-
den.
Ein Rad für Assis
Assis, ein lebensfroher Mann Anfang 50, hat 
früher ein Café geführt, bis ein Unfall sein 
Leben grundlegend veränderte. Aufgrund ge-
sundheitlicher Einschränkungen ist er in seiner 
Mobilität stark eingeschränkt. Die nächste Bus-
haltestelle liegt fünf Kilometer entfernt – eine 
Strecke, die er zu Fuß nicht bewältigen kann. 
Ohne eine eigene Transportmöglichkeit ist er 
praktisch ans Haus gebunden.
Wir möchten das ändern! Da Assis Fahrrad 
fahren kann, möchten wir ihm ein E-Bike oder 
Pedelec ermöglichen, um ihm wieder mehr 
Selbstständigkeit und Bewegungsfreiheit zu 
geben. Ein E-Bike würde nicht nur die Distanz 
überbrückbar machen, sondern ihm auch er-
möglichen, Einkäufe oder Erledigungen selb-
ständig zu bewältigen. Eine Lademöglichkeit 
für den Akku ist vorhanden.
Wer kann ein gebrauchtes E-Bike oder Pede-
lec für Assis spenden? Falls Sie helfen können 
oder jemanden kennen, der ein Rad abzuge-
ben hat, freuen wir uns über Ihre Unterstüt-
zung!
Kontakt: Bassam Almanawi, Tel. 0176 70 81 92 
63 (oder per E-Mail an b.manawi@sozialkreis-
sulzbach.de).
Hintergrund: Dschabal 
Der Sozialkreis unterstützt seit 2017 über die 
Familie Al-Kebdani 21 Flüchtlingsfamilien am 
Fuße des Dschabal. Diese Familien leben 
dort unter äußerst ärmlichen Bedingungen 
in verlassenen Kasernenruinen. Die Familie 
El-Kebdani leistet den ansonsten sich selbst 
überlassenen Menschen humanitäre Nothilfe, 
sammelt Lebensmittel und Kleidung unter den 
Einheimischen. Neben den monatlichen Geld-
spenden unterstützen wir die Familien einmal 
im Jahr mit Hilfspaketen – insbesondere alte 
und kranke Menschen.
Wenn Sie dafür spenden möchten: 
Sparkasse Miltenberg-Obernburg 
IBAN: DE98 7965 0000 0501 4059 48
RV-Bank Miltenberg 
IBAN: DE15 5086 3513 0000 4516 65 
(Spendenzweck Dschabal).
Selbstverständlich können Sie uns auch über 
das Pfarrbüro oder das Schreibwarengeschäft 
Amrhein eine Spende zukommen lassen. 
Herzlichen Dank!
Save the Date
Buch & Café, Sonntag, 16.03.25, 11 - 17 Uhr, 
Annakirche, Pfarrheim, Kirchplatz
Benefizkonzert ViaVicis, Sonntag, 30.03.2025, 
18 Uhr, Annakirche
Sulzbacher Fastenessen, Sonntag, 6.04.25, 11 
Uhr, Saal der Braunwarthsmühle

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Hofstetten

Sulzbach – Kleinwallstadt – Leidersbach –
Hausen – Eichelsbach

Evang.-Luth. Pfarramt Hofstetten
Pfarrerin Martina Haas, Pfarrer Jakob Mehlig
Eichelsbacher Str. 15,
63839 Kleinwallstadt/Hofstetten
Tel. 06022/655222, Fax: 06022/655223
E-Mail: Pfarramt.Hofstetten@elkb.de 
Internet: www.hofstetten-evangelisch.de 
Bankverbindung:
Raiffeisen-Volksbank Miltenberg,
Niederlassung der Vereinigte Volksbank
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE 16 5086 3513 0004 8596 18
BIC: GENODE51MIC 
Bürozeiten: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 		
		�   jeweils 008.30 - 11.00 Uhr

*******************
Offene Kirche
Unsere Kirche ist jeden Sonntag von 09.00 – 
18.00 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Gerne 
dürfen Sie einen Text in unser Gästebuch (im 
Durchgang zur Taufkapelle) eintragen (vor-
zugsweise mit eigenem Stift). In der Kirche 
finden Sie auch Informationsmaterial zu ver-
schiedenen Themen. Dieses darf gerne mitge-
nommen werden. 

*******************
Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinwei-
se zu unseren Gottesdiensten:
Hinweise:
- �Selbstverständlich sind auch katholische 

Christen, die mit uns feiern möchten herzlich 
willkommen!

- �Bitte bringen Sie, wenn vorhanden, ein eige-
nes Gesangbuch mit.

- �Abendmahl feiern wir nur an besonderen (Fei-
er-)Tagen.

-�Wir sammeln mit dem Klingelbeutel vor der 
Predigt. Dabei hören wir Orgelmusik. Die Ga-
ben im Klingelbeutel werden in der Regel für 
die Aufgaben der eigenen Gemeinde verwen-
det.

Wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie auf 
unserer Homepage
www.hofstetten-evangelisch.de
vorbeischauen.
Dort stellen wir nach wie vor Infos, Bilder, Tex-
te und kreative Ideen für Gebete und Gottes-
dienste, insbesondere auch für Kinder online. 
Auch unser Kindergarten „Villa Kunterbunt“ ist 
dort mit einer eigenen Rubrik vertreten. Schau-
en Sie sich gerne um.
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********
Alte Homepage der Kirchengemeinde Hofs-
tetten
Leider funktioniert seit einigen Wochen die 
Umleitung unserer alten Homepage auf die 
neue nicht mehr. Unsere aktuelle Homepage 
finden Sie unter www.hofstetten-evangelisch.
de. Schauen Sie doch gerne einmal vorbei!

*********
Urlaub im Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bleibt in den Faschingsferien 
vom 03.03. – 07.03. wegen Urlaubs geschlos-
sen.

*********
Gottesdienst am Aschermittwoch und 
„Fischessen to go“
Herzliche Einladung zu unserem Beichtgot-
tesdienst am Aschermittwoch (05.03.2025 um 
18.30 Uhr) in Hofstetten in der St. Michaels-
kirche. Das Motto dieses Gottesdienstes lautet 
„Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik“. Dies 
ist auch das Motto der diesjährigen Fastenakti-
on der evangelischen Kirche. Anschließend la-
den wir ein zum „Fischessen to go“. Wir haben 
wieder leckeren Fisch in Dosen besorgt – von 
einer Fischerei-Kooperative auf der Insel Hid-
densee. Diese können Sie nach dem Gottes-
dienst mitnehmen und zuhause essen. 

*********
Treffen der Konfirmandinnen und Konfir-
manden in den Faschingsferien
Donnerstag, 6. März 2025 von 10.00 bis 13.00 
Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 
in Sulzbach. 
Freitag, 7. März 2025 von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 
Sulzbach
Samstag, 8. März 2025 von 10.00 bis 13.00 
Uhr Teampower auf dem Gelände des Schul-
landheims in Hobbach (Bayernstraße 2-4, 
63863 Eschau-Hobbach). Wir treffen uns direkt 
auf dem Gelände. Bitte wetterfeste Kleidung 
und Getränk mitbringen.
Sonntag, 9. März 2025 von 10 bis 13 Uhr Kon-
firmandenunterricht im Gemeindehaus in Sulz-
bach. Wir feiern im Unterricht einen Gottes-
dienst, den wir vorher gemeinsam gestalten, 
und wir essen im Gottesdienst auch einen klei-
nen Imbiss (=Feierabendmahl). Bitte bringe dir 
dafür eine Kleinigkeit zum Essen mit, die nicht 
gekühlt werden muss.

*********
Vorausschau:
Einladung zum Weltgebetstag in Hausen
„Kia Orana!“
…… so begrüßen sich die Menschen auf den 
Cookinseln und wünschen sich ein langes und 
erfülltes Leben. 
Mit „Kia Orana“ begrüßen die Christinnen der 
Cookinseln alle weltweit, die den Weltgebets-
tag 2025 gemeinsam mit ihnen feiern. 

Bitte melden Sie sich bei uns im Pfarramt, 
wenn Sie Hilfe beim Einkaufen etc. benötigen: 
Tel. 06022/655222
Hofstetten:
- �wöchentlich Gottesdienst in Hofstetten in der 

St. Michaelskirche.
- �Die Gottesdienste in Hofstetten finden sonn-

tags um 10.00 Uhr statt, zusätzlich feiern wir 
Gottesdienste an den Feiertagen.

Sulzbach:
- �monatlich (mindestens ein) Gottesdienst in 

Sulzbach im Evang. Gemeindehaus in der 
Jahnstr. 16.

- �Den nächsten regulären Samstagabendgot-
tesdienst in Sulzbach feiern wir am 15. März 
um 18.30 Uhr. 

- �Unseren nächsten Taufgottesdienst feiern wir 
am Sonntag, 25. Mai um 11.30 Uhr. Anmel-
dungen sind gerne möglich!

*******************
Bibelspruch der Woche: Lukas 18,31
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was ge-
schrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn.“
Termine der nächsten Woche:
Donnerstag, 27.02.
19.00 Uhr öffentlichen Kirchenvorstandssit-
zung in Hofstetten im Jugendheim am Pfarr-
amt. Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme 
haben, melden Sie sich bei uns im Pfarramt an 
und kommen Sie gerne vorbei. 
Sonntag, 02.03., Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst in Hofstetten, St. Mi-
chaelskirche 
Aschermittwoch, 05.03.
18.30 Uhr Beichtgottesdienst zum Motto: „Luft 
holen! Sieben Wochen ohne Panik“ in Hofs-
tetten in der St. Michaelskirche. Anschließend 
„Fischessen to go“. (siehe unten)
Donnerstag, 06.03. 
10.00 bis 13.00 Uhr Konfirmandenunterricht im 
Gemeindehaus in Sulzbach. (siehe unten)

********
Wichtiges in Kürze: 
Beten Sie gemeinsam mit uns Vaterunser
Zum christlichen Zusammenhalt lassen wir 
jeden Sonntag gegen 10.45 Uhr unsere Va-
terunserglocke in Hofstetten läuten. Wer mag 
kann für sich in christlicher Verbundenheit das 
Vaterunser beten.

********
Läuten für den Frieden
Seit Jahrhunderten läutet die größte Glocke der 
St. Michaelskirche jeden Mittag um 12.00 Uhr 
mit der Bitte um Frieden auf der Welt. Wenn 
Sie das Läuten hören, bitten wir Sie, inne zu 
halten und gemeinsam für den Frieden zu be-
ten – nicht nur in der Ukraine, sondern auch 
in allen anderen Kriegsgebieten auf der Welt.
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Damit gehört Deutschland nach Japan und 
den USA weltweit zu den größten Plastikmüll-
exporteuren. Daran sollten wir dringend in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft etwas än-
dern. Deshalb ruft Mission EineWelt ab dem 
30. März eine Woche lang den Verbrauch von 
Plastik so weit wie möglich zu reduzieren.
Die Aktion „Eine Woche ohne Plastik“ wendet 
sich an Einzelpersonen, Familien, Unterneh-
men, Institutionen, Vereine, Gruppen, Schulen 
und Kirchengemeinden. Machen Sie mit bei 
der Aktion „Eine Woche ohne Plastik!“
Einkaufen mit der Baumwoll-Einkaufstasche; 
wiederverwendbare Obst-, Gemüse- oder 
Brotbeutel statt plastikverpackter Lebensmittel; 
Kosmetikprodukte selber machen und im Glas 
aufbewahren statt einem Haufen Plastikverpa-
ckungen; Wasser aus der Leitung anstelle von 
Mineralwasser aus Plastikflaschen; …
Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
Wiegen Sie ihren Müll vor und nach der Woche 
und sehen Sie wieviel Plastik-Müll sich einspa-
ren lässt.
Ist ein Leben teilweise oder ganz ohne Plastik 
möglich?
Wo ist das eher schwierig, wo vielleicht ganz 
einfach?
Wir sind gespannt auf das, was Sie beim Plas-
tik-Fasten herausfinden.
Auf der Webseite https://mission-einewelt.de/
kampagnen/eine-woche-ohne-plastik/ finden 
Sie wertvolle Plastikvermeidungs-Tipps für je-
den Tag, Videos mit Erfahrungen beim Plastik-
Sparen sowie interessante Infos.
Halten Sie Ihre Erfahrungen in einem kleinen 
„OhnePlastik-Tagebuch“ fest! Das Tagebuch 
liegt für Sie bei uns in der St. Michaelskirche 
und im Evang. Gemeindehaus aus.

******** 
Bibelkreis in Hofstetten
Der nächste Bibelkreis findet statt am Diens-
tag, 25. März um 18.00 Uhr in Hofstetten im Ju-
gendheim am Pfarramt. Wir beschäftigen uns 
mit einem biblischen Text aus dem Kalender 
zur Fastenaktion „Luft holen! Sieben Wochen 
ohne Panik“. (Näheres zur Aktion siehe oben)

*********
Gottesdienst im März zum 80. Todestag von 
Dietrich Bonhoeffer
Am 09. April jährt sich der Todestag von Diet-
rich Bonhoeffer zum 80. Mal. Zu diesem Anlass 
feiern wir einen Gottesdienst unter dem Motto 
„Dein bin ich, o Gott“ mit Texten von Dietrich 
Bonhoeffer. Wir feiern diesen Gottesdienst 
zweimal: Samstag, 15.03. um 18.30 Uhr im 
Gemeindehaus in Sulzbach, Sonntag 16.03. 
um 10.00 Uhr in Hofstetten. Wir heißen Sie 
herzlich willkommen und freuen uns auf Sie.

********
Gebet 
„Gott, noch bevor wir dich suchen, bist du bei 
uns. Bevor wir deinen Namen kennen, bist du 
schon unser Gott. 

Sie haben ihren Gottesdienst unter das Motto 
„wunderbar geschaffen!“ (Psalm 139) gestellt 
und laden uns ein, die Schönheit und Kostbar-
keit der Schöpfung neu zu entdecken und sie 
zu schützen, wo sie gefährdet ist. 
Christinnen und Christen aus Kleinwallstadt, 
Hofstetten und Hausen laden Sie – zusammen 
mit den Cookinsulanerinnen – ganz herzlich 
ein zum Gottesdienst am 
•	 Freitag, den 7. März 2025 
•	 um 19:00 Uhr 
•	 in der Kirche St. Michael in Hausen
und anschließend zum gemütlichen Beisam-
mensein bei Tee und Gebäck und anregenden, 
positiven Gesprächen im Begegnungshaus 
(Rathaus) der Gemeinde.
Wir freuen uns auf Sie!
Zeitgleich wird der Weltgebetstag auch in 
Ebersbach (St. Barbara) gefeiert. Wir möch-
ten auch hierzu herzlich einladen. 

*********
7 Wochen anders leben
Der Verlag „Andere Zeiten aus Hamburg bietet 
eine besondere Aktion in der Fastenzeit. Inte-
ressierte werden auf dem persönlichen Weg 
durch die Fastenzeit begleitet. Wer sich un-
ter www.anderezeiten.de anmeldet, bekommt 
eine Broschüre zur Einstimmung und danach 
sieben Briefe zugeschickt– in jeder Woche der 
Fastenzeit einen. Die Kosten belaufen sich auf 
EUR 11,50 inklusive Versandkosten. 

********
7 Wochen ohne: „Luft holen! Sieben Wo-
chen ohne Panik.“
Seit 40 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als Fas-
tenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, 
die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern 
bewusst zu erleben und zu gestalten. Millionen 
Menschen lassen sich darauf ein: für sich al-
lein, in Familien oder als Fastengruppe in Ge-
meinden. Sie verzichten nicht nur auf das eine 
oder andere Genussmittel, sondern folgen der 
Einladung zum Fasten im Kopf unter einem 
jährlich wechselnden Motto. Das Aktionsmotto 
2025 heißt „Luft holen! Sieben Wochen ohne 
Panik“. Auf der Homepage www.7wochenohne.
evangelisch.de finden Sie weitere Informatio-
nen und sie können sich für die Fastenmails 
registrieren.
Besuchen Sie zum Thema gerne auch unseren 
Gottesdienst an Aschermittwoch, siehe unten.

********
EINE WOCHE OHNE PLASTIK
vom 30. März bis 06. April 2025
Plastikmüll überschwemmt förmlich die Erde. 
Das bedroht die Lebenswelt von Tieren und 
Pflanzen und letztendlich auch von uns Men-
schen massiv. In Deutschland werden jährlich 
ca. 3 Mio. Tonnen Plastikmüll produziert, fast 
ein Drittel wird v.a. in Länder des Globalen Sü-
den exportiert. 
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Alle Unterlagen können schnell und sicher über 
das elektronische Postfach hochgeladen und mit 
der SVLFG ausgetauscht werden.
Wer interessiert ist an Entbürokratisierung und 
schnellen Wegen, registriert sich jetzt unter:
https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/login
Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt der Film 
„Versichertenportal: Registrieren und Vorteile nut-
zen!“ auf dem YouTube-Kanal der SVLFG: www.
youtube.com/@svlfg3082
Mehr Informationen zu den digitalen Services ste-
hen auf:
www.svlfg.de/online-auf-einen-klick

Was bringt gesunde Ernährung?
Eine vollwertige und ausgewogene Ernährung 
ist das Nonplusultra für ein gesundes Leben.
Denn wer sich gesund ernährt, kann das Risiko 
für viele Krankheiten deutlich reduzieren.
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) fördert als 
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
Kursteilnahmen zur Gewichtsreduktion und 
Maßnahmen gegen Mangel- und Fehlernäh-
rung.
Anlässlich des Tags der gesunden Ernährung am 
7. März weist die LKK auf ihr dauerhaftes Ziel hin, 
präventiv einzugreifen, um insbesondere auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden. Kur-
se, an deren Kosten sich die LKK mit einem Zu-
schuss beteiligt, sind im Internet zu finden unter 
www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden.
Nützliche Informationen zu einer gesunden Er-
nährung liefert die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung auf ihrer Internetseite www.dge.de. Eine 
ausgewogene Ernährung zeichnet sich vor allem 
durch Lebensmittelvielfalt aus.
Die SVLFG gibt folgende Tipps:
• �Getreideprodukte wie Brot, Nudeln und Reis – 

am besten aus Vollkorn – sowie Kartoffeln ent-
halten kaum Fett, dafür aber reichlich Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente sowie Ballaststof-
fe und sekundäre Pflanzenstoffe.

• �Überwiegend sollten pflanzliche Produkte wie 
frische Salate oder Säfte sowie regionales und 
saisonales Gemüse gewählt werden. Sie liefern 
reichlich Vitamine sowie Mineral- und Ballaststof-
fe.

• �Um eine ausreichende Versorgung mit Nährstof-
fen zu erleichtern, ist es sinnvoll, die pflanzlichen 
Lebensmittel durch tierische zu ergänzen, zum 
Beispiel mit Milchprodukten, Fisch, Fleisch oder 
Eiern.

• �Beim Verzehr von Butter und Öl sollte man etwas 
vorsichtiger sein. Pflanzliche Fette wie Rapsöl 
sind dagegen weniger schädlich und liefern ge-
sunde Omega-3-Fettsäuren. Diese sind lebens-
notwendig, können jedoch nicht vom menschli-
chen Organismus selbst hergestellt werden. Sie 
sind auch in Fischen, beispielsweise Lachs, Mat-
jes und Sardinen, enthalten.

• �Zucker und Salz sollten mit Bedacht verwendet 
werden. Speisen lassen sich auch mit Kräutern 
würzen.

Öffne unser Herz für das Geheimnis, in das wir 
aufgenommen sind: dass du uns zuerst geliebt 
hast, und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. 
Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nä-
hern, sondern weil du Gott bist. Amen.“
Aus: Friedrich Reinhardt Verlag Lörrach-Basel, 
„Die Losungen für Junge Leute 2019“ vom 09. 
Januar

*********
„Es gehört Mut dazu, sich so zeigen zu wollen, 
wie man in Wahrheit ist.“
                                 (Sören Aabye Kierkegaardt) 

Sonstiges
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten
Forsttechnik zum Anfassen und Mitmachen 
beim 3. Waldbesitzerinnen-Café
Die dritte Veranstaltung des Waldbesitzerinnen-
Cafés des AELF Karstadt findet am Samstag, 5. 
April 2025 von 14:00 - 17:00 Uhr an der Bayri-
schen Schanz statt. Das kostenfreie Angebot von 
Frauen für Frauen eignet sich sowohl für neue wie 
auch für erfahrene Waldbesitzerinnen. Diesmal 
geht es um das Thema „Forsttechnik zum Anfas-
sen und Mitmachen“. Die drei Försterinnen Lia 
Stefke, Irmgard Hamann und Katja Sander sind 
wieder mit von der Partie. Sie werden von Forst-
unternehmer Albert Jücker mit seiner Seilwinde 
sowie von Marcel Jähnsch mit seinem mobilen 
Sägewerk unterstützt.
Nicht interessiert an Forsttechnik? Kommen Sie 
dennoch vorbei, denn neben der Forsttechnik zum 
Mitmachen gibt es viele wertvolle Tipps für den 
eigenen Wald! Und zum Abschluss gibt es wie im-
mer Kaffee und Kuchen!
Anmeldung: www.aelf-ka.bayern.de

SVLFG 
Entbürokratisierung im Fokus
SVLFG bietet Online-Portal für alle Fragen und 
Themen
In einem kurzen Film stellt die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) die Vorteile des Versichertenpor-
tals „meine SVLFG“ vor und veranschaulicht 
den Weg zur einmalig erforderlichen Registrie-
rung.
Unter „meine SVLFG“ stehen alle Daten, Doku-
mente und digitalen Services bereit, die Unterneh-
merinnen und Unternehmer zum Austausch mit 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, 
Krankenkasse, Pflegekasse und Alterskasse be-
nötigen. Darunter befinden sich die Rentenaus-
kunft sowie zahlreiche Online-Anträge, wie auch 
seit 2025 der Antrag auf eine Förderung von Prä-
ventionsprodukten.
„Schluss mit dem Papierkram“ lautet das Motto. 
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zum 16. März 2025 und sind unter https://www.
tezba.de/projekte/technik-trifft-umwelt-camp/ter-
mine/ möglich. 
Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schü-
ler jeder Schulart offen. Es sind keine Vorkenntnis-
se erforderlich.
Kontakt:
ZENTEC GmbH, 
Rüttelweg 7, 63843 Niedernberg
Andrea Grimm, 06028 / 217 47 17 oder
grimm@bayerischer-untermain.de

Unternehmersprechtag in der ZENTEC GmbH 
– Unterstützung für Existenzgründer und den 
Mittelstand
Die Wirtschaftsexperten der AKTIVSENIOREN 
BAYERN e.V. bieten Existenzgründer:innen und 
mittelständischen Unternehmen eine honorarfreie 
Beratung an. Zu den Beratungsschwerpunkten 
zählen u. a.: Planung- und Finanzierung, Rech-
nungswesen, Optimierung von Organisationsab-
läufen, Produktion, Vertrieb und Marketing sowie 
Personalwesen, Aus- und Weiterbildung. Auch die 
Existenzsicherung und die Unternehmensnachfol-
ge sind Themen der Sprechtage. Die jeweils 45- 
minütigen Beratungsgespräche finden vormittags 
statt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ak-
tivsenioren.de.
Nächster Termin ist am 19.03.2025 in der ZEN-
TEC GmbH in Großwallstadt.
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstal-
tungen – Anmeldeschluss ist am 17.03.2025.
Kontakt: Thorsten Stürmer, anmeldung@zentec.
de

Innovative Ideen erfolgreich umsetzen – Bera-
tung für das zukunftsorientierte Unternehmer-
tum
Wichtige Erfolgsfaktoren, damit aus einer inno-
vativen Idee ein erfolgreiches Unternehmen wird, 
sind eine professionelle, neutrale Beratung und die 
richtigen Kontakte. Im Rahmen unseres Innovati-
onssprechtages erhalten ExistenzgründerInnen 
– sowie Unternehmen aus den Bereichen Hand-
werk, Industrie und Dienstleistung – u. a. Feed-
back und Beratung zu ihren Ideen und Konzepten. 
Darüber hinaus erhalten Sie Unterstützung auf der 
Suche nach Kooperationspartnern in Wirtschaft 
und Wissenschaft. Wir informieren Sie auch über 
Fördermöglichkeiten von Land und Bund.
Experten der Industrie- und Handelskammer 
Aschaffenburg, der Handwerkskammer für Unter-
franken und der ZENTEC stehen Ihnen in einem 
einstündigen Gespräch zur Verfügung – kosten-
frei!
Nächster Termin ist am 27.03.2025 in der ZEN-
TEC GmbH in Niedernberg.
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstal-
tungen - Anmeldeschluss ist am 25.03.2025.
Kontakt: Thorsten Stürmer, anmeldung@zentec.
de

• �Wenig Zucker freut die Zähne. Hochverarbeite-
te Nahrungsmittel enthalten zu viel Zucker und 
Salz, viele Zusatzstoffe sowie ungesunde Fette 
und sollten daher möglichst vermie- den werden.

• �Außerdem wird eine schonende Zubereitung 
der Speisen empfohlen: Kurze Garzeiten, wenig 
Wasser, wenig Fett. So behalten die Lebensmittel 
nicht nur ihren natürlichen Geschmack, sondern 
auch die Nährstoffe.

SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau – kurz SVLFG – ist der Verbund-
träger der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft, Alters-, Kranken- und Pflegekasse. Die 
SVLFG erbringt übergreifend Leistungen sicher 
und gesund aus einer Hand und ist der einzige 
Sozialversicherungsträger für Selbständige und 
ihre mitarbeitenden Familienangehörigen in der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Mit den 
Kenntnissen über die besonderen Bedürfnisse 
der Versicherten und deren Betriebe trägt die SV-
LFG als Partner im ländlichen Raum zur größt-
möglichen Arbeitssicherheit bei und unterstützt 
bei einer gesundheitsfördernden Lebensweise. 
Dabei gehören Leistungen wie die Betriebs- und 
Haushaltshilfe und speziell auf die Grüne Bran-
che zugeschnittene Gesundheitsangebote zum 
herausragenden Portfolio. Die SVLFG zeichnet 
sich durch wirkungsvolle, versicherungszweig-
übergreifende Präventionsarbeit aus. Durch die 
berufsständische Selbstverwaltung ist die direkte 
Mitwirkung der Versicherten sichergestellt.

ZENTEC GmbH
MINT
Berufsorientierung für Jugendliche! 
Technik-trifft-Umwelt-Camp 
in den Osterferien
Schüler und Schülerinnen zwischen 15 - 18 Jah-
ren können in der 2. Woche der Osterferien (21. 
- 25. April 2025) ein spannendes Berufsorientie-
rungscamp erleben – komplett kostenfrei und mit 
vielen Aktivitäten. 
Erlebt unter dem Motto „Technik-trifft-Umwelt-
Camp“ verschiedene Einblicke in erneuerbare 
Energien und ihre nachhaltige Wirkung. Gleichzei-
tig steht aber auch Teambuilding und jede Menge 
Spaß im Vordergrund. Ihr übernachtet im Schul-
landheim Hobbach und seid jeden Tag bei einem 
anderen Partner für Workshops, Betriebsbesichti-
gungen, etc. 
Als Partner dabei sind die Initiative „Technik – Zu-
kunft in Bayern“, die Alcon/CIBA VISION GmbH, 
die TH Aschaffenburg, das Schullandheim Hob-
bach mit Umweltzentrum und MINTbayU. Ihr wer-
det betreut durch zwei erfahrene Betreuer:innen, 
die euch bei allen Stationen und Aktivitäten beglei-
ten. Das Angebot inkl. Übernachtung & Verpfle-
gung ist komplett kostenfrei. Lediglich die An- und 
Abreise nach Hobbach muss selbst organisiert 
werden.
Die Anmeldungen zum Camp laufen ab sofort bis 
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Ausbildung zum ehrenamtlichen
Hospizbegleiter/in
Der Ökumenische Hospizverein im Landkreis 
Miltenberg e.V. bietet in der Zeit von Septem-
ber 2025 – Juni 2026 wieder einen Befähi-
gungskurs an.
Die Ausbildung erfolgt nach den Richtlinien des 
Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes in 
insgesamt 100 Unterrichtseinheiten. Neben 
der Vermittlung von theoretischem Wissen ist 
ein Praktikum von mindestens 20 Stunden In-
halt der Ausbildung.
Falls Sie noch Fragen haben, oder sich ent-
scheiden eine Ausbildung zum ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter/in zu machen, dann können 
Sie uns gerne anrufen, oder eine E-Mail sch-
reiben. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite.
Kontakt: Ökumenischer Hospizverein im 
Landkreis Miltenberg e.V. Römerstr. 51,
63785 Obernburg/Main, Tel. 06022-7093084,
Ansprechperson: Michael Völker,
Email: m.voelker@hospizverein-miltenberg.de

Einladung zum Tag der offenen 
Tür an der RS Bessenbach am 
Freitag, 14. März 2025 von 14 
bis 17 Uhr
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler der 
Grundschulen,
sehr geehrte Eltern der Grundschulkinder, wir 
laden euch/ Sie herzlich ein, am Freitag, 14. 
März 2025, zwischen 14 und 17 Uhr den Tag 
der offenen Tür der Realschule Bessenbach zu 
besuchen! An diesem Nachmittag bieten wir ei-
nen interessanten und spannenden Einblick in 
das vielfältige und abwechslungsreiche Schul-
leben der RSB.
Nicht nur die Naturwissenschaften, Sprachen, 
Sport, Musik u.v.m. präsentieren sich, auch 
weitere schulische Angebote wie Tutoren, 
Schulsanitäter, Schülerbibliothek, Lesescouts, 
Mediencoaches usw. stellen sich vor. Mitma-
changebote laden unsere jungen Gäste zur ak-
tiven Beteiligung ein… lasst euch überraschen!
Bei den zusätzlich angebotenen Schulhaus-
führungen zeigen und erklären die Lehrkräfte 
den Besucherinnen und Besucher die Räum-
lichkeiten (vor allem den Bereich der 5. Klas-
sen) und das Schulgelände der RSB. SMV und 
Elternbeirat sorgen für das leibliche Wohl.
Das Team der Realschule Bessenbach freut 
uns auf euren/ Ihren Besuch!

Josef-Anton-Rohe-Mittelschule 
Kleinwallstadt
Anmeldung für die Gebundene Ganztags-
klasse 5 an der Josef-Anton-Rohe-Mittel-
schule Kleinwallstadt im Schuljahr 2025/26
Mit dem gebundenen Ganztag bietet die Josef-
Anton-Rohe-Mittelschule Kleinwallstadt allen 
Schülerinnen und Schülern des Schulverbun-
des Main-Elsava ab der Jahrgangsstufe 5 ein 
ganztägiges Bildungs- und Betreuungsange-
bot mit einem strukturierten Aufenthalt an der 
Schule bis 15:25 Uhr an. 
- �Das Ganztagesangebot findet an fünf Wo-

chentagen in einem festen Klassenverband 
statt.

- �Der Pflichtunterricht ist auf den Vor- und 
Nachmittag verteilt. So bleibt viel Zeit für das 
Üben, Anwenden und Vertiefen von Unter-
richtsinhalten, aber auch für Entspannung 
und soziale Lernprozesse. 

- �In Arbeitsgemeinschaften können sich Schü-
lerinnen und Schüler entsprechend ihrer In-
teressen einmal pro Woche am Nachmittag 
auch außerhalb ihres Klassenverbandes 
in verschiedenen Bereichen betätigen. Im 
laufenden Schuljahr bieten wir für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 7 u.a. die Arbeitsgemein-
schaften „English Conversation“, „Soziales 
Wirken“,  „Geschichtsforscher“ und die „Kre-
ativ-AG“ an.

- �In der Mittagspause erhält Ihr Kind in unserer 
Mensa, wenn gewünscht,  ein warmes Essen 
oder einen Snack. 

Um Ihnen das Konzept sowie die Rahmenbe-
dingungen des gebundenen Ganztags an der 
Mittelschule in Kleinwallstadt näher vorzustel-
len und Ihre Fragen zu klären, laden wir alle 
interessierten Eltern und Erziehungsberechtig-
ten und natürlich auch die Schülerinnen und 
Schüler zu einer 

Informationsveranstaltung
am Dienstag, 18. März 2025, um 17:30 Uhr
in die Aula der Josef-Anton-Rohe-Grund- 

und Mittelschule in Kleinwallstadt ein.
Wir freuen uns auf Sie! 
Matthias Langer, R 
Lioba Beck, KRin
Anmeldeformulare zum gebundenen Ganztag 
sowie unseren Ganztagsflyer finden Sie schon 
jetzt auf unserer Homepage: www.jar-schule.de
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Zu allem Überfluss erspielten sich die Mai-
naschaffer mehr und mehr Chancen, welche 
vorerst durch die letzte Abwehr-Reihe und den 
Torwart auf Messers Schneide verhindert wer-
den konnte. Aber es kam so, wie es kommen 
musste: Fünf Minuten vor Schluss ergab sich 
eine Situation, in der gleich 3 Mainaschaffer 
frei vor dem Tor standen und schließlich das 
2:1 erzielten. Auch wenn diese vermutlich aus 
dem Abseits gestartet waren, war der Gegen-
treffer folgerichtig für eine blutleere und schwa-
che zweite Hälfte.
Mitunter einer der schwächsten Leistungen 
dieser Saison. Nun gilt es für den SVS, Lehren 
aus der Niederlage zu ziehen und Reaktion zu 
zeigen– was in der Vergangenheit zumindest 
gut gelang.
SV Sulzbach Helau
Auch der SV Sulzbach startet in den kommen-
den Tagen in die fünfte Jahreszeit. Die SVS 
Familie ist gleich ein zwei Tagen am bunten 
Treiben im Dorf beteiligt.
Rosenmontag
Am Rosenmontag um 10:30 Uhr stürmen un-
sere Kinderturngruppen das Sulzbacher Rat-
haus. Dazu zeigen unsere „Kleinen Phönixe“ 
und unsere „Wilden Phönixe“, was sie bereits 
gelernt haben und schwingen das Tanzbein.
Faschingsdienstag
Zum letzten Tag der Faschingssaison ist der 
SV Sulzbach Teil des alljährlichen Faschings-
umzugs in Sulzbach. Ab 11:30 Uhr startet das 
Warm-Up. Zu beachten ist die neue Route rund 
um die Prof. Dr. Dölger Straße.
Wir freuen uns, gemeinsam mit euch das Dorf-
leben aufzumischen!

Aus Vereinen und Verbänden

www.sv1925sulzbach.de 
kontakt@sv1925sulzbach.de 
1. Vorstand	 Jan Bollmann
2. Vorstand	 Harald Strichirsch 
			   Tel. 6222 (Sportheim)
3. Vorstand	 Roland Dölger 
			   Tel. 20211
TSV Mainaschaff – SV Sulzbach � 2:1
Testspiel 3:
Im dritten Testspiel in der Vorbereitung für die 
Rest-Saison reiste der SV Sulzbach zum TSV 
Mainaschaff.
Leider gelang der Mannschaft vom Spotten-
berg in der Anfangsphase wenig. Der TSV 
kam viel besser ins Spiel und konnte bereits 
früh Groß-Chancen verbuchen. Die erste Tor-
Gefahr konnte zwar noch vom Sulzbacher 
Schlussmann verhindert werden, in der 7. Mi-
nute setze es aber den 1:0 Rückstand, nach-
dem der Ball vom Innenpfosten über die Hand-
schuhe an den eigenen Mitspieler prallte und 
schließlich ins eigene Tor gelang. Mittlerweile 
besser im Spiel angekommen schaffte es Nic-
las Reis, einen Elfmeter durch frühes Stören zu 
erzwingen. Welcher in der Konsequenz treffsi-
cher von Simon Amrhein zum zwischenzeitli-
chen 1:1 Ausgleich in der 16. Minute verwan-
delt werden konnte. Das Spiel wurde hitziger 
und schaukelte sich zu einer Ampel-Karte auf 
Seiten der Gastgeber nach einer guten halben 
Stunde hoch. Eine Situation, die sich der SV 
Sulzbach eigentlich zu Nutzen machen konnte, 
resultierte jedoch in einer schwächeren Leis-
tung als davor. So gingen beide Teams - noch 
nicht an die neue Situation angepasst - mit 1:1 
in die Pause.
Ein Mann Überzahl und 45 Minuten Zeit war 
die scheinbar bessere Ausgangslage für die 
Mannschaft in Blau. Leider konnte aus diesem 
Vorteil kein Kapital geschlagen werden. Viele 
ungenaue Abspiele, fest gefahrene Dribblings 
und oft auch einfach die fehlende Spielidee lie-
ßen den SVS ins Hintertreffen geraten. 

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 
für die Aktiven stehen folgende Übungster-
mine an:
Dienstag, 11.03.25
	 THL-Unfälle mit Kleinflugzeugen (Theorie)
Dienstag, 18.03.25
	 Sonderausbildung Absturzsicherung
Dienstag, 25.03.25
	 Vegetations- und Flächenbrände
Dienstag, 08.04.25
	 THL-Unfälle mit Kleinflugzeugen (Praxis)
Die Übungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr, 
sofern nicht anders angegeben.
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Trainingszeiten:
In der Faschingszeit ist die MSP-Halle vom 
Donnerstag, 27.02. bis Mittwoch, 05.03. für 
den Sportbetrieb geschlossen!
Vorschau:
07.03.  Judo-Bezirkstag Unterfranken
	 in Würzburg
09.03.  Unterfränkische Judo-Einzelmeister-
	 schaft der Jugend U13 in Lohr
Der Vorstand

Der Vorstand trifft sich am 14.03. zu seiner 
nächsten Sitzung, hauptsächlich zur Planung 
der diesjährigen Maibaumfeier. Los geht’s um 
20:00 Uhr im Gerätehaus.
Die Jugendfeuerwehr (Ü12) trifft sich jeden  
2. Mittwoch um 18:00 Uhr zur ihren Gruppen-
stunden. Der nächste Termin ist am 05.03.25.
Die Kinderfeuerwehr (8 - 12 Jahre) trifft sich 
ebenfalls jeden 2. Mittwoch um 17:00 Uhr (au-
ßer in den Ferien). Die nächste Gruppenstun-
de findet am 12.03.25 statt.
Viele Grüße
Euer Vorstand

Bayerisches
Rotes
Kreuz

Bereitschaft Sulzbach
Termine
04.03:  Absicherung Faschingszug 
25.03, 20 Uhr:  Bereitschaftsabend
	 (Vorstellung Einsatzleitwagen) 
08.04:  Blutspende in der Main Spessart Halle
28.06:  Fränkischer Abend (Rot Kreuz Fest) 
Danksagung
Mit  großer Freude haben wir auch in diesem 
Jahr wieder eine Spende in Höhe von 250 € 
durch die Kleinkaliber Schützengesellschaft 
1926 e.V. Sulzbach im Rahmen der dortigen 
Jahreshauptversammlung vom 23.02.25 ent-
gegennehmen können. Vielen Dank für diese 
langjährige Unterstützung, welche wieder zum 
Erhalt der Helfer vor Ort Gruppe Verwendung 
finden wird. 

Judo-Taekwondo-Club
Sulzbach/Main e.V.

www.jtc-sulzbach.de

Schöne Erfolge in Petersberg
Beim 24. Judo-Rauschenbergturnier in Peters-
berg standen sich am letzten Wochenende die 
männliche und weibliche Jugend der U13, U16 
und U11 gegenüber. Dieses Turnier ist regel-
mäßig sehr gut besetzt, deshalb freuen wir uns 
umso mehr, dass die Aktiven vom JTC dreimal 
bis zum Halbfinale vordringen konnten und mit 
der Bronzemedaille belohnt wurden.
Kevin Banfi, U13, -46 kg, 7. Platz
Liam Klecker, U16, -50 kg, 3. Platz
Leyla Buglia, U11, -30 kg, 3. Platz
Maik Schaal, U11, -26 kg, 7. Platz
Federico Karpstein, U11, -29,5 kg, 3. Platz
Hierzu gratulieren wir herzlichst!

Kegelgesellschaft 
Gut Holz Sulzbach

www.gut-holz-sulzbach.de

Spielberichte
Bfr. Damm 4  –  SG 1   � 2:4 (2081 – 2181)
Im ersten Durchgang konnte sich Marcel Klug 
mit fantastischen 585 LP den ersten Mann-
schaftspunkt holen. Henrik Steigerwald mit 529 
LP musste hingegen seinen Punkt dem Geg-
ner überlassen.
In der Schlusspaarung konnte auch nur Patrick 
Müller mit guten 539 LP den Punkt gegen sei-
nen Gegner holen. Volker Schmitt konnte mit 
528 LP sein Spiel nicht gewinnen.
Dennoch reichte es aufgrund des besseren 
Mannschaftsergebnisses für den Sieg und wir 
bleiben dicht am Tabellenführer aus Nilkheim 
dran.
DJK/AN Großostheim  4 – SG 2   1721 - 2068
Mit einem deutlichen Sieg setzte sich die  
2. Mannschaft gegen Großostheim durch. Jörg 
Fechler 470 LP und Gerhard Stieler 477 LP 
spielten einen knappen Vorsprung heraus, den 
schließlich Konstantin Seit 552 LP und Andre-
as Schüßler 570 LP in einen ungefährdeten 
Sieg verwandelten.
After Train Party
Zum 20. Mal findet in diesem Jahr unsere After 
Train Party in der Kegelbahn statt. Wir sehen 
uns wie jedes Jahr nach dem Sulzbach Fa-
schingszug bzw. dem Kreiskarnevalszug. Wir 
freuen uns auf Euch!
Bitte beachtet hierzu auch unsere Anzeige in 
dieser Ausgabe des Mitteilungsblatts.
Die nächsten Spiele
06.03.2025	 16:00 Uhr	
SG 1  –  RG Goldbach 1
06.03.2025	 14:00 Uhr	
SG 2  –  Gem. Schaafheim 2
Termine
Dienstag, 04.03.2025
15:00 Uhr  After Train Party
Mittwoch, 05.03.2025
17:00 Uhr  Abbau Fasching
Dienstag, 11.03.2025
19:00 Uhr  Ausschusssitzung
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Nach unserer Ankunft erhalten wir eine inter-
essante Führung durch die historische Grube 
Wilhelmine. Anschließend starten wir eine ca. 
6 km lange Wanderung. Während der Wande-
rung ist Rucksackverpflegung.
Zum Abschluss unserer Tour werden wir beim 
Fisch-Röll eine wohlverdiente Mahlzeit einneh-
men, bevor wir gegen 17:00 Uhr die Rückfahrt 
antreten.
Kosten: 
Führung: 7,- €, Busfahrt
(Vereinsmitglied): 12,- €. 
Nichtmitglieder willkommen.
Bitte meldet euch bis zum 05.04.2025 unter 
der Telefonnummer 06028 / 5244 an. 
Ich freue mich auf eure Teilnahme!
Mit herzlichen Grüßen, 
Peter Wohlschlögel

Samstag, 29.03.2025
13:00 Uhr  Landkreispokal-Finale
Verstärkung gesucht
Ihr seid zwischen 8 und 88 Jahre alt und möch-
tet Euch gerne sportlich bei geringem Verlet-
zungsrisiko betätigen?
Wir suchen Verstärkung für unsere Mannschaf-
ten! Wer das Sportkegeln einmal ausprobieren 
möchte, kann gerne dienstags zu unseren Trai-
ningszeiten ab 18 Uhr unverbindlich reinschau-
en. Weitere Infos und Kontaktdaten findet ihr 
auf unserer Webseite. Oder meldet Euch unter 
0176 / 40 72 27 91.

Wanderverein 
»Spessartfreunde« e.V. 

Sulzbach
www.wanderverein-sulzbach.de

Sulzbach Helau
An alle fleißigen Kuchenbäcker/innen. Zum 
Kinderfasching bittet der Vereinsring wieder 
um Kuchenspenden für den Kinderfasching am 
2. März. Ebenso werden noch ein paar Helfer 
ab ca. 17 Uhr für den Abbau gesucht.
Senioren
Die Seniorinnen und Senioren treffen sich 
wieder zum gemütlichen Beisammensein am 
Mittwoch, 05.03.2025 ab 15:00 Uhr im Wan-
derheim.
Beitragseinzug
Anfang März (KW 10) werden die Mitgliedsbei-
träge abgebucht. Sollte sich Ihre Bankverbin-
dung geändert haben bitte Info an Manfred Bi-
schoff Tel. 8407 oder per E-Mail an vorstand@
wanderverein-sulzbach.de.
Bierweg 14. - 17.08.2025
Liebe Wanderfreunde/innen,
Liebe Biergenießer/innen
Wir fahren vom 14. - 17.08. nach Staffelstein, 
um diverse Bierwege, jeweils um die 15 km, 
und auch das traditionelle Bierbraufest zu er-
kunden. Die Kosten für drei Übernachtungen 
im Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet im 
Gasthof Grüner Baum belaufen sich auf 150 € 
pro Teilnehmer, zzgl. Zugfahrt je nachdem, ob 
jemand im Besitz des Deutschlandtickets ist 
oder eben nicht.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 10 Perso-
nen. Anmeldung (wegen Termin August Haup-
turlaubszeit) bis 15. März bei Manfred Bischoff  
0171 / 430 80 05. 
Wanderfahrt zur Grube Wilhelmine
Liebe Wanderfreunde,
ich lade euch herzlich ein, mich am 13.04.2025 
auf eine spannende Wanderfahrt zur Grube 
Wilhelmine in Sommerkahl zu begleiten. Un-
sere Reise beginnt um 10:00 Uhr am Foto-
Ziemlich.

MTB Club 
26 Zoll Sulzbach e.V.

Der Mountainbike Club 26 Zoll Sulzbach trifft 
sich am Sonntag, den 2.3. um 10 Uhr am 
Grillplatz Sulzbach für eine Mountainbike Aus-
fahrt. Die Streckenlänge und der Schwierig-
keitsgrad werden spontan auf die Wünsche 
und Fähigkeiten der Fahrer*innen angepasst 
und bei Bedarf mehrere Gruppen gebildet.
Die Jugendgruppe trifft sich wie üblich zu dem 
per Messenger bekanntgegebenen Zeiten. Bei 
Interesse einfach schreiben an Kontakt@mtb-
sulzbach.de 
Vorstandswahl:
Wir danken dem neuen und alten 1. Vorstand 
Franz Holzgreve noch einmal sein Amt für eine 
weiter Periode zu übernehmen.  
Vorbereitung:
Am Sonntag, 27.4. findet wieder unserer gro-
ße Tour mit Fest statt. Alle Vereinsmitglieder 
halten sich bitte den Tag zum Helfen frei. 
Weitere Infos auf: https://mtb-sulzbach.de/

Streuobst und 
Ebbelwoifreunde 

Sulzbach

Erziehungsschnitt in Theorie und Praxis
Im Frühjahr stehen auf der Streuobstwiese ei-
nige Arbeiten an. Zu den wichtigsten Aufgaben 
gehört der Erziehungsschnitt bei den Jung-
bäumen. Weitere Pflegearbeiten wie z. B. das 
Hacken der Baumscheibe wirken sich positiv 
auf die Baumgesundheit aus. 
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Wir wollen gemeinsam die verschiedenen 
Maßnahmen diskutieren. Dazu treff en wir uns 
am Freitag, den 7. März 2025 um 16:30 Uhr 
an der Ecke Theodor-Heuss-Straße/Fasanen-
weg. 
Nach dem „Praxisteil“ werden wir gegen 18 
Uhr im „Sportzentrum Mainblick“ einkehren. 
Nachzügler können gerne dort dazustoßen, 
um am fachlichen Austausch rund um das The-
ma Streuobst teilzunehmen. 
Eingeladen sind alle Streuobstinteressierten 
und solche, die es werden wollen.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung: Tel. 0160 - 725 56 98 oder E-Mail info@
streuobstfreunde-sulzbach.de
Alexander, Michael und Manfred

https://la-movida-sulzbach.hpage.com/

Mitglied des 
Maintal-Sängerbundes

Liebe Sängerinnen und Sänger!
Die nächste Probe fi ndet am 06.03.2025 ab 19 
Uhr in der Braunwarthsmühle unten statt.
Die Projektprobe beginnt 20.30 Uhr.

Und jetzt kommt noch die
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
2025 am Samstag, 22.03.2025, 16:00 Uhr 
im SV-Sportlerheim „Mainblick“

Tagesordnungspunkte:
  1. Eröff nung – Begrüßung 
  2.  Gedenken der im Jahr 2024 verstorbenen 

Mitglieder 
  3.  Möglichkeit zur Einsicht des Protokolls der 

letzten Jahreshauptversammlung  
  4.  Jahresbericht der Vorsitzenden zum Ver-

einsjahr 2024 
  5. Bericht des Kassiers  
  6. Bericht der Kassenprüfer  
  7. Entlastung des Kassiers 
  8. Bericht der Chorleitung  
  9. Mitgliederstand 
10. Termine und Veranstaltungen im Jahr 2025 
11. Entlastung des erweiterten Vorstands 
12. Wünsche und Anträge 

Die Mitglieder können Wünsche und Anträge 
schriftlich bis 10 Tage vor der JHV bei den Vor-
sitzenden abgeben. Weitere Wünsche und An-
träge können auch noch bei der JHV genannt 
werden.
Wir sehen uns :-)

Mexikanos und Gringos aufgepasst!
Auch am Faschingssamstag 2025 fi ndet na-
türlich wieder unser Mega-Event statt.
Die Party steigt wie gehabt auf unserer Finca 
„Main-Spessart-Halle“ um 20 Uhr.
Einlass ist ab 19 Uhr.
Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder auf 
das FRANKEN X-PRESS, unterstützt von 
BALLERORCHESTER, die für die passende 
Stimmung sorgen werden.
Eintrittskarten sind nur an der Abendkasse für 
12€ erhältlich.
Es gilt das Jugendschutzgesetz.
Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Musikverein Edelweiß Sulzbach
Bläserklasse für Erwachsene
Aufgepasst: Unsere Freunde von den Musik-
vereinen aus Soden und den Leidersbacher 
Ortsteilen starten eine Erwachsenen-Bläser-
klasse! 
Egal, ob sie noch kein Instrument spielen oder 
schon einmal ein Instrument gespielt haben 
und Ihr Können wieder aufwärmen wollen: Die 
Teilnahme an einer Bläserklasse ist dafür ideal! 
Im Einzel- oder Gruppenunterricht erlernen 
Sie Ihr Wunschinstrument. Nach kurzer Zeit 
spielen Sie bereits wöchentlich in einem klei-
nen Orchester mit anderen Erwachsenen die 
ersten gemeinsamen Stücke - da gibt es keine 
Zeit für Langeweile!
Die Vereine aus Soden und den Leidersbacher 
Ortsteilen übernehmen dabei die Organisation 
der Bläserklasse. Wir vom Musikverein Sulz-
bach stellen unseren Mitgliedern gerne ein Lei-
hinstrument zur Verfügung oder unterstützen 
beim Kauf eines neuen Instruments. 
Auch bei der Suche nach einer Instrumental-
lehrer bzw. einer Instrumentallehrerin sind wir 
gerne behilfl ich. 
Neugierig? Sprechen Sie uns an! 
Unser Philipp Reis (musik@mv-sulzbach.de) 
steht für Fragen rund um die Erwachsenenblä-
serklasse gerne zur Verfügung.
Termine:
Freitag 28.02.2025: 
Probe Blasorchester ENTFÄLLT
 Aufbau Mexikanische Nacht, 
12:00 Uhr  Main-Spessart-Halle (MSP)
18:00 Uhr  Briefi ng aller Helfer, MSP
Samstag 01.03.2025:
Mexikanische Nacht 
 Aufbau, 09:00 Uhr MSP
 Standbesetzung, 18:00 Uhr MSP
 Beginn, 20:00 Uhr MSP
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Sie ermutigen und stärken die Familien, sich 
gemeinsam mit den Betreuern und Therapeu-
ten für ihre wertvollen Kinder einzusetzen. 
Die Arbeit wird vom christlichen Glauben und 
Menschenbild getragen und durch Spenden, 
Dienstleistungen sowie den Verkauf eigener 
Produkte fi nanziert.
Ein Bericht vom Januar 2025 ist unter dem 
Suchwort Lifegate – aktuelles zu fi nden. Er er-
zählt von viel Optimismus in der schweren Zeit. 
Aus der Einrichtung wird auch Brot und sonsti-
ges Essen an die in der Nachbarschaft leben-
den Palästinenser gegeben. Es gibt Hilfen aus 
dem Ausland und sogar Volontäre sind trotz 
der gefährlichen Lage nach Bethlehem – Beit 
Jala gekommen. Ein ganz großartiges Projekt.

Sonntag 02.03.2025: 
Ausfl ug nach Aschaff enburg, 
12:30 Uhr Braunwarthsmühle
Montag 03.03.2025: 
Rathaussturm, 10:30 Uhr Rathaus
Gemeinsamer Abend, 17:30 Uhr Wander-
erheim
Dienstag 04.03.2025: 
Aufwärmen, 11:00 Uhr Braunwarthsmühle
Sulzbacher Faschingszug, 
13:30 Uhr Prof.-Dr.-Dölger-Straße 
Freitag 07.03.2025:  
Probe Blasorchester 
19:45 Uhr Braunwarthsmühle
Dienstag 11.03.2025: 
Probe Jugendorchester, 
18:00 Uhr Kleinwallstadt
Donnerstag 13.03.2025:  
Manager Sitzung,
19:00 Uhr Braunwarthsmühle
Freitag 14.03.2025: 
Probe Blasorchester
19:45 Uhr Braunwarthsmühle
Termine zum Vormerken:
Sonntag 06.04.2025:
das Konzert, 18:00 Uhr Main-Spessart-Halle
Termine und mehr auch unter: 

www.mv-sulzbach.de 

Sulzbach

Weltladen Sulzbach, Jahnstraße 3
Tel. 407324, www.pg-sulzbach/eine-welt
Öff nungszeiten:
Mo - Fr  10.00 - 12.00 und
  16.00 - 18.00
Mi + Sa  10.00 - 12.00
Termine: 16.3.25 Buch und Café
06.4.25 Fastenessen
12.4.25 Frühstück des Weltladen
Produkt des Monats:
Hüllen für das Gotteslob
Lifegate: Der Weltladen in Sulzbach führt 
Gotteslobhüllen von Lifegate. Sie sind in Is-
rael hergestellt. Ganz akurat sind die feinen 
Kreuzsticharbeiten ausgeführt. Ein schönes 
Geschenk zu Erstkommunion.
Die Organisation Lifegate hilft Menschen mit 
Behinderungen im Heiligen Land (Israel und 
den palästinensischen Gebieten) sowie in Jor-
danien, Irak und Ägypten durch Förderung, 
(Aus-)Bildung und Therapie selbstständig le-
ben zu lernen. 

www.csu-sulzbach.de
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,
am 20.2. 2025 fand in Soden die Jahreshaupt-
versammlung des CSU Ortsverbandes statt. 
Unser Vorsitzender Norbert Seitz konnte neben 
dem Landratskandidaten von CSU/neue Mitte 
Björn Bartels auch unseren Landtagsabgeord-
neten Martin Stock begrüßen. Das Mitglied des 
CSU- Kreisvorstandes Christopher Jany  leite-
te die Neuwahlen mit folgendem Ergebnis:
Ortsvorsitzender Norbert Seitz mit den Stell-
vertretern Antje Hennemann, Thomas Richter 
und Steff en Trautamann, Schatzmeister Thor-
ben Loh, Schriftführer Juri Becker, Digitalbe-
auftragter Konstantin Seitz, Beisitzer Tobias 
Bischof, Ernst Burger, Christine Colmar, Maria
Keller, Sandra Jakobi, Dr. Rainer Vorberg, 
Kreisdelegierte Sandra Jakobi, Torben Loh, 
Steff en Trautmann, Christine Colmar vertreten 
durch Dr. Rainer Vorberg, Tobias Bischof, Meik 
Schulze, Antje Hennemann, Thomas Richter. 
Wir gratulieren allen zur Wahl.
Der „Politische Aschermittwoch“ der CSU – 
von manchen auch der größte Stammtisch der 
Welt genannt – fi ndet am 5.3. um 10 Uhr in 
Passau statt. Auch dieses Jahr fährt ein Bus 
nach Passau mit verschiedenen Zusteigemög-
lichkeiten. Bei Interesse melden  Sie sich  bitte 
unter E-Mail mainspessart@csu-bayern.de an.
Schon jetzt laden wir alle Bürgerinnen und 
Bürger herzlich ein, zum traditionellen Ascher-
mittwoch Fischessen des CSU Ortsverban-
des Sulzbach-Soden-Dornau am 5.3.2025 
um 19:30 Uhr im SV Sportlerheim Mainblick. 
Als Ehrengast konnten wir den erneut in den 
Bundestag gewählten Alexander Hoff mann 
MdB gewinnen. Freuen Sie sich auf einen un-
terhaltsamen Vortrag mit aktuellen Berichten 
aus der Bundeshauptstadt . Wie geht es weiter 
in der „großen“ Politik?
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Dr. Rainer Vorberg
CSU Ortsverband
Nachfolgend unsere Links: 
Webseite.   www.csu-sulzbach.de
Facebook:  CSU Sulzbach Soden Dornau
Instagram:  csu_sulzbach_soden_dornau

Unsere Internetseite: 
www.spd-sulzbach-main.de (Unter News) und 
Facebook. Hier finden Sie viele Fotos und In-
fos zu unseren Aktivitäten.
Bundestagswahl am 23.2. 
Für uns Sozialdemokraten gab es bei der 
Bundestagswahl am letzten Sonntag wenig 
Erfreuliches. (Es hatte sich in den Umfragen 
angekündigt) Hoffnungsträger für uns ist der 
Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag 
von Sabine Dittmar und Bernd Rützel, der bei-
den SPD-MdBs aus Unterfranken. Sie werden 
weiterhin engagiert und erfolgreich die sozial-
demokratischen Positionen für die Menschen 
im Land vertreten. Bei unseren Wählerinnen 
und Wählern bedanken wir uns für ihre Treue.
Andrea Schreck und Werner Baur 
Termine:
Politischer Aschermittwoch der Kreis-SPD 
im LOKal Wörth am 5. März 
Herzliche Einladung des SPD-Kreisverbandes 
und des SPD-Ortsvereins Wörth für den 5. 
März. Beginn ist um 18:00 Uhr im LOKal in 
der Pfarrer-Adam-Str. 8, Hauptredner: Thomas 
Poppe
Internationaler Frauentag am 8. März 2025 
Auch in diesem Jahr verteilt die SPD Sulzbach-
Leidersbach traditionsgemäß wieder Rosen 
am Internationalen Frauentag. 
Die nächste Ortsvereinsversammlung am 
20.03.2025 in Leidersbach
Unsere nächste Ortsvereinsversammlung fin-
det am 20.03.205 um 19:00 Uhr in Leidersbach 
im Gasthof Krone Hauptstr. 106, statt. Vorher 
um 18:00 Uhr beginnt die Vorstandssitzung. 
Alle Mitglieder erhalten rechtzeitig eine Einla-
dung. 
60plus Ausflug am 7.und 8. Mai nach Trier 
Hier sind bereits alle Plätze vergeben. 
Politik aktiv gestalten – mitmachen im SPD–
Ortsverein SulzbachLeidersbach!

Sulzbach Helau!
Das lange Faschingswochenende steht vor der 
Tür. Wir wünschen Groß und Klein eine ausge-
lassene närrische Zeit und den Veranstaltern 
gutes Gelingen. Wir sehen uns alle spätestens 
auf dem Sulzbacher Faschingszug!
Am Aschermittwoch ist alles vorbei…
Nicht ganz! Wir laden unsere Mitglieder 
herzlich zum traditionellen „Fischessen am 
Aschermittwoch“ ein. Mittwoch, 5. März ab 
18.30 Uhr im Gasthaus zur Gemütlichkeit in 
Soden ein. Wir bitten um kurze Anmeldung bei 
Alfred (Tel. 3486) oder Karl-Heinz (Tel. 20406) 
und freuen uns über rege Teilnahme.

Vorankündigung:
Am 13.04.2025 findet im Schützenhaus das  
1. Ostereier schießen für alle statt. Eingeladen 
ist jeder, der sein Glück versuchen oder sein 
Können zeigen möchte. Geschossen wird mit 
dem Luftgewehr, die Kinder mit dem Lichtge-
wehr. Ein Treffer auf der Scheibe ein Osterei, 
Treffer in der Zehn zwei Ostereier. 
Wir freuen uns schon auf Euch.
Termine Allgemein:
12.03.25  Ausschusssitzung 19:30 Uhr 
	 Schützenhaus
30.03.25  Gauschützentag, Obernburg
13.04.25  Ostereier schießen
21.04.25  Osterschießen
05.05 - 18.05.25  Gaupokal Königschießen 
	 im Schützenhaus
18.05.25  Bezirksschützentag, Westerngrund
23.05. - 26.05.25  Jubiläumsfest 100 Jahre
	 Schützenverein Umpfenbach
04.07. - 06.07.25 Jubiläumsfest 100 Jahre
	 Schützenverein Kirchzell
Termine Bogen:
07.03. - 09.03.25  Deutsche Meisterschaft 
	 Bogen WA Halle, Biberach

K.K.- 
Schützengesellschaft 

1926 e.V.
www.kksg-sulzbach.de
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Disziplinen Lichtgewehr, Luftgewehr und 
Luftpistole und noch mehr:
Das Training startet mit der Jugend immer 
dienstags und freitags ab 18:30 anschl. trainie-
ren die Erwachsenen bis 21:00 Uhr. Ein kosten-
loses Schnuppertraining ist jederzeit möglich.
Disziplin Bogen: 
Unsere Jungschützen bis 10 Jahre trainieren 
in Begleitung der Eltern immer am Montag von 
17:00 - 18:00 Uhr.
Das kombinierte Training von Jugend und Erwach-
senen findet immer am Montag ab 18:00 statt. 
Das Training der Erwachsenen findet jeden 
Donnerstag ab 18:30 Uhr statt.
Ansprechpartner Bogen:
R. Liebmann, 0151 70 14 89 65
Disziplin Blasrohr: 
Das Training der Blasrohrschützen findet jeden 
Donnerstag von 17:00 - 18:15 Uhr statt.
Ansprechpartner Blasrohr:
W. Kropp 0172 661 12 19

01.04. - 13.04.25  Vereinsmeisterschaft Bogen
	 WA im Freien, Sulzbach
27.04.25  Bezirksmeisterschaft Bogen
	 WA Feldbogen, Premich
10.05.25  Gaumeisterschaft Bogen WA 
	 im Freien, Kleinostheim
25.05.25  Bezirksmeisterschaft Bogen WA 
	 im Freien, Esselbach
12.07. - 13.07.25  Landesmeisterschaft Bogen
	 WA 3D, Aislingen
18.07. - 20.07.25  Landesmeisterschaft Bogen
	 WA im Freien, Garching
09.08. - 10.08.25  Deutsche Meisterschaft 
	 Bogen WA Feldbogen, Delmenhorst
23.08. - 24.08.25  Deutsche Meisterschaft 
	 Bogen WA 3D, Bad Kreuznach
05.09. - 07.09.25  Deutsche Meisterschaft 
	 Bogen WA im Freien, Wiesbaden
19.10.25  Gaumeisterschaft WA Halle in Eschau
Info zur 100 Jahr Feier in 2026:
Zur Erstellung einer Biographie unseres Ver-
eins benötigen wir Bilder, Berichte, Urkunden, 
und Zeitungsausschnitte aus der Vergangen-
heit. Besonders aus den Jahren bis 1960.  
Diese Unterlagen würden durch uns digital 
gescannt werden. Die Originale erhalten Sie 
natürlich zurück.  Kontaktaufnahme bitte über 
unseren Schützenmeister Manfred Kuhn Tel.: 
06028 - 40 70 94.
Schließdienst:
KW09  Björn Ruppert
KW10  Alexander Trier
Putzdienst Februar:
LP / LG / 50m KK-Stand reinigen -> LG5 + LG6
25m KK-Stand reinigen -> Pistolen Schützen
An alle interessierten Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene:
wir laden euch herzlich ein, den faszinieren-
den Sport des Schießens kennenzulernen! 
Schießsport ist nicht nur eine spannende He-
rausforderung, sondern fördert auch wichtige 
Fähigkeiten wie Konzentration, Disziplin und 
Teamgeist. 
Egal, ob Ihr bereits Erfahrung habt oder neu 
im Bereich Lichtgewehr, Luft-, Luftgewehr, KK, 
Bogen oder Blasrohr seid, bei uns ist jeder will-
kommen! 
Unsere erfahrenen Trainer stehen bereit, um 
Euch in einer sicheren und unterstützenden 
Umgebung die Grundlagen des Schießsports 
in den verschiedenen Disziplinen näherzubrin-
gen. Die benötigte Ausrüstung für Euren Start 
stellen wir zur Verfügung.
Kommt vorbei, entdeckt eure Leidenschaft und 
lernt neue Freunde kennen! 
Gemeinsam werden wir viel Spaß haben und 
unvergessliche Momente erleben. 
Kommt einfach zu den Trainingszeiten vorbei 
wir freuen uns auf Euch! 

Vereins-Info
Vorsitzender: Gunther Schwarzkopf, 
Kurmainzer Ring 23, 63834 Sulzbach
E-Mail: g.schwarzkopf@tv-sulzbach-main.de
Geschäftsstelle: 
TV-Büro/Main-Spessart-Halle, Schulstraße 2 
Tel: 0 60 28 99 18 62 oder 21 97 07, 
(Sprachnachrichten werden außerhalb der Bü-
rozeiten automatisch an die Vorsitzenden wei-
tergeleitet). Für Briefpost nutzen Sie bitte den 
Briefkasten am Eingang der Hallengaststätte. 
In dringenden Fällen sind wir telefonisch oder 
per E-Mail erreichbar.
Unsere Bürozeiten sind:
Mittwochs von 19:30 bis 21:00 Uhr
E-Mail: info@tv1903.de
Für allgemeine Fragen stehen wir natürlich 
auch weiterhin per Telefon und E-Mail zur Ver-
fügung. 
Unsere Homepage hat ein neues Design 
und wurde aktualisiert. Zu finden unter: 
www.tv1903.de
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel 
anzupassen.“
	 - Stephen Hawking -
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Das lag vor allem an den schnellen Kontern 
der Gäste, denen wir heute nichts wirklich ent-
gegensetzen konnten. In der 45. Minute ka-
men wir nochmals auf 3 Tore ran, doch eine 
anschließende 2-Minutenstrafe machte das 
Aufhol-Bemühen wieder zunichte. 
Bis zum Ende der Partie stellten die Odenwäl-
der den alten 5-Tore-Abstand her und gingen 
letztendlich als verdienter Sieger vom Platz.
Die größten Baustellen waren heute: zu lang-
sam – zu statisch – zu unkonzentriert
Zu langsam: Bei Ballverlusten war der Gegner 
schneller vorne, als unsere Abwehr nachkam
Zu statisch: Die Überraschungsmomente im 
Angriff fehlten überwiegend.
Zu unkonzentriert: Gute Ansätze wurden durch 
Fehlpässe bzw. ungenaue Zuspiele zunichte 
gemacht.
Dass dennoch 29 Tore auf der Habenseite 
stehen, zeigt, dass ein Sieg durchaus drin ge-
wesen wäre. Doch sich jetzt grämen wäre der 
falsche Ansatz. Stattdessen heißt es: Jetzt erst 
recht!
Eine 3-Wochenpause spielt uns da in die Kar-
ten, in der wir die Fehler im Training abstellen 
und uns auf das nächste Spiel konzentrieren 
können.
Denn am Samstag, den 15.03., kommen um 19 
Uhr die Obernburger zu uns in die Halle – und 
da gilt es die unglückliche Hinspiel-Niederlage 
(1 Tor) wieder wett zu machen.
Strengt Euch an Jungs, dann wird es was 
mit dem Sieg.
Für die HSG waren am Ball:
Jens Jaklin und Kevin Dziki im Tor, Steffen 
Bauer (1), Patrick Bein (1), Bastian Berninger 
(1), Daniel Buhleier (1), Yannik Buhleier, And-
re Fries (3/1), Jason Gerlach (6), Louis Graß-
mann (1), Tobias Helfrich (3), David Karrer (4), 
Christof Kempf (4), Simon Schönig (4)

Abteilung Handball

Alle Neuigkeiten der Handballer unter:
www.tvshandball.de  
Anfragen an: handball@tv-sulzbach-main.de
Ergebnisse vom Wochenende:
Samstag, 22.02.2025 	
19:00  	 M-BOL	
HSG Sulzbach/Leidersbach –
HSG Rodenstein  	�  29:34
Freitag, 21.02.2025 	
19:30    	 WJA-BOL	
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern –
JSG Wallstadt  	�  37:30
Samstag, 22.02.2025 	
11:00  	 WJB-BOL-BZÜ
JSG Umstadt/Habitzheim – 
JSG Wallstadt  	�  43:26
Sonntag, 23.02.2025 
11:00   	 MJD-BL	
JSG Wallstadt II – 
TV Niedernberg  	�  27:12
13:00  	 WJA-BOL	
JSG Wallstadt – 
SG Bruchköbel  � 16:30
15:00   	 MJD-BOL	
JSG Wallstadt – 
HSG Odenwald  	�  36:23
17:00    	 WJB-BL-BZÜ
HSG Odenwald – 
JSG Wallstadt aK II  	�  17:19
Keine Spiele am Faschings-Wochenende
Spielbericht Herren 1
HSG Sulzbach/Leidersbach I –
HSG Rodenstein I � 29:34 (15:17)
In Summe zu wenig für einen Sieg
Das Heimspiel am Samstag gegen Rodenstein 
sollte ein Befreiungsschlag werden – hat aber 
leider nicht so funktioniert. Zwar fehlten uns 
heute 3 Stammspieler, aber wir wähnten uns 
gut aufgestellt für das Match. Und zu Beginn 
konnten wir das Vorgenommene auch umset-
zen und schnell mit 2 Toren in Front gehen, 
doch ebenso schnell drehte der Gast das Gan-
ze um (5:7, 11. Min.). Danach war die Partie 
ausgeglichen, was an den ständig wechseln-
den Führungen ablesbar war. Kurz vor der 
Pause haben wir uns dann verspekuliert: Statt 
in den letzten 15 Sekunden das Unentschie-
den herzustellen, verloren wir den Ball und Ro-
denstein erzielte mit einem schnellen Konter 
eine 2-Tore-Pausenführung. Doch anstatt sich 
in Halbzeit 2 wieder zurück zu kämpfen verlor 
das Team den Anschluss und man lief ab Minu-
te 40 einem 5-Tore-Rückstand hinterher.

Abteilung Dart

Unsere Trainingszeiten sind:
Montag und Mittwoch 19:00 - 21:30 Uhr
Freitag 19:00 - 22:30 Uhr 
	 (bei Wettkämpfen entfällt das Training)
Die Ligaspiele finden freitags ab 19:00 Uhr und 
samstags statt.
Zu den Trainingszeiten sind auch Jugendliche 
ab 14 Jahren herzlich willkommen.
Kontakt: 
Abteilungsleiter:
Toni Hess, Tel 0160 379 85 69 oder per 
E-Mail dart@tv-sulzbach-main.de
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FC Rimhorn – TSV Soden 3:2
Tore: Tom Janson, Ben Berninger
Das Spiel TSV Soden – TSV Neuhütten-
Wiesthal fand am Donnerstag, 27.02 statt. Der
Redaktionsschluss des Amtsblattes ist am Mitt-
woch. Somit liegt noch kein Ergebnis vor.
Kommende Vorbereitungsspiele:
Samstag, 01.03.2025 
FC Viktoria Kahl – TSV Soden
um 14:00 Uhr in Kahl
Die Runde startet am Sonntag, 09.03.2025 
um 15:00 mit einem Heimspiel 
gegen SPFRD Hausen/ FC Kleinwallstad

Vereinsnachrichten aus Soden

TSV Soden
1960 e.V. 

www.tsvsoden1960.de

Am Freitag 07.03.25 um 19:30 Uhr Übung der 
Aktiven zum Thema: Schleifkorbtrage / Türöff -
nung.
Die Jugendfeuerwehr triff t sich am Mittwoch, 
den 12.02.25 um 18:30 Uhr zur Jugendübung.
Am Freitag, den 14.03.25 um 20:00 Uhr fi ndet 
die Jahreshauptversammlung statt.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Bekanntgabe der Tages-

ordnung
2. Totengedenken
3.  Verlesen des Protokolls der letzten Jahres-

hauptversammlung
4. Rechenschaftsberichte
 a) Bericht des ersten Kommandanten
 b) Bericht des Jugendwartes
 c) Bericht des ersten Vorsitzenden
 d) Kassenbericht
 e)  Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung 

der Vorstandschaft
5.  Neuaufnahmen und Übernahme von Mit-

gliedern
     - Ehrungen und Beförderungen
6. Grußworte der Ehrengäste
7. Ergänzungswahlen der Kassenprüfer
8. Feste, Termine 2025
9. Wünsche, Anträge und Verschiedenes
Termine:
Freitag, 07.03. um 19:30 Uhr 
 Übung
Mittwoch, 12.03. um 18:30 Uhr 
 Jugendübung
Freitag, 14.03. 
 Jahreshauptversammlung

www.feuerwehr-soden.de

Kontakt: info@tsvsoden1960.de
www.tsvsoden1960.de
Kontakt:
info@tsvsoden1960.de
Spielbetrieb
Aktuelle Ergebnisse der Vorbereitungsspiele:
Das Spiel SpVgg Grünmorsbach – SG Sulz-
bach/Soden ist ausgefallen.

Wander- und
Naturfreunde Soden e.V.

Zu unserer Generalversammlung am Sams-
tag, 15.03.2025 um 19:30 Uhr im Wanderheim 
laden wir alle Mitglieder ganz herzlich ein.
Tagesordnung: 
  1. Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Bericht des Vorstands
  4. Genehmigung anstehender Maßnahmen
  5. Bericht des Wanderwarts
  6. Bericht des Schriftführers
  7. Bericht der Jugendgruppe
  8. Kassenberichte:
 a. Hauptverein
 b. Jugendgruppe
  9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Neuwahlen
11. Wünsche und Anträge
Am 29.03.2025 beteiligen wir uns wieder an 
der Aktion „Saubere Landschaft“.
Sonntag, 30.03.2025 
Wanderung im Spessart
Wir treff en uns um 09.30 Uhr an der Bushalte-
stelle Lenzengrund zur Bildung von
Fahrgemeinschaften bzw. um 10.00 Uhr am 
Pendlerparkplatz an der Autobahnausfahrt
Weibersbrunn unterhalb der Fachklinik. Für die 
Wanderung ist wegen Reservierung im
Gasthaus „Löwen“ in Rothenbuch eine Anmel-
dung bei Brigitte unter Tel. 0177 528 48 09 bis
spätestens Dienstag, 25.03.2025 notwendig.
Tourinfo:
Wanderstrecke ca. 16 km, 260 HM Auf- und 
Abstieg, mittelschwere Wanderung auch auf
unbefestigten Wegen mit einigen steilen Pas-
sagen im Anstieg, gutes Schuhwerk wird emp-
fohlen.
Vom Pendlerparkplatz in Weibersbrunn aus 
wandern wir zunächst auf dem Eselsweg
Richtung 7-Wege und biegen an der Eselshöhe 
auf den Spessartweg 1 zum Tiergartenberg ab. 
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Anschließend geht es abwärts nach Rothen-
buch, wo wir gegen 12.30 Uhr in der Gaststätte 
„Zum Löwen“ einkehren. Der Rückweg führt 
uns auf dem
Hasenstabweg nochmals über zwei Anstiege 
vorbei am malerischen Breitsee und der
Weißensteiner Höhe zurück zum Pendlerpark-
platz Weibersbrunn. Wir freuen uns über eine 
zahlreiche Beteiligung. Gerne dürfen sich auch 
Wanderer, die nicht zum Verein
gehören, unserer Wanderung anschließen.
Die Teilnahme an unseren Wanderung erfolgt 
auf eigenes Risiko.
Zum Vormerken: Sonntag, 04.05.2025
Rundweg um den Godelsberg in Aschaffen-
burg – 13.00 Uhr in der Lindenallee in
Aschaffenburg/Großmutterwiese
Tourinfo:
Wanderstrecke ca. 10 km, 130 HM Auf- und 
Abstieg, ca. 3 Stunden. Leichte Wanderung
überwiegend auf befestigten Wegen, gutes 
Schuhwerk empfohlen. Einkehr geplant am
Ende der Wanderung im Hofgarten-Biergarten, 
wo wir die verbrannten Kalorien ggf. mit
einem Bier wieder zurückholen können.

Carneval-Club Soden e.V.

Lieber Mitglieder& Faschingsfreunde, 
herzliche Einladung an Faschingsdienstag zu-
sammen mit uns am Faschingsumzug in Sulz-
bach teilzunehmen! 
Soure fühlt sich DISCO:
„Stayin‘ alive?“ Mal sehen wie lang – heit finde 
mä raus, was Sekt so kann!
Verkleidet euch gerne rund um das Thema Dis-
co! 
Denn wir wollen im Sinne der Bee Gees das 
Saturday Night Fever aufleben lassen.
Lasst euren Ideen freien Lauf.
Treffpunkt in Sulzbach ist um 13:00 Uhr in der 
Prof.-Dr.-Dölger-Straße. Beachtet auch, dass 
es in diesem Jahr einen geänderten Strecken-
verlauf gibt. 
Wir freuen uns auf einen tollen Umzug mit 
Euch!

Jagdgenossenschaft Soden
Am Freitag, 21. März 2025, findet um 19.30 
Uhr eine Versammlung der Jagdgenossen 
im Gasthaus „Zur Gemütlichkeit“ Soden statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des 1. Jagdvorstehers

5. Kassenbericht
6. �Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung der 

Vorstandschaft
7. �Verwendung des Reinertrages aus der 

Jagdverpachtung
8. Neuwahlen der Vorstandschaft
9. Wünsche & Anträge
Zu dieser Versammlung sind alle Jagdgenossen 
des Gemeinschaftsjagdreviers Soden herzlich 
eingeladen. Die Versammlung ist nicht öffentlich.
Sabine Hasenstab, Jagdvorsteherin

Musikverein 
Sodenthaler 

Musikanten e.V.
www.sodenthaler-musikanten.de

Heute Abend proben wir um 19.30 Uhr.
Morgen, Samstag 01.03.25 umrahmen wir die 
Beisetzung unseres verstorbenen Vereinsmit-
glieds Alois Brand. Wir treffen uns um 9.40 Uhr 
am Leichenhaus.
Terminvorschau:
01. März	 Beisetzung Alois Brand (10.00 Uhr)
15. März	 Vorspieltag der Musikerjugend
18. März	 Geburtstagsständchen
Erwachsenenbläserklasse:
Endlich ist es soweit, wir stehen kurz vor dem 
Start unserer 1. Erwachsenenbläserklasse.
Wir möchten alle Interessenten recht herzlich 
zu unserem Informationsabend am Montag, 
17.03.2025 um 20.00 Uhr ins Pfarrheim in 
Roßbach einladen.
An diesem Abend haben wir die Gelegenheit, 
unseren Dirigenten kennenzulernen und alle 
wichtigen Informationen zu besprechen. Es 
wird ausreichend Zeit für Fragen und Aus-
tausch geben.
Starten wollen wir dann ab Mai 2025.
Es dürfen auch gerne ehemalige Musiker/
innen sowie Musiker/innen, die ein anderes 
Instrument lernen möchten, teilnehmen. Wir 
freuen uns auf viele Musikbegeisterte.
Die Musikvereine aus Leidersbach, Roß-
bach, Volkersbrunn, Ebersbach und Soden
Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden (Dore-
en Amrhein-Spielmann, 0151/70145879)

Liebe Wandervereins-Mitglieder, -Freunde 
und Unterstützer! 

Wanderverein „Falke“ 
Dornau

Homepage: 
www.wv-falke-dornau.jimdo.com
Email: wv-falke-dornau@web.de

Vereinsnachrichten aus Dornau
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Termine Aktive
Dienstag, 11.03.
THL-Unfälle mit Kleinflugzeugen (Theorie)
Dienstag, 18.03.
Sonderausbildung Absturzsicherung      
Dienstag, 25.03.25
Vegetations- und Flächenbrände
Beginn um 19:30 Uhr in Sulzbach
Abfahrt in Dornau um 19:15 Uhr

Freiwillige Feuerwehr 
Dornau

Mail:  
feuerwehr.dornau@googlemail.com

Termine Verein
Sehr geehrte Kameradin, sehr geehrter Kame-
rad, sehr geehrtes Mitglied!
Hiermit möchten wir Dich zu unserer Dienst- 
und Jahreshauptversammlung am Sams-
tag, 29.03.25 um 20:00 Uhr, im Bürgerhaus 
Dornau, Kleinwallstädter Straße 10 satzungs-
gemäß einladen.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
  1. �Begrüßung und Verlesung der Tagesord-

nung
  2. Totengedenken
  3. �Verlesung des Protokolls der letzten Jah-

reshauptversammlung 2024
  4. Bericht des 1.Vorsitzenden
  5. Bericht der Löschgruppe Dornau
  6. Bericht des Kassenwarts
  7. �Bericht der Kassenprüfer / Entlastung der 

Vorstandschaft / Neuwahl Kassenprüfer
  8. �Neuaufnahmen / Ehrungen / Beförderun-

gen
  9. Verschiedenes – Grußworte Ehrengäste
10. Wünsche und Anträge
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Manuel Graña
1. Vorsitzender
Samstag, 29.03. 18:00
Aufbauen für die Jahreshauptversammlung

Jetzt noch schnell den Februar mit unserem 
Spieleabend am Freitag beschließen (ab 
20.00 Uhr im KjG-Raum, alle Spielwilligen sind 
herzlich willkommen!) und dann ab in den März 
mit uns! 
Wir starten in den Frühling mit der Feier-
abendwanderung am 08.03., wie bereits an-
gekündigt dieses Jahr jeweils am Samstag. 
Diesen Monat führt die Feierabendwanderung 
nach Leidersbach, Start ist um 17.00 Uhr an 
der Kreuzung/Parkplatz. Am 23.03. führt uns 
Wolfgang auf einer Sonntagswanderung, In-
fos dazu folgen noch.
Und schließlich findet am 29. März die all-
jährliche Aktion Saubere Landschaft des 
Landkreises statt, zu der auch wir Wanderer 
unseren Beitrag leisten möchten. Das Feuer-
wehr-Gerätehaus in Dornau ist wie jedes Jahr 
Start- und Sammelpunkt für die Freiwilligen, 
von dort aus geht es nach Absprache hinaus in 
die Natur zum Frühjahrsputz.
Habt eine gute Zeit und bleibt uns frisch und 
gewogen!
Euer Wandervereins-Vorstands-Team

Das WWF Stiftungszentrum 
bietet Ihnen an, eine eigene 
Stiftung für den Natur-und 
Umweltschutz zu gründen – 
ganz nach Ihren Wünschen.

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!
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Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an:
Gaby Groeneveld  
WWF Deutschland 
Reinhardtstr. 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung




